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Bundestag: Update Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

Das Bundeskabinett hatte am 12.06.2020 den Regierungsentwurf für ein Zweites 

Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet. Damit soll ein Großteil der steuerlichen 

Maßnahmen aus dem vom Koalitionsausschuss am 03.06.2020 beschlossenen 

Konjunktur-, Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket („Corona-Folgen bekämp-

fen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“) umgesetzt werden.  

Gesetzesbeschluss im Bundestag und Zustimmung des Bundesrats sind bereits 

für den 29.06.2020 vorgesehen. „Beschlussempfehlung und Bericht“ des Bundes-

tags-Finanzausschusses vom 24.06.2020 lassen sich keine wesentlichen Ände-

rungen mehr entnehmen, so dass damit zu rechnen ist, dass das Gesetz im We-

sentlichen dem Regierungsentwurf entsprechen wird (vgl. zum Regierungsent-

wurf ausführlich TAX WEEKLY # 23/2020).  

Zu erwähnen ist, dass bei der steuerlichen Forschungszulage aufgrund beihilfe-

rechtlicher Risiken in Bezug auf die noch im Regierungsentwurf vorgesehene 

rückwirkende Erhöhung die Anhebung der Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze 

erst für solche förderfähigen Aufwendungen vorgesehen wird, die nach dem 

30.06.2020 und vor dem 01.07.2026 entstanden sind. 

BMF: Aktualisierter Entwurf „Befristete Senkung der Steuersätze“ – Umset-

zung von umsatzsteuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-

Krise aus dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes  

Die befristete Senkung des regulären und reduzierten Umsatzsteuersatzes von 

19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % soll ab dem 01.07.2020 und bis zum 

31.12.2020 gelten. Diese kurzfristige und vorübergehend geplante Änderung 

stellt für die umsatzsteuerlichen Systeme und Prozesse der Unternehmen eine 

erhebliche Belastungsprobe dar. Das BMF hatte am 12.06.2020 einen (ersten) 

Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens veröffentlicht (vgl. TAX WEEKLY  

# 23/2020). Dieser wurde nunmehr nochmal aktualisiert und als Entwurf eines 

begleitenden BMF-Schreibens (Stand: 23.06.2020) veröffentlicht. Mit den Ergän-

zungen und Änderungen werden den Unternehmen einige Hinweisen gegeben 

und Klarstellungen vorgenommen. Vor allem aber durch eine für den Monat Juli 

2020 neu eingeführte Nichtbeanstandungsregelung wird den Unternehmen ein 

weiterer Monat Zeit für die Bewältigung der nötigen unternehmensinternen An-

passungen gegeben. Folgende Punkte sind besonders relevant: 

 Das BMF weist darauf hin, dass Unternehmer, die nach dem 30.06. und vor

dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen noch zu den bisherigen Steuersätzen

abrechnen, die Differenz aufgrund unrichtigen Steuerausweises gem. § 14c

Abs. 1 UStG schulden. Unternehmer können die Rechnung berichtigen, Leis-

tungsempfängern steht der Vorsteuerabzug aber nur in Höhe der gesetzlich

geschuldeten Steuer zu (berechnet zum Satz von 16 % bzw. 5 %; siehe neue

Textziffer 2.8). Inhaltlich folgt diese Regelung bereits aus Abschn. 15.2a Abs. 6

S. 12 UStAE.
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 Stellt der Unternehmer über im Juli 2020 erbrachte Leistungen noch Rech-

nungen zu den bisher geltenden Steuersätzen, darf ein zum Vorsteuerabzug

berechtigter Leistungsempfänger aus derartigen Rechnungen im Sinne des

§ 14c Abs. 1 UStG den Steuerbetrag noch aufgrund des ausgewiesenen

Steuersatzes geltend macht (neue Textziffer 3.12). Diese Nichtbeanstan-

dungsregelung darf als Art „Zugeständnis des BMF an Unternehmen“ verstan-

den werden, um es letzteren zu ermöglichen, auf die kurzfristige Gesetzesän-

derung reagieren zu können. 

 Das BMF gibt ferner weitere Hinweise, wann und wie die Steuerentlastung in

Umsatzsteuervoranmeldung und Jahreserklärung bei der Vereinnahmung von

Anzahlungen zum bisherigen Steuersatz für nach dem 30.06. und vor dem

01.01.2021 erbrachte Leistungen praktisch anzumelden ist. (Textziffer 2.3).

Schließlich führt das BMF spezifische „Vereinfachungsregelungen“ für Versor-

ger (Strom-, Gas, Wasser etc.) zur Vermeidung von Übergangsschwierigkei-

ten ein.

Das BMF-Schreiben dürfte alsbald das Entwurfsstadium verlassen und offiziell 

veröffentlicht werden. Da sich die Unternehmen bei ihren System- und Pro-

zessanpassungen an dem Inhalt des Entwurfs orientiert haben, erscheint es – 

auch angesichts der kurzfristigen Gesetzesänderung – schwer vorstellbar, dass 

die Finanzverwaltung noch für Unternehmen inhaltlich nachteilige Regelungen 

einfügen bzw. die bisherigen Regelungen mehr als nur  punktuell abändern wird. 

BMF: Aktualisierter Entwurf eines BMF-Schreibens zur neuen Beschrän-

kung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus Termingeschäften und aus 

dem Ausfall von Kapitalanlagen im Privatvermögen 

Mit Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 

Steuergestaltungen vom 21.12.2019 wurde die Berücksichtigung von Totalverlus-

ten aus bestimmten privaten Kapitalanlagen neu geregelt. 

Inhaltlich sieht die gesetzliche Neuregelung wie folgt aus: 

 Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen,

können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus

Stillhaltergeschäften ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist be-

schränkt auf € 10.000. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vor-

getragen werden und jeweils in Höhe von € 10.000 mit Gewinnen aus Ter-

mingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet werden. Die Verluste

können nicht mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. Die Berücksich-

tigung der Verluste wird nicht generell versagt. Die Verlustnutzung wird zeit-

lich gestreckt und die Verluste veranlagungsübergreifend berücksichtigt (§ 20

Abs. 6 S. 5 EStG).

 Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforde-

rung, aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20

Abs. 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des

§ 20 Abs. 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von
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Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG können nur mit Einkünften 

aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von € 10.000 ausgeglichen werden. Nicht 

verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils 

in Höhe von € 10.000 mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet wer-

den. Entsprechendes gilt für sonstige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 

Abs. 1 EStG. Auch hier wird die Verlustnutzung zeitlich gestreckt und die Ver-

luste veranlagungsübergreifend berücksichtigt (§ 20 Abs. 6 S. 6 EStG). 

 Die Änderung ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Hinsichtlich der zeitlichen

Anwendung wird dann allerdings unterschieden: § 20 Abs. 6 S. 5 EStG ist auf

Verluste anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 entstehen. § 20 Abs. 6 S. 6

EStG ist auf Verluste anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 entstehen.

Das BMF hatte mit Schreiben vom 16.03.2020 den ersten Entwurf eines BMF-

Schreibens zur Ergänzung des Anwendungsschreibens (Stand: März 2020) zur 

Abgeltungsteuer an die Verbände gesandt (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 11/2020). 

Nunmehr hat das BMF mit Schreiben vom 18.06.2020 eine aktualisierte Fassung 

des Entwurfs eines BMF-Schreibens zur Ergänzung des Anwendungsschreibens 

zur Abgeltungsteuer (Stand: Juni 2020) an die Verbände gesandt.  

Das BMF weist insbesondere auf folgende Punkte hin: 

 Rz. 8 bis 9: Es wurde klargestellt, dass Optionsscheine (Rz. 8) und Zertifikate

(Rz 8a) generell zu den Schuldverschreibungen gehören. Unter Terminge-

schäften sind hingegen Options- und Festgeschäfte zu verstehen, die zeitlich

verzögert zu erfüllen sind (Rz. 9). Klargestellt wurde, dass für Verluste aus

dem Verfall von Zertifikaten und Optionsscheinen die Verlustverrechnungs-

beschränkung gemäß § 20 Abs.6 S. 6 EStG zu berücksichtigen ist.

 Rzn. 24 bis 27: Es wurde klargestellt, dass für Verluste aus Optionsgeschäf-

ten – einschließlich deren Verfall – die Verlustverrechnungsbeschränkung

gemäß § 20 Abs. 6 S. 5 EStG Anwendung findet.

 Rzn. 42-47: Zur Vermeidung einer Übermaßbesteuerung wird bei Swaps und

Zinsbegrenzungsvereinbarungen von der geltenden Cash-Flow-Besteuerung

Abstand genommen. Maßgebend für die Verlustverrechnungsbeschränkung

ist das Ergebnis des Termingeschäfts, dass sich erst nach Verrechnung der

Erträge mit den Aufwendungen ergibt.

 Rz. 59: Klarstellend ergänzt wurde, dass für Verluste aus der Veräußerung

ganz oder teilweise wertloser Wirtschaftsgüter die Verlustverrechnungsbe-

schränkung nach § 20 Abs. 6 S. 6 EStG zu berücksichtigen ist.

 Rz. 60 und 63: Zur besseren Strukturierung wird zwischen dem Ausfall nicht

verbriefter Forderungen (Rz. 60) und der Ausbuchung wertloser Wertpapiere

(Rz. 63) unterschieden. Rz. 60 wurde um Ausführungen zur teilweisen Un-

einbringlichkeit und um ein Beispiel zu Scheingeschäften ergänzt. Rz. 63

wurde genereller gefasst. Gestrichen wurde die Annahme, dass ein Wertpa-

pier wertlos ist, wenn der Handel an der Börse eingestellt wurde. Beide
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Randziffern wurden zudem um Ausführungen zur Verlustverrechnungsbe-

schränkung ergänzt. 

 Rz. 118: An der zusätzlichen Verlustverrechnungsbeschränkung in den Fäl-

len des § 20 Abs. 6 S. 6 EStG („mit Ausnahme von Aktienveräußerungsge-

winnen, Termingeschäftsgewinnen und Einkünften aus Stillhaltergeschäften“)

wird nicht mehr festgehalten. Verluste im Sinne des § 20 Abs. 6 S. 6 EStG

können also auch mit Gewinnen aus Termingeschäften, Einkünften aus Still-

haltergeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden.

Die Verlustverrechnung des § 20 Abs. 6 S. 5 und 6 EStG soll weiterhin nur in der 

Veranlagung erfolgen können. Die Verbände haben nun bis zum 16.07.2020 Zeit 

zur Stellungnahme. 

Mit Schreiben vom 08.06.2020 hat das BMF in diesem Zusammenhang auch ei-

ne aktualisierte Fassung des Entwurfs eines BMF-Schreibens zur Kapitalertrag-

steuer/Ausstellung von Steuerbescheinigungen (Juni 2020) an die Bankenver-

bände gesandt. Die Frist zur Stellungnahme endet hier am 06.07.2020. 

Generalzolldirektion: Zusätzliche Meldepflichten zur Energie- und Strom-

steuer-Transparenzverordnung zum 30.06.2020 

Bis zum 30.06.2020 sind die Meldungen zur Energie- und Stromsteuer-

Transparenzverordnung (EnSTransV) für das Kalenderjahr 2019 über das elekt-

ronische Erfassungsportal einzureichen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich 

umfangreiche zusätzliche Meldepflichten für die Stromsteuerbefreiungen für 

Strom aus erneuerbaren Energieträgern und aus hocheffizienten Kraftwärme-

kopplungsanlagen.  

Stromsteuerbefreiungen neuerdings meldepflichtig 

Aufgrund einer zum 01.07.2019 in Kraft getretenen Rechtsänderung gelten die 

Steuerbefreiungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG (Strom aus erneuerbaren 

Energieträgern erzeugt in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung über 2 

MW) und nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG (Strom aus erneuerbaren Energieträ-

gern erzeugt in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung bis zu 2 MW oder 

aus hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 

2 MW) neuerdings als staatliche Beihilfe. Dies hat zur Folge, dass diese Begüns-

tigungen jetzt auch unter die Meldepflichten nach der EnSTransV fallen.  

Es ist zu beachten, dass die Meldepflichten zur EnSTransV unabhängig von den 

zum 31.12.2019 zu beantragenden förmlichen Erlaubnissen greifen. Insbesonde-

re für Photovoltaikanlagen mussten förmliche Erlaubnisse regelmäßig nicht bean-

tragt werden, weil die allgemeine Erlaubnis nach § 10 Abs. 2 Nr. 1 StromStV für 

Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern mit einer elektri-

schen Nennleistung von bis zu 1 MW Anwendung findet. Dennoch sind diese An-

lagen grundsätzlich im Rahmen der EnSTransV-Meldungen zu berücksichtigen, 

soweit die Bagatellreglung nicht genutzt werden kann. 
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Die maßgeblichen Begünstigungsbeträge für die Steuerbefreiungen nach § 9 

Abs. 1 Nr. 1 und 3 StromStG errechnen sich durch Multiplikation der in 2019 in 

den begünstigten Anlagen erzeugten Strommengen mit dem Steuertarif nach § 3 

StromStG in Höhe von 20,50 Euro/MWh. Dabei sind zunächst die erzeugten 

Strommengen je Steuerbefreiungstatbestand zu summieren. Im Rahmen der 

Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG sind bspw. regelmäßig in Pho-

tovoltaikanlagen erzeugte Strommengen mit Strom aus Blockheizkraftwerken zu 

addieren. In diesem Fall sind auch die unter allgemeiner Erlaubnis entnommen 

PV-Strommengen mitzumelden, soweit der errechnete Begünstigungsbetrag die 

Bagatellgrenze übersteigt. 

Soweit Strom in Notstromaggregaten erzeugt wird und dann steuerfrei nach § 9 

Abs. 1 Nr. 4 StromStG entnommen wird, greift dagegen keine Meldepflicht nach 

der EnSTransV, da diese Begünstigung nicht als staatliche Beihilfen definiert 

wurde. 

Bagatellgrenze für Steuerbegünstigungen bis zu 200.000 Euro je Kalenderjahr 

Analog zum Vorjahr gilt für die EnSTransV-Meldung auch in diesem Jahr die 

Mindestgrenze in Höhe von 200.000 Euro je Begünstigungstatbestand. Soweit 

dieser Betrag nicht überschritten wird, muss eine in Anspruch genommene Be-

günstigung nicht gemeldet werden. Jedoch ist auch in diesem Fall die Berech-

nung der erhaltenen Begünstigung als Nachweis, dass keine Meldepflicht be-

steht, für eine etwaige Prüfung vorzuhalten.    

Nach § 16 EnSTransV n.F. fallen die Meldepflichten zur Energie- und Stromsteu-

er-Transparenzverordnung (EnSTransV) nunmehr ausdrücklich unter die Steuer-

aufsicht nach § 209 AO. Dementsprechend ist mit vermehrten Prüfungen durch 

die Zollverwaltung zu rechnen. Vor diesem Hintergrund ist zu der Meldepflicht ei-

ne vollumfängliche und ordnungsgemäße Dokumentation sicherzustellen. 

Anzeigen und Erklärungen nach der EnSTransV 

Die EnSTransV unterscheidet zwischen einer Anzeigepflicht für Steuerbefreiun-

gen und Steuerermäßigungen sowie einer Erklärungspflicht für Steuerentlastun-

gen. Bei der Anzeige für Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen sollen die 

Meldepflichtigen der Zollverwaltung die Mengen an Strom- und Energieerzeug-

nissen, die sie im vorangegangenen Kalenderjahr entnommen oder verwendet 

haben, sowie die Höhe der entsprechenden Steuerbegünstigungen offenlegen 

(Verwendungsjahr).  

Dagegen müssen die Begünstigten mit der Erklärung für Steuerentlastungen die 

Höhe der jeweiligen Entlastungen, die ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr 

tatsächlich ausgezahlt worden sind, sowie die entsprechenden Mengen an Strom 

und Energieerzeugnissen melden. Durch das Abstellen auf das Auszahlungsjahr 

sollen aufwändige Korrekturen der Erklärungen bei Änderungen der Steuerent-

lastungsbeträge bspw. im Rahmen von Betriebsprüfungen oder Rechtsbehelfs-

verfahren vermieden werden. Die Meldungen sind jeweils bis zum 30.06. des 

Folgejahres abzugeben. 
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Verpflichtende elektronische Meldung 

Für den vierten Meldezeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2019 sind die Meldun-

gen zur EnSTransV bis spätestens zum 30.06.2020 online über Erfassungsportal 

zur EnSTransV einzureichen. Das Erfassungsportal kann über 

https://enstransv.zoll.de aufgerufen werden. Das elektronische Portal ist grund-

sätzlich verbindlich zu nutzen. Eine Befreiung von der Nutzung der elektroni-

schen Datenübermittlung ist nur auf begründeten Antrag möglich.  

Durchführung der Meldung 

Existiert bereits ein Benutzerkonto z.B. aufgrund der Meldung aus dem Vorjahr, 

ist regelmäßig zunächst das vergebene Passwort zu aktualisieren, da dieses trotz 

des jährlichen Meldezyklus eine lediglich dreimonatige Gültigkeit aufweist. 

Die Anzeige für Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen erfolgt im Online-

Portal über die Ordnungsnummer 1461, die Erklärung für Steuerentlastungen 

über die Ordnungsnummer 1462. Nach der erfolgreichen Übermittlung der Mel-

dungen im Portal erhält der Meldepflichtige eine Empfangsbestätigung mit einer 

Meldungs-ID zur eindeutigen Identifikation seiner Meldung bei Rückfragen durch 

das Hauptzollamt. Der Meldepflichtige kann dieses PDF-Dokument ausdrucken 

und archivieren. Es ist nicht an das Hauptzollamt zu versenden. Das Erfassungs-

portal überträgt die eingegebenen Daten automatisch an das jeweils zuständige 

Hauptzollamt.  

Registrierung im Online-Portal 

Erfolgten bisher noch keine elektronischen Meldungen muss der Meldepflichtige 

vor der Dateneingabe zunächst einmalig ein Benutzerkonto im elektronischen Er-

fassungsportal einrichten. Anschließend ist das Benutzerkonto über einen per  

E-Mail versendeten Bestätigungslink zu aktivieren. Im nächsten Schritt sind die 

Firmierung und Adresse des Meldepflichtigen sowie, soweit vorhanden, dessen 

Umsatzsteueridentifikationsnummer, Unternehmensnummer beim Hauptzollamt 

und Agrardieselnummer einzutragen. Es ist zu beachten, dass pro hinterlegte 

Email-Adresse nur ein Benutzerkonto und auch nur eine Gesellschaft registriert 

werden kann. Umgekehrt kann jedem Benutzerkonto auch nur jeweils eine Email-

Adresse zugeordnet werden. Aus diesem Grund ist eine zentrale Speicherung 

der Zugangsdaten für das Meldeportal und der hinterlegten Email zu empfehlen. 

Dies kann bspw. mithilfe typisierter Email-Adressen (z.B. entransv1@wts.de, ent-

ransv2@wts.de) erfolgen. 

Nach Eingabe dieser Daten wird ein Registrierungsantrag generiert, den der Mel-

depflichtige unterschreiben und an sein zuständiges Hauptzollamt übersenden 

muss. Dies kann durch Hochladen des gescannten Antrags direkt im Erfassung-

sportal, aber auch per Email oder Post erfolgen. Nach der Prüfung des Antrags 

wird das Benutzerkonto vom zuständigen Hauptzollamt freigeschaltet und kann 

zur Eingabe der EnSTransV-Meldungen genutzt werden. 

 

 

https://enstransv.zoll.de/
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 19.05.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-146/19 11.06.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 90 und 273 – Steuerbemessungsgrundlage – Verminde-
rung – Versagung – Nichtbezahlung – Steuerpflichtiger, der seine Forderung im 
Insolvenzverfahren gegen den Schuldner nicht angemeldet hat – Grundsätze 
der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit – Unmittelbare Wir-
kung 

C-43/19 11.06.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Geltungsbereich – Steuerbare Umsätze – Entgeltlich 
erbrachte Dienstleistung – Zahlung einer Entschädigung im Fall der Nichtein-
haltung der vertraglichen Mindestbindungsfrist durch die Kunden – Einstufung 

C-242/19 11.06.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 17 Abs. 2 Buchst. g – Verbringung von Gegenständen innerhalb der Euro-
päischen Union zum Zwecke der Erbringung von Dienstleistungen – Art. 170 
und 171 – Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Mitglied-
staat der Erstattung ansässige Steuerpflichtige – Richtlinie 2008/9/EG – Begriff 
‚nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässiger Steuerpflichtiger‘ – Steuer-
pflichtiger, der im Mitgliedstaat der Erstattung nicht zu Mehrwertsteuerzwecken 
registriert ist 

C-276/18  18.06.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 33 – Bestimmung des Ortes des steuerbaren 
Umsatzes – Lieferung von Gegenständen mit Beförderung – Lieferung von 
Gegenständen, die durch den Lieferer oder für dessen Rechnung versandt 
oder befördert werden – Verordnung (EU) Nr. 904/2010 – Art. 7, 13 und 28 bis 
30 – Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten – Informationsaustausch 

 

Alle am 25.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 82/19 07.04.2020 Rechtsweg im Datenschutzrecht 

III R 9/18 23.01.2020 
Regelung des Rechts auf Teilnahme einer Gemeinde an Außenprüfung des 
Finanzamts gegenüber Gewerbesteuerpflichtigen 

IX R 5/18 14.01.2020 
Ermittlung der Anschaffungskosten von Anteilen an einer Agrargenossenschaft, 
die durch die Umwandlung einer LPG entstanden ist   

VIII R 2/17 10.12.2019 Nachträgliche Beseitigung der Rechtswidrigkeit eines wegen einer vGA geän-
derten Einkommensteuerbescheids des Anteilseigners 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227301&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4656503
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227304&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4657819
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227291&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4658745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227564&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5841671
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010113/
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# 24 
26.06.2020 

.04.2020

28.03.2014

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 23/17 23.10.2019 Kein Übergang von Verlusten i.S. des § 2a Abs. 1 EStG auf Erben 

Alle am 25.06.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 9/20 28.04.2020 
Verletzung der Sachaufklärungspflicht; Prüfung und Würdigung von Privatgut-
achten 

IV B 9/20 
(AdV) 

15.04.2020 
Verfassungsmäßigkeit der rückwirkenden Änderung von § 7 Satz 3 GewStG 
durch "JStG 2019" nicht ernstlich zweifelhaft 

IX B 103/19 08.04.2020 Darlegung von Zulassungsgründen bei einer Nichtzulassungsbeschwerde 

II B 99/18 05.03.2020 Nachträgliche Option zur Vollverschonung 

X B 100/19 28.02.2020 
Gehörsverletzung durch unzureichende Akteneinsicht und Verwertung von 
Unterlagen mit Sperrvermerk; Zurückverweisung an einen anderen Senat 

III R 16/19 23.01.2020 
Billigkeitserlass bei Kindergeldrückforderung - kein Eingriff in das Recht auf 
Existenzsicherung 

VIII R 30/16 10.12.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 10.12.2019 VIII R 2/17 - 
Nachträgliche Beseitigung der Rechtswidrigkeit eines wegen einer vGA geän-
derten Einkommensteuerbescheids des Anteilseigners 

II B 145/14 28.07.2015 
Ausführung der Schenkung bei aufschiebend bedingter Übertragung eines 
Kommanditanteils 

Alle bis zum 26.06.2020 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 3 - S 
7134/19/1000
3 :001 

25.06.2020 

Umsatzsteuer;  Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 

bei Ausfuhrlieferungen; Auswirkungen der sog. Missbrauchsrechtsprechung 

des EuGH 

III C 2 - S 
7030/20/1000
9 :004 

23.06.2020 
Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

zum 1. Juli 2020 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010115/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050127/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050129/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050129/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050126/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050128/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050123/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050130/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050124/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050125/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-25-USt-Ausfuhrlieferung-Missbrauchsrechtsprechung-EuGH.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-25-USt-Ausfuhrlieferung-Missbrauchsrechtsprechung-EuGH.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-06-25-USt-Ausfuhrlieferung-Missbrauchsrechtsprechung-EuGH.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-23-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-erste-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-23-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-erste-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-23-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-erste-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


A. Problem und Ziel 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Jetzt geht es darum, dass die Wirt-
schaft schnell wieder an Schwung gewinnt. Dazu werden schnell wirkende konjunkturelle 
Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die 
Maßnahmen, die sehr schnell greifen sollen. 


Dabei ist es sinnvoll, die aufgrund der Corona Pandemie geschwächte Kaufkraft zu stärken. 
Unternehmen werden zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit gezielten Maßnah-
men unterstützt. Mit der Einführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter, der Verbesserung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der Erhö-
hung der steuerlichen Forschungszulage werden zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


B. Lösung 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage werden folgende 
steuerlichen Maßnahmen umgesetzt: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro 
gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 
1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 
10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus einge-
führt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steu-
ererklärung 2019 nutzbar zu machen. 


– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxide-
mission je gefahrenen Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises 
von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 
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– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsab-
zugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 
Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage 
auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a AO wird ge-
regelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des Steueranspruchs 
nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach § 73 des Straf-
gesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach § 376 Absatz 3 AO wird die Grenze 
der Verfolgungsverjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist 
verlängert. 


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085 


Bund - 13.885 - 20.711 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119 


Länder - 12.259 - 1.368 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044 


Gemeinden - 2.356 - 1.306 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Änderung von § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes führt beim Bund im 
Jahr 2020 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 6 000 Mio. Euro sowie zu Steuermehr-
einnahmen im Jahr 2020 bei den Ländern in Höhe von 6 000 Mio. Euro. 


Die Änderung des § 6 des Bundeskindergeldgesetzes durch Anfügung des Absatzes 3 führt 
beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro (Einzelplan 
17 des Bundeshaushaltes). 







 - 3 -   


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand kann in der Kürze der Zeit nicht beziffert werden. Die Schätzungen 
zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der parlamentarischen Beratung konkretisiert 
werden. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand kann in der Kürze der Zeit nicht beziffert werden. Die Schätzungen 
zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der parlamentarischen Beratung konkretisiert 
werden. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Schätzungen zu den Bürokratiekosten aus Informationspflichten sollen noch im Laufe 
der parlamentarischen Beratung konkretisiert werden. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze wird voraussichtlich einen einma-
ligen Vollzugsmehraufwand in den Ländern von rd. 2 Mio. Euro führen. 


Im Übrigen sollen die Schätzungen zum Erfüllungsaufwand noch im Laufe der parlamenta-
rischen Beratung konkretisiert werden. 


F. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau – im Sinne von Preissenkungen – sind jedoch in Abhängigkeit davon gegeben, 
ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Stimulierung 
der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 8 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Artikel 9 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 10 Änderung des Finanzausgleichgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus 


Artikel 12 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII folgende Angaben eingefügt: 


„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie 


§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 


§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020". 
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2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „40 000“ durch die Angabe „60 000“ ersetzt. 


3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 
31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder hergestellt worden 
sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen 
Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei an-
zuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes be-
tragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten 
entsprechend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche techni-
sche oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.“ 


4. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„5 000 000 Euro“ und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch die Angabe „10 000 000 
Euro“ ersetzt. 


5. Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalenderjahre 2020 und 2021 jeweils um 
2 100 Euro.“ 


6. In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „3,8-fache“ durch das 
Wort „Vierfache“ ersetzt. 


7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach den Wörtern „§ 24b Absatz 2 
Satz 2“ die Wörter „sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der Erhöhungsbetrag 
nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 
kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers ein Freibetrag ermittelt werden“ eingefügt. 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist bereits ab dem 1. Januar 
2020 anzuwenden.“ 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie 
Absatz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn die Rücklage 
wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Das 
Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates in den Fällen, in denen die Rücklage wegen § 6b Ab-
satz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder 
Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, die Fristen um ein weite-
res Jahr zu verlängern, wenn dies aufgrund fortbestehender Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint. Das 
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Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fristen für das nach dem 
31. Dezember 2020 und längstens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirtschafts-
jahr um ein Jahr zu verlängern, wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies aufgrund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint.“ 


c) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: 


„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 enden-
den Wirtschaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g endet 
die Investitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum Ende des vier-
ten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.“ 


d) Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b eingefügt:  


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 an-
zuwenden.“ 


e) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a eingefügt: 


„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwen-
den.“ 


f) Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden die neuen Absätze 35b und 35c. 


g) Die folgenden Absätze 52 und 53 werden angefügt: 


„(52) § 110 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwenden 


(53) § 111 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 anzuwenden.“ 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein An-
spruch auf Kindergeld besteht, für die Monate September und Oktober 2020 jeweils ein 
Einmalbetrag von 150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von ins-
gesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das nicht für 
den Monat September 2020, jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat im 
Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Einmalbeträge nach 
Satz 2 und 3 werden als Kindergeld im Rahmen der Vergleichsberechnung nach § 31 
Satz 4 berücksichtigt.“ 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV eingefügt: 
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„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie 


§ 110 


Anpassung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 


(1) Auf Antrag wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den Veranla-
gungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte pauschal um 
30 Prozent gemindert. Das gilt nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Einkünfte Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) enthalten sind. Voraussetzung für die An-
wendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabge-
setzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird der für die Bemessung der Vorauszahlungen 
für den Veranlagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte um 
einen höheren Betrag als 30 Prozent gemindert, wenn der Steuerpflichtige einen vo-
raussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des §10d Satz 1 Satz 1 für 2020 in dieser 
Höhe nachweisen kann. 


(3) Die Minderungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen insgesamt 5 000 000 
Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenveranlagt werden, 
10 000 000 Euro nicht überschreiten. § 37 Absatz 3, 5 und 6 sind entsprechend anzu-
wenden. 


§ 111 


Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 


(1) Auf Antrag wird bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 
pauschal ein Betrag in Höhe von 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des 
Veranlagungszeitraums 2019 als Verlustrücktrag aus 2020 abgezogen (vorläufiger 
Verlustrücktrag für 2020). Bei der Berechnung des vorläufigen Verlustrücktrags für 
2020 sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) nicht zu berücksichtigen, die 
im Gesamtbetrag der Einkünfte enthalten sind. Voraussetzung für die Anwendung des 
Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2020 auf null 
Euro herabgesetzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird ein höherer Betrag als 30 Prozent vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige einen voraussichtli-
chen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Satz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe nach-
weisen kann. 


(3) Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 nach den Absätzen 1 und 2 kann ins-
gesamt bis zu 5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammen-
veranlagt werden, bis zu 10 000 000 Euro betragen. 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 
2019 aufgrund eines voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags für 2020 zu einer 
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019, so wird 
diese auf Antrag des Steuerpflichtigen gestundet. Stundungszinsen werden nicht erho-
ben. 


(5) Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist bei Anwendung der Absätze 1 oder 2 
eine Einkommensteuererklärung abzugeben. 
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(6) Mit der Veranlagung für 2020 ist die Steuerfestsetzung für den Veranlagungs-
zeitraum 2019 zu ändern; hierbei ist der bislang berücksichtigte vorläufige Verlustrück-
trag für 2020 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Steuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 2019 bestandskräftig gewor-
den ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den 
Veranlagungszeitraum 2020 abgelaufen ist. Soweit die Änderung der Steuerfestset-
zung für den Veranlagungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung des vorläufigen Ver-
lustrücktrags für 2020 beruht, ist § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entsprechend 
anzuwenden. 


(7) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die Veranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2020 vor der Veranlagung für den Veranlagungszeitraum 2019 
durchgeführt wird. 


(8) Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019 vor dem … [einsetzen: Datum 
des Tages nach der Verkündung plus zwei Wochen] bestandskräftig, kann bis zum … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung plus ein Monat] nachträglich ein Antrag 
auf Berücksichtigung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 gestellt werden. Der 
Einkommensteuerbescheid für 2019 ist insoweit zu ändern.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 000 Euro“ und die Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 
Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist ab dem Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub gemäß Artikel 110 Buch-
stabe b oder c der Verordnung (EU) Nummer 952/2013 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Unions-
zollkodex) bewilligt ist, ist abweichend von den zollrechtlichen Vorschriften am 26. des 
zweiten auf den betreffenden Monat folgenden Kalendermonats fällig.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt: 


„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] erstmals anzuwenden ist, wird mit einem Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen bekanntgegeben.“ 


3. § 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst 


„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 Prozent der Be-
messungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) beträgt. 


(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Steuer für die in den Nummern 1 bis 15 genannten Um-
sätze auf 5 Prozent ermäßigt. 


(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für die Lieferungen der in der Anlage 
2 nicht aufgeführten Sägewerkserzeugnisse und Getränke sowie von alkoholischen 
Flüssigkeiten, ausgenommen die Lieferungen in das Ausland und die im Ausland be-
wirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, soweit in der Anlage 2 nicht aufgeführte 
Getränke abgegeben werden, 16 Prozent beträgt.“ 


Artikel 4 


Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Nach § 2 Absatz 3 des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3299) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 gilt für die Zwecke der 
Berechnung des Mindeststeuersatzes nach den Absätzen 1 bis 3 weiterhin der zum 1. Ja-
nuar 2020 gültige Umsatzsteuersatz nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes.“ 


Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ 
durch die Angabe „200 000 Euro“ ersetzt. 
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Artikel 6 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 375 die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung“. 


2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 


„§ 375a 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis durch Verjährung 
nach § 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach § 73 des Straf-
gesetzbuches nicht entgegen.“ 


3. § 376 wird wie folgt geändert. 


a) In Absatz 1 wird der abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 


„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2 des Strafgesetzbuches verjährt in 
den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 genannten Fällen besonders schwe-
rer Steuerhinterziehung die Verfolgung spätestens, wenn seit dem in § 78a des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Zeitpunkt das Zweieinhalbfache der gesetzlichen 
Verjährungsfrist verstrichen ist.“ 


Artikel 7 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


In Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird nach § 32 folgender § 33 angefügt: 
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„§ 33 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


§ 375a der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt für alle am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] noch nicht verjährten Steueransprüche.“ 


Artikel 8 


Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Der § 3 Absatz 5 des Forschungszulagengesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2763) abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und folgender Satz wird 
angefügt:  


„bei förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 
2026 entstanden sind, maximal 4 000 000 Euro.“ 


Artikel 9 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 20. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1055) geändert worden ist, wird folgender Absatz angefügt: 


„(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein 
Anspruch auf Kindergeld besteht, für die Monate September und Oktober 2020 jeweils ein 
Einmalbetrag in Höhe von 150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von 
insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das nicht für 
den Monat September 2020, jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka-
lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht.“ 


Artikel 10 


Änderung des Finanzausgleichgesetzes 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2886) geändert worden ist, werden die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 17 761 856 907 Euro“, die Angabe „7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„13 998 074 350 Euro“ ersetzt. 
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Artikel 11 


Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus 


Das Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 
417) wird wie folgt geändert: 


1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 


„Gesetz zur Nichtanrechnung und Nichtberücksichtigung des Kin-
derbonus“. 


2. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die nach § 66 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes und § 6 Ab-
satz 3 des Bundeskindergeldgesetzes zu zahlenden Einmalbeträge sind bei Sozialleis-
tungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.“ 


3. In Satz 2 werden die Wörter „Der Einmalbetrag mindert“ durch die Wörter „Die Einmal-
beträge mindern“ ersetzt. 


4. Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Einmalbeträge werden weder im Rahmen der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch noch im Rahmen der Einkommensberechnung nach 
den §§ 90 und 93 Absatz 1 Satz 1 oder bei der Bestimmung des Kostenbeitrags bei 
vollstationären Leistungen nach § 94 Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
berücksichtigt und stellen keine Geldleistung im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch dar.“ 


Artikel 12 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bürger sowie 
viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Jetzt geht es darum, dass die Wirt-
schaft schnell wieder an Schwung gewinnt. Dazu werden schnell wirkende konjunkturelle 
Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Durch eine zielgerichtete Stärkung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage bei gleichzeitiger Verbesserung der Angebotsbedingungen wird die 
Wirtschaftskraft Deutschlands gestärkt und damit werden Arbeitsplätze dauerhaft gesichert. 
Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die Maßnahmen, die sehr schnell grei-
fen sollen. 


Dabei ist es sinnvoll, die Kaufkraft zu stärken. Hierzu trägt eine Absenkung der Umsatz-
steuersätze zielgerichtet bei. Zudem wurden Familien mit Kindern und insbesondere Allein-
erziehende durch besondere Einschränkungen belastet. Ihnen wird mit dem Kinderbonus 
und der befristeten Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende geholfen. 


Unternehmen werden bei der wirtschaftlichen Erholung mit gezielten Maßnahmen unter-
stützt. Mit der Einführung der degressiven Abschreibung, der Verbesserung der Möglich-
keiten der Verlustverrechnung und der Erhöhung der steuerlichen Forschungszulage wer-
den zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro 
gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 
1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 
10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert, sowie ein Mechanismus einge-
führt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar finanzwirksam schon mit der Steu-
ererklärung 2019 nutzbar zu machen. 


– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxide-
mission je gefahrenen Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises 
von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 
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– Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile infolge coronabedingter Investitionsausfälle 
werden die in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbe-
trägen nach § 7g EStG um ein Jahr verlängert. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 
Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage 
auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist nach § 376 AO gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In 
§ 375a AO wird geregelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des 
Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge nach 
§ 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Die absolute Verjährungsfrist 
wird für Fälle des § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 AO auf das Zweieinhalbfache 
der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert. 


Darüber hinaus wird die Umsatzsteuerverteilung in § 1 FAG geändert. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 
Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüg-
lich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Tabaksteuergesetzes (Artikel 4) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 5) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative 
GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Artikel 5 
des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes 
ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen 
Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag 
einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für die gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnungen bundeseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 6) und des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung (Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 108 Absatz 5 GG. 







 - 15 -   


Für die Änderung des Forschungszulagengesetzes (Artikel 8) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG, da das Steu-
eraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 9) und des Gesetzes zur Nicht-
anrechnung des Kinderbonus (Artikel 11) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Für die öffent-
liche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- o-
der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung 
erforderlich machen. Die Regelungen in den Artikeln 9 und 11 dienen sowohl der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 


Für die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 10) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 106 Absatz 4 GG. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem steuerliche Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vorgesehen sind. Damit soll das 
Vorhaben einen Beitrag für Ziel 8 der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Dau-
erhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern) und Ziel 10 (Ungleichheit in und zwischen 
Ländern verringern). Es betrifft damit den Indikatorenbereich 8.3. (Wirtschaftliche Zukunfts-
vorsorge - Gute Investitionsbedingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) so-
wie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträg-
lich steigern) und 10.4 (Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohn-
politische und den Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleich-
heit erzielen). 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


 


 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


1 § 6 Abs. 1 Nr. 4  EStG Insg. - 10 - 5 - 5 - 10 - 10 - 10


ESt . . . . . .


LSt - 10 - 5 - 5 - 10 - 10 - 10


SolZ . . . . . .


Bund - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


ESt . . . . . .


LSt - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


SolZ . . . . . .


Länder - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


ESt . . . . . .


LSt - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4


Gem. - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2


ESt . . . . . .


LSt - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2


2 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 2.610 - 195 - 2.640 - 6.140 - 5.595 - 1.820


GewSt - 1.010 - 75 - 1.020 - 2.375 - 2.165 - 700


ESt - 840 - 65 - 850 - 1.980 - 1.805 - 585


KSt - 675 - 50 - 685 - 1.590 - 1.450 - 475


SolZ - 85 - 5 - 85 - 195 - 175 - 60


Bund - 816 - 61 - 826 - 1.918 - 1.745 - 572


GewSt - 36 - 3 - 37 - 86 - 78 - 25


ESt - 357 - 28 - 361 - 842 - 767 - 249


KSt - 338 - 25 - 343 - 795 - 725 - 238


SolZ - 85 - 5 - 85 - 195 - 175 - 60


Länder - 746 - 56 - 755 - 1.757 - 1.603 - 521


GewSt - 52 - 4 - 52 - 121 - 111 - 36


ESt - 357 - 27 - 361 - 841 - 767 - 248


KSt - 337 - 25 - 342 - 795 - 725 - 237


Gem. - 1.048 - 78 - 1.059 - 2.465 - 2.247 - 727


GewSt - 922 - 68 - 931 - 2.168 - 1.976 - 639


ESt - 126 - 10 - 128 - 297 - 271 - 88


3 §§ 10d, 110, 111 EStG Insg. - 450 - 4.130 + 1.800 + 1.900 + 60 + 85


ESt - 85 - 2.880 + 1.400 + 1.400 + 10 + 15


KSt - 340 - 1.035 + 305 + 400 + 45 + 65


SolZ - 25 - 215 + 95 + 100 + 5 + 5


Bund - 231 - 1.957 + 843 + 895 + 32 + 44


ESt - 36 - 1.224 + 595 + 595 + 4 + 6


KSt - 170 - 518 + 153 + 200 + 23 + 33


SolZ - 25 - 215 + 95 + 100 + 5 + 5


Länder - 206 - 1.741 + 747 + 795 + 26 + 39


ESt - 36 - 1.224 + 595 + 595 + 4 + 7


KSt - 170 - 517 + 152 + 200 + 22 + 32


Gem. - 13 - 432 + 210 + 210 + 2 + 2


ESt - 13 - 432 + 210 + 210 + 2 + 2


Anhebung des Höchstbetrages bei der 


Viertelung der Dienstwagenbesteuerung auf 


60.000 €


befristete Einführung einer degressiven 


Abschreibung in Höhe von bis zu 25% 


höchstens dem 2,5-fachen der linearen 


Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 


des Anlagevermögens, die nach dem 


31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 


2022 angeschafft oder hergestellt worden sind


Anhebung der Höchstbetragsgrenzen beim 


Verlustrücktrag auf 5 Mio. € für die 


Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 und 


Einfügen von Sondervorschriften zur 


Bewältigung der Corona-Pandemie (§ 110 und 


§ 111 neu)
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


4 § 24b Absatz 2 EStG Insg. - 490 - 415 - 485 - 75 - 5 -


ESt - 30 . - 25 - 30 - 5 -


LSt - 440 - 395 - 455 - 45 - -


SolZ - 20 - 20 - 5 . - -


Bund - 220 - 188 - 209 - 32 - 2 -


ESt - 13 . - 11 - 13 - 2 -


LSt - 187 - 168 - 193 - 19 - -


SolZ - 20 - 20 - 5 . - -


Länder - 199 - 168 - 204 - 31 - 2 -


ESt - 12 . - 10 - 12 - 2 -


LSt - 187 - 168 - 194 - 19 - -


Gem. - 71 - 59 - 72 - 12 - 1 -


ESt - 5 . - 4 - 5 - 1 -


LSt - 66 - 59 - 68 - 7 - -


5 § 35 EStG Insg. - 335 - 170 - 455 - 370 - 380 - 400


ESt - 320 - 160 - 435 - 355 - 365 - 380


SolZ - 15 - 10 - 20 - 15 - 15 - 20


Bund - 151 - 78 - 205 - 166 - 170 - 182


ESt - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 162


SolZ - 15 - 10 - 20 - 15 - 15 - 20


Länder - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 161


ESt - 136 - 68 - 185 - 151 - 155 - 161


Gem. - 48 - 24 - 65 - 53 - 55 - 57


ESt - 48 - 24 - 65 - 53 - 55 - 57


6 § 66 Absatz 1 EStG Insg. - 4.345 - 5.480 + 910 + 225 - -


ESt + 1.135 . + 910 + 225 - -


LSt - 5.480 - 5.480 - - - -


Bund - 1.847 - 2.329 + 387 + 96 - -


ESt + 482 . + 387 + 96 - -


LSt - 2.329 - 2.329 - - - -


Länder - 1.846 - 2.329 + 386 + 95 - -


ESt + 483 . + 386 + 95 - -


LSt - 2.329 - 2.329 - - - -


Gem. - 652 - 822 + 137 + 34 - -


ESt + 170 . + 137 + 34 - -


LSt - 822 - 822 - - - -


7 § 12 UStG Insg. - 19.600 - 12.970 - 6.630 - - -


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 725 - - -


Bund - 10.351 - 6.849 - 3.501 - - -


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 383 - - -


Länder - 8.857 - 5.862 - 2.996 - - -


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 327 - - -


Gem. - 392 - 259 - 133 - - -


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 15 - - -


Anhebung des Entlastungsbetrags für 


Alleinerziehende um 2.100 Euro (von 1.908 


Euro auf 4.008 Euro) für die 


Veranlagungszeiträume 2020 und 2021


Erhöhung des Ermäßigungsfaktors bei 


Einkünften aus Gewerbebetrieb von 3,8 auf 4,0 


Einmaliger Kinderbonus von 300 Euro in 2020


Absenkung der Umsatzsteuersätze vom 1. 


Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 


(Regelsteuersatz von 19% auf 16% und 


ermäßigter Steuersatz von 7% auf 5%)
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


8 § 21 UStG Insg. . - - 4.750 - 150 - 150 - 150


EUSt . - - 4.750 - 150 - 150 - 150


Bund . - - 2.508 - 79 - 79 - 79


EUSt . - - 2.508 - 79 - 79 - 79


Länder . - - 2.147 - 68 - 68 - 68


EUSt . - - 2.147 - 68 - 68 - 68


Gem. . - - 95 - 3 - 3 - 3


EUSt . - - 95 - 3 - 3 - 3


9 § 8 Nr. 1 GewStG Insg. - 95 - 20 - 75 - 95 - 95 - 95


GewSt - 125 - 25 - 100 - 125 - 125 - 125


ESt + 30 + 5 + 25 + 30 + 30 + 30


SolZ . . . . . .


Bund + 8 + 1 + 7 + 8 + 8 + 8


GewSt - 5 - 1 - 4 - 5 - 5 - 5


ESt + 13 + 2 + 11 + 13 + 13 + 13


SolZ . . . . . .


Länder + 6 + 1 + 5 + 6 + 6 + 6


GewSt - 6 - 1 - 5 - 6 - 6 - 6


ESt + 12 + 2 + 10 + 12 + 12 + 12


Gem. - 109 - 22 - 87 - 109 - 109 - 109


GewSt - 114 - 23 - 91 - 114 - 114 - 114


ESt + 5 + 1 + 4 + 5 + 5 + 5


10 § 3 Abs. 5 FZulG Insg. - 565 - - 510 - 655 - 685 - 695


ESt - 140 - - 125 - 165 - 175 - 175


KSt - 425 - - 385 - 490 - 510 - 520


Bund - 273 - - 246 - 315 - 329 - 334


ESt - 60 - - 53 - 70 - 74 - 74


KSt - 213 - - 193 - 245 - 255 - 260


Länder - 271 - - 245 - 315 - 330 - 335


ESt - 59 - - 53 - 70 - 75 - 75


KSt - 212 - - 192 - 245 - 255 - 260


Gem. - 21 - - 19 - 25 - 26 - 26


ESt - 21 - - 19 - 25 - 26 - 26


Verschiebung der Fälligkeit der EUSt auf den 


26. des zweiten Folgemonats


Erhöhung des Freibetrags für die 


Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer auf 


200.000 €


Erhöhung der maximalen 


Bemessungsgrundlage für die steuerliche 


Forschungszulage auf 4 Mio. € bei 


förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 


31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 


2026 entstanden sind.
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2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


11 steuerliche Maßnahmen insgesamt Insg. - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085


ESt - 250 - 3.100 + 900 - 875 - 2.310 - 1.095


LSt - 5.930 - 5.880 - 460 - 55 - 10 - 10


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


GewSt - 1.135 - 100 - 1.120 - 2.500 - 2.290 - 825


KSt - 1.440 - 1.085 - 765 - 1.680 - 1.915 - 930


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 5.475 - 150 - 150 - 150


Bund - 13.885 - 11.463 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119


ESt - 107 - 1.318 + 383 - 372 - 981 - 466


LSt - 2.520 - 2.499 - 195 - 23 - 4 - 4


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


GewSt - 41 - 4 - 41 - 91 - 83 - 30


KSt - 721 - 543 - 383 - 840 - 957 - 465


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 2.891 - 79 - 79 - 79


Länder - 12.259 - 10.225 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044


ESt - 105 - 1.317 + 382 - 372 - 983 - 465


LSt - 2.520 - 2.499 - 196 - 23 - 4 - 4


GewSt - 58 - 5 - 57 - 127 - 117 - 42


KSt - 719 - 542 - 382 - 840 - 958 - 465


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 2.474 - 68 - 68 - 68


Gem. - 2.356 - 1.697 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922


ESt - 38 - 465 + 135 - 131 - 346 - 164


LSt - 890 - 882 - 69 - 9 - 2 - 2


GewSt - 1.036 - 91 - 1.022 - 2.282 - 2.090 - 753


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 110 - 3 - 3 - 3


12 § 1 FAG Insg. - . - - - -


FAG - . - - - -


Bund - - 6.000 - - - -


FAG - - 6.000 - - - -


Länder - + 6.000 - - - -


FAG - + 6.000 - - - -


Gem. - - - - - -


FAG - - - - - -


Änderung des FAG
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Die Gewährung eines Kinderbonus von 300 Euro führt beim Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 
20 Mio. Euro (Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes). 


4. Erfüllungsaufwand 


Die nachstehenden Einschätzungen zum Erfüllungsaufwand sollen noch im Laufe der par-
lamentarischen Beratung konkretisiert werden. 


Die Absenkung der Umsatzsteuersätze ist für die Wirtschaft hinsichtlich der Neuauszeich-
nung von Preisen nicht mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. § 9 Absatz 2 der 
Preisangabenverordnung ermöglicht es Händlern und Anbietern Verbrauchern zeitlich be-
grenzte Preisnachlässe zu gewähren, ohne dass die Preise neu ausgezeichnet werden 
müssten. Eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Umsatzsteuer könnte auf dieser Grund-
lage als Preisnachlass an Verbraucher für das gesamte oder für Teile des Sortiments wei-
tergegeben werden. 


Die Anhebung des Alleinerziehendenentlastungsbetrags führt zu einer geringfügigen Erhö-
hung des Erfüllungsaufwandes für die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung. 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


13 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085


GewSt - 1.135 - 100 - 1.120 - 2.500 - 2.290 - 825


ESt - 250 - 3.100 + 900 - 875 - 2.310 - 1.095


LSt - 5.930 - 5.880 - 460 - 55 - 10 - 10


KSt - 1.440 - 1.085 - 765 - 1.680 - 1.915 - 930


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


USt - 14.760 - 8.855 - 5.905 - - -


EUSt - 4.840 - 4.115 - 5.475 - 150 - 150 - 150


FAG - . - - - -


Bund - 13.885 - 17.463 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119


GewSt - 41 - 4 - 41 - 91 - 83 - 30


ESt - 107 - 1.318 + 383 - 372 - 981 - 466


LSt - 2.520 - 2.499 - 195 - 23 - 4 - 4


KSt - 721 - 543 - 383 - 840 - 957 - 465


SolZ - 145 - 250 - 15 - 110 - 185 - 75


USt - 7.795 - 4.676 - 3.118 - - -


EUSt - 2.556 - 2.173 - 2.891 - 79 - 79 - 79


FAG - - 6.000 - - - -


Länder - 12.259 - 4.225 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044


GewSt - 58 - 5 - 57 - 127 - 117 - 42


ESt - 105 - 1.317 + 382 - 372 - 983 - 465


LSt - 2.520 - 2.499 - 196 - 23 - 4 - 4


KSt - 719 - 542 - 382 - 840 - 958 - 465


USt - 6.670 - 4.002 - 2.669 - - -


EUSt - 2.187 - 1.860 - 2.474 - 68 - 68 - 68


FAG - + 6.000 - - - -


Gem. - 2.356 - 1.697 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922


GewSt - 1.036 - 91 - 1.022 - 2.282 - 2.090 - 753


ESt - 38 - 465 + 135 - 131 - 346 - 164


LSt - 890 - 882 - 69 - 9 - 2 - 2


USt - 295 - 177 - 118 - - -


EUSt - 97 - 82 - 110 - 3 - 3 - 3


FAG - - - - - -


Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten







 - 21 -   


Das Gesetz führt im Übrigen nicht zu einer Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands 
für die Verwaltung.  


Die zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze wird voraussichtlich aufgrund ver-
mehrter Anrufe und Fehleintragungen einen einmaligen Vollzugsmehraufwand einen ein-
maligen Vollzugsmehraufwand in den Ländern von rd. 2 Mio. Euro führen. 


Darüberhinaus entsteht nicht bezifferbarer Anpassungsaufwand in den IT-Verfahren der 
Länder. 


Der Kinderbonus 2020 führt bei den Familienkassen zu einem nicht quantifizierbaren Um-
stellungsaufwand. 


Durch die Regelungen zum Verlustrücktrag entsteht in den Ländern einmaliger, nicht bezif-
ferbarer Umstellungsaufwand.  


Bei der Zollverwaltung entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand 
für die Einführung eines gesonderten Fälligkeitstermins für die Einfuhrumsatzsteuer. Ent-
sprechendes gilt für die Anpassung der IT-Systeme der Wirtschaftsbeteiligten, die elektro-
nisch mit der Zollverwaltung kommunizieren. 


5. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau – im Sinne von Preissenkungen – sind jedoch in Abhängigkeit davon gegeben, 
ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Stimulierung 
der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung ist für die Absenkung der Umsatzsteuersätze, den zeitlich begrenzten Er-
höhungsbetrag zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und die Regelungen zum Ver-
lustrücktrag vorgesehen. 


Die Regelung für die degressive Abschreibung gilt für Anschaffungs- und Herstellungsvor-
gänge in den Jahren 2020 und 2021 und kann bis zum Ende des Abschreibungszeitraums 
in Anspruch genommen werden. Regelungen zur Inanspruchnahme von planmäßigen Ab-
schreibungen können nicht befristet werden. Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen 
auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich. 


Die Erhöhung der Forschungszulage gilt für einen Zeitraum von 2020 bis 2025. Eine Eva-
luierung erfolgt mit den für das Forschungszulagengesetz insgesamt vorgesehen Evaluie-
rungen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird auf Grund des neuen eingefügten XIV. Abschnitts ergänzt. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 


Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 %-Regelung) ist bei der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen je gefahrenen Ki-
lometer hat (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel der Be-
messungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 
EStG (Fahrtenbuchregelung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder vergleichbarer 
Aufwendungen anzusetzen. Dies gilt jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahr-
zeugs nicht mehr als 40 000 Euro beträgt. 


Zur Steigerung der Nachfrage unter Berücksichtigung der Ziele zur Förderung einer nach-
haltigen Mobilität wird der bestehende Höchstbetrag von 40 000 Euro auf 60 000 Euro an-
gehoben. 


Zu Nummer 3 


§ 7 Absatz 2 


Um die Wirtschaft zu stabilisieren und den Akteuren auf der Angebots- wie auf der Nach-
frageseite wieder mehr Zuversicht zu geben, ergreift die Bundesregierung verschiedene 
Maßnahmen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen. Dazu gehören auch steuerliche Entlas-
tungen für Unternehmen. So wird für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden, anstelle der linearen 
Abschreibung die Inanspruchnahme einer degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 
25 Prozent, höchstens dem Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung, ermöglicht. 


Abschreibungen wirken sich zwar grundsätzlich erst im Rahmen der Steuerveranlagung 
aus, d. h. nach Abschluss des Veranlagungszeitraumes der maßgeblichen Investition. Al-
lerdings kann die Tatsache, dass für eine Investition die degressive Abschreibung anstelle 
der linearen Abschreibung in Anspruch genommen werden kann, bereits unterjährig bei der 
Festsetzung der Vorauszahlungen berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass 
Unternehmen Möglichkeiten zur Minderung ihrer Steuervorauszahlungen und damit zur Er-
zielung von Liquiditätsvorteilen auch zügig nutzen. Die degressive Abschreibung fördert 
damit die schnellere Refinanzierung und schafft über diesen Mechanismus bereits im noch 
laufenden Veranlagungszeitraum unternehmerische Vorteile und Investitionsanreize, die 
für die nötige Stabilisierung der Wirtschaft sorgen.  


Soweit für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen z. B. nach § 7g Absatz 5 EStG vorliegen, können diese neben 
der degressiven Abschreibung in Anspruch genommen werden. Damit können mit der Ein-
führung einer degressiven Abschreibung zusätzliche Steuerentlastungen ermöglicht wer-
den, ohne bereits bestehende steuerliche Förderungen zu konterkarieren. 


Die Regelung des § 7 Absatz 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwenden. 
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Zu Nummer 4 


§ 10d Absatz 1 Satz 1 


Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG wer-
den für Verluste des Veranlagungszeitraums 2020 und 2021 von 1 Mio. Euro auf 5 Mio. 
Euro bei Einzelveranlagung und von 2 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro bei Zusammenveranla-
gung angehoben.  


Zu Nummer 5 


§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Auf Grund der eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Zeiten der Corona-
Pandemie und der für Alleinerziehende damit verbundenen besonderen Herausforderun-
gen wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende durch einen zeitlich begrenzten Erhö-
hungsbetrag in Höhe von 2 100 Euro für die Jahre 2020 und 2021 auf insgesamt jeweils 
4 008 Euro pauschal angehoben. Der Erhöhungsbetrag gemäß § 24b Absatz 2 Satz 2 
EStG pro weiterem Kind in Höhe von 240 Euro bleibt unverändert. 


Zu Nummer 6 


§ 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 


Der Ermäßigungsfaktor wird auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags erhöht. 
Diese Erhöhung trägt den in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuer-Hebesätzen 
Rechnung. Bis zu einem Hebesatz von bis zu 420 Prozent können damit im Einzelfall Per-
sonenunternehmer durch die Steuerermäßigung nach § 35 EStG vollständig von der Ge-
werbesteuer entlastet werden. 


Zu Nummer 7 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a 


Der (Grund-)Entlastungsbetrag beim Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b Ab-
satz 2 Satz 1 EStG) wird im Rahmen der Steuerklasse II berücksichtigt. Den Erhöhungsbe-
trag des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende pro weiterem Kind (§ 24b Absatz 2 Satz 2 
EStG) können Arbeitnehmer im Lohnsteuerabzugsverfahren über einen Freibetrag geltend 
machen.  


Mit der Erweiterung von § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a EStG wird geregelt, dass auch 
der zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) für die Ka-
lenderjahre 2020 und 2021 über einen Freibetrag geltend gemacht werden kann.  


Der Antrag auf Bildung des Freibetrags in Höhe von 2 100 Euro ist beim örtlich zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt zu stellen. Der Freibetrag wird bei den ELStAM (Elektronische Lohn-
SteuerAbzugsMerkmale) und bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt. In 2020 
wird der zeitlich begrenzte Erhöhungsbetrag (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) nach 
einer entsprechenden Antragstellung auf die verbleibenden Lohnzahlungszeiträume ver-
teilt. Dadurch ist bereits für 2020 eine steuerliche Entlastung sichergestellt. Wird in 2020 
ein entsprechender Antrag gestellt, muss für 2021 kein weiterer Antrag gestellt werden 
(zweijährige Gültigkeit des Freibetrags, § 39a Absatz 1 Satz 3 EStG).  


Nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a zweiter Halbsatz EStG kann für den Erhöhungs-
betrag in Höhe von 2 100 Euro (§ 24b Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG) auch ohne Antrag 
des Arbeitnehmers ein Freibetrag ermittelt werden. Dies ermöglicht dem Finanzamt von 
sich aus den Erhöhungsbetrag erstmals als Freibetrag in die ELStAM einzupflegen bzw. 
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den Erhöhungsbetrag zusätzlich zu einem bereits zuvor gebildeten Freibetrag zu berück-
sichtigen, wenn die technischen Voraussetzungen vorliegen. 


Soweit beim Lohnsteuerabzug kein Freibetrag berücksichtigt wurde, erfolgt die steuerliche 
Entlastung über die Einkommensteuerveranlagung. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 12 Satz 2 – neu – 


Die Änderung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG 
gilt bereits ab dem 1. Januar 2020 für die Bewertung der privaten Nutzung dieser Kraftfahr-
zeuge, die nach dem 31. Dezember 2018 angeschafft, geleast oder erstmalig zur privaten 
Nutzung überlassen wurden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 bis 6 – neu – 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein 
Jahr verlängert. Sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 
2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und 
nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 EStG aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am Schluss 
des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der Unternehmen während 
der COVID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen zur 
Vermeidung der Rücklagenauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Die Verordnungsermächtigung ermöglicht eine Verlängerung der Fristen bezüglich ggf. an-
haltender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Bundesrepublik Deutschland bis 
höchstens zum 31. Dezember 2021. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 16 


Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschafts-
jahr des jeweiligen Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu 
verwenden. Andernfalls sind sie rückgängig zu machen (§ 7g Absatz 3 Satz 1 EStG).  


Für in 2017 abgezogene Beträge stellt sich ggf. das Problem, dass infolge der sog. Corona-
Krise nicht wie geplant in 2020 investiert werden kann. In der Folge sind die betreffenden 
Investitionsabzugsbeträge rückgängig zu machen und die daraus resultierenden Steuer-
nachforderungen gemäß § 233a AO zu verzinsen. Zur Vermeidung dieser negativen Effekte 
und zur Steigerung der Liquidität der Unternehmen, wird die Frist für Investitionsabzugsbe-
träge, deren dreijährige Investitionsfrist in 2020 ausläuft, um ein Jahr auf vier Jahre verlän-
gert. Dadurch haben Steuerpflichtige, die in 2020 investieren wollen, aber wegen der 
Corona-Krise nicht investieren können, die Gelegenheit, die Investition in 2021 ohne nega-
tive steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Verzinsung der Steuernachforderung) nach-
zuholen. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 18b – neu – 
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Die vorstehenden Änderungen des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG sind für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 und 2021 anzuwenden. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 35a – neu – 


Der erhöhte Ermäßigungsfaktor in § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG ist nach 
dem neuen § 52 Absatz 35a EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 anzuwen-
den. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 35b und 35c – neu – 


Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden wegen des neu eingefügten Absatzes 35a in-
haltlich unverändert die Absätze 35b und 35c. 


Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 52 und 53 – neu – 


Die Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind (§§ 110 und 111 EStG) 
sind für die Veranlagungszeiträume 2019 bzw. 2020 anzuwenden. 


Zu Nummer 9 


§ 66 Absatz 1 Satz 2 bis 4 – neu – 


Satz 2 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) 
enthaltenen Förderschwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und 
des Kinderfreibetrages) hinaus wird das Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 
2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht für jedes Kind, für das im 
September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus Gründen 
des einfacheren Verwaltungsvollzugs grundsätzlich in zwei gleichen Teilen von jeweils 150 
Euro im September und Oktober 2020. Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher 
gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Familien mit geringerem bis 
mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen 
Sozialleistungen als zusätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Ein-
malbeträge die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern. 
Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. März 
2009 (BGBl. I S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des Kin-
derbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG 
und § 6 Absatz 3 BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben 
und führt nunmehr bei dem Kinderbonus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der 
Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpassungen des Gesetzes zur 
Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbonus 
– so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruch-
nahme von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt 
wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Artikel 11). 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – 
monatlich gezahlte – steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So können zum Beispiel für 
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jedes Kind nur einem Berechtigten die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusam-
mentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung der Einmalbeträge kann von der Er-
teilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 Satz 2 
EStG). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung 
von Kindergeld allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Satz 3 – neu –  


Kinder, für die im September 2020 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls 
berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 2020 ein Kindergeldan-
spruch besteht. Die Auszahlung des Kinderbonus erfolgt in diesen Fällen aber nicht zwin-
gend im September und Oktober 2020 und nicht zwingend in Teilbeträgen. 


Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen werden nach 
der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 


Satz 4 – neu – 


Als Klarstellung wird ergänzt, dass die Festsetzung und Zahlung der Einmalbeträge nach 
§ 66 Absatz 1 Satz 2 EStG im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs (§ 31 
EStG) erfolgt. Dies bedeutet, dass die Einmalbeträge im Rahmen der bei der Einkommen-
steuerveranlagung durchzuführenden Vergleichsberechnung berücksichtigt werden. Dabei 
entscheidet das Finanzamt nach § 31 Satz 4 EStG von Amts wegen, ob bei den Eltern die 
steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums eines 
Kindes einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung durch den Anspruch auf 
Kindergeld - einschließlich Kinderbonus 2020 - bewirkt wird oder hierfür die Freibeträge für 
Kinder zu berücksichtigen sind. 


Zu Nummer 10 


Abschnitt 14 – neu – 


§ 110 – neu – 


Auf Grund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens sind viele Steuerpflichtige dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im 
Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringern und sie für den Veranlagungszeitraum (VZ) 
2020 einen rücktragsfähigen Verlust (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) erwarten müssen.  


Damit die Erhöhung der Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag kurzfristig bereits im 
Vorauszahlungsverfahren für 2019 berücksichtigt werden kann, werden die Vorauszahlun-
gen auf Antrag des Steuerpflichtigen in Höhe des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 
nachträglich herabgesetzt, wenn die Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro herabgesetzt 
wurden. Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 gemäß § 110 Absatz 1 EStG beträgt pau-
schal 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte, der der Festsetzung der Vorauszah-
lungen 2019 zugrunde gelegt wurde. Er tritt an die Stelle des pauschalierten Verlustrück-
trags in Höhe von 15 Prozent nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 24. April 2020 (BStBl I S. 496), das mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben wer-
den wird. 


Der vorläufige, pauschale Verlustrücktrag für 2020 in Höhe von 30 Prozent findet für Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit keine Anwendung. Bei Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit entstehen typischerweise keine Verluste. Die Berücksichtigung eines pauschalen 
Verlustrücktrags würde dann später zu u. U. hohen Nachzahlungen führen.  


Der Steuerpflichtige kann aber gemäß Absatz 2 auch eine Herabsetzung um mehr als 
30 Prozent beantragen, wenn er diesen voraussichtlichen Verlustrücktrag für 2020 im Sinne 
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des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG anhand detaillierter Unterlagen (z. B. anhand betriebswirt-
schaftlicher Auswertungen) nachweisen kann. 


§ 111 – neu – 


Die Erhöhung der Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag soll bereits bei der Veranla-
gung 2019 berücksichtigt werden. Auf Antrag wird ein vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte 2019 abgezogen. Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
gemäß § 111 Absatz 1 EStG beträgt pauschal 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte 
des Veranlagungszeitraums 2019. Voraussetzung für die Berücksichtigung eines vorläufi-
gen Verlustrücktrags für 2020 ist die Herabsetzung der Vorauszahlungen 2020 auf null 
Euro. Der vorläufige, pauschale Verlustrücktrag für 2020 in Höhe von 30 Prozent findet für 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) keine Anwendung. Bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit entstehen typischerweise keine Verluste. Im Rahmen der Veran-
lagung 2020 würden so bei der Überprüfung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 u. U. 
hohe Nachzahlungen entstehen. 


Der Steuerpflichtige kann aber gemäß § 110 Absatz 2 EStG auch eine Herabsetzung um 
mehr als 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2019 
beantragen, wenn er diesen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Absatz 1 
Satz 1 EStG für 2020 anhand detaillierter Unterlagen (z. B. anhand betriebswirtschaftlicher 
Auswertungen) nachweisen kann.  


Mit den vorstehend genannten Regelungen können die Steuerpflichtigen schon in der Steu-
ererklärung 2019 einen mit einer hohen Liquiditätswirkung verbundenen vorläufigen Ver-
lustrücktrag für 2020 geltend machen. 


Sofern die Vorauszahlungen für 2019 aufgrund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 herabgesetzt wurden, kann sich im Rahmen der Steuerfestsetzung für 
2019 daraus eine Nachzahlung ergeben. Diese wird auf Antrag des Steuerpflichtigen zins-
los gestundet. 


Im Rahmen der Veranlagung 2020 wird der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 überprüft. 
Der Gesamtbetrag der Einkünfte für 2019 wird hierfür in einem ersten Schritt um den vor-
läufigen Verlustrücktrag für 2020 erhöht. Sollten sich im zweiten Schritt - bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte für 2020 - keine gleich hohen rücktragsfähigen negativen 
Einkünfte gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG ergeben oder verzichtet der Steuerpflichtige 
gemäß § 10d Absatz 1 Satz 5 EStG ganz oder teilweise auf die Anwendung von § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 EStG - ist der Steuerbescheid für 2019 zu ändern, soweit ein Verlustrücktrag 
aus 2020 tatsächlich nicht zu gewähren ist. In allen anderen Fällen ist der Steuerbescheid 
für 2019 aufgrund des Verlustrücktrags nach § 10d Absatz 1 Satz 1 i. V. m. Satz 3 EStG zu 
ändern. 


Der Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 kann in der 
Steuerfestsetzung für 2019 nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen 
grundsätzlich bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist ausgeübt werden. Die Bestandskraft des 
Steuerbescheids, in dem sich der Antrag auswirkt, schränkt allerdings die Wahlrechtsaus-
übung ein (vgl. Nr. 8 des Anwendungserlasses vor §§ 172 bis 177 AO). Die nachträgliche 
Ausübung eines Antragsrechts stellt für sich genommen keine verfahrensrechtliche Grund-
lage für die Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide dar. Nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit der Steuerfestsetzung können Antragsrechte grundsätzlich nur noch ausgeübt oder 
widerrufen werden, soweit die Steuerfestsetzung nach §§ 129, 164, 165, 172 ff. AO oder 
nach entsprechenden Regelungen in den Einzelsteuergesetzen korrigiert werden kann. 
Eine solche Regelung enthält Absatz 5. Sie soll auch den Steuerpflichtigen die Inanspruch-
nahme des vorläufigen Verlustrücktrags ermöglichen, bei denen die Steuerfestsetzung für 
2019 vor oder innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
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standskräftig geworden ist. Diese Steuerpflichtigen sollen, wie alle anderen Steuerpflichti-
gen auch, nach Inkrafttreten des Gesetzes noch mindestens einen Monat Zeit haben, um 
den Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 nachholen zu 
können. Der Steuerbescheid für 2019 ist im Fall der nachträglichen Antragstellung insoweit 
zu ändern. Nach Durchführung der Veranlagung für 2020 und der damit verbundenen re-
gulären Anwendung des § 10d EStG kann der Antrag auf Berücksichtigung eines vorläufi-
gen Verlustrücktrags für 2020 allerdings nicht mehr gestellt werden. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 10d Absatz 1 Satz 1 


Die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag gemäß § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG wer-
den von 5 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro bei Einzelveranlagung und von 10 Mio. Euro auf 
2 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung auf den alten Rechtsstand angepasst.  


Zu Nummer 2 


§ 52 Absatz 18b Satz 2 – neu – 


Die vorstehenden Änderungen des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG sollen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 angewendet werden. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 21 Absatz 3a – neu – 


Seit einigen Jahren wird das in Deutschland praktizierte Erhebungsverfahren der Ein-
fuhrumsatzsteuer von der Wirtschaft kritisiert. Die Verschiebung des Fälligkeitstermins um 
rund 6 Wochen führt zu einem Liquiditätseffekt, von dem zunächst alle einführenden Unter-
nehmen profitieren. Für die große Zahl von Unternehmen, die eine Dauerfristverlängerung 
für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung nutzen, wird die Verschiebung in der Regel 
dazu führen, dass ihnen ein etwaiges Vorsteuerguthaben für die Begleichung der Ein-
fuhrumsatzsteuer zur Verfügung steht. 


Dadurch wird eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen an andere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union erreicht, in denen eine unmittelbare Verrechnung von Einfuhrum-
satzsteuer und Vorsteuerguthaben seit längerer Zeit möglich ist. 


Zu Nummer 2 


§ 27 Absatz 31 – neu – 


Der Anwendungszeitpunkt wird gesondert mit BMF-Schreiben bekannt gegeben, sobald 
feststeht, bis wann die IT-Voraussetzungen geschaffen werden können. Die Bundesregie-
rung strebt an, zusammen mit der Zollverwaltung eine Anwendung der Neuregelung im 
Januar 2021 zu erreichen. 


Zu Nummer 3 


§ 28 Absatz 1 bis 3 – neu – 
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Durch die Einfügung der Absätze 1 bis 3 werden die Umsatzsteuersätze zeitlich befristet 
vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent 
abgesenkt. 


Die Absenkung der Umsatzsteuersätze intendiert, dem Konsum einen kräftigen Impuls zu 
geben. Das kommt besonders Beziehern von kleineren Einkommen zugute, die einen grö-
ßeren Anteil Ihres Einkommens für den Konsum ausgeben. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Tabaksteuergesetzes) 


§ 2 Absatz 3a – neu – 


Die Absenkung des Umsatzsteuerregeltarifs von 19 Prozent auf 16 Prozent zum 1. Juli 
2020 hat Auswirkungen auf die Berechnung der Steuertarife für Tabakwaren. Die Umsatz-
steuer ist in den Formeln für die Berechnung der Mindeststeuersätze der Tabakwarengat-
tungen Zigaretten, Feinschnitt und Zigarren/Zigarillos in § 2 des Tabaksteuergesetzes zu 
berücksichtigen. 


Eine Änderung der Mindeststeuerberechnung hätte umfassende Auswirkungen auf den ge-
samten Tabaksteuertarif zur Folge. Es wären die damit einhergehenden administrativen 
Aufwände durch die Bestellung neuer Steuerzeichen, die denkbare Vernichtung von alten 
Steuerzeichen und die entsprechenden Erstattungen erheblich. Für die Verwaltung selbst 
wären kurzfristig Änderungen des Sortenverzeichnisses und eine Anpassung des IT-Ver-
fahrens TARA notwendig. Im Übrigen sieht das Tabaksteuerrecht bei Änderung der Steu-
ertarife grundsätzlich Fristen von mindestens 12 Wochen vor, die bei einer Absenkung des 
Umsatzsteuertarifs bereits zum 1. Juli 2020 nicht gewahrt werden könnten. 


Um dies auszuschließen, gelangt auch im zweiten Halbjahr 2020 ausschließlich im Tabak-
steuerrecht für Zwecke der Berechnung der Mindeststeuer für Zigaretten, Zigarren/Zigaril-
los und Feinschnitt der bisherige Umsatzsteuersatz von 19 Prozent zur Anwendung. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


§ 8 Nummer 1 


Nach geltendem Recht ist die Summe der Beträge nach § 8 Nummer 1 Buchstabe a bis f 
GewStG bei der Ermittlung des Hinzurechnungsbetrags nach § 8 Nummer 1 GewStG nur 
insoweit zu berücksichtigen, als sie 100 000 Euro übersteigt. Dieser Freibetrag wird zur 
Entlastung und Liquiditätssteigerung insbesondere von kleineren und mittleren Unterneh-
men ab dem Erhebungszeitraum 2020 auf 200 000 Euro angehoben. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 375a AO. 


Zu Nummer 2 


§ 375a – neu – 


§ 375a AO regelt, dass künftig in Fällen der Steuerhinterziehung rechtswidrig erlangte Ta-
terträge – trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO – nach § 73 des Strafge-
setzesbuches (StGB) die Einziehung dieser Erträge angeordnet werden kann. Hierbei ist 
unerheblich, ob die Verjährung aufgrund der Festsetzungs- oder Zahlungsverjährung ein-
getreten ist. 
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Bislang konnte für erloschene Steueransprüche keine Einziehung nach § 73 StGB ange-
ordnet werden, da § 73e Absatz 1 StGB eine Einziehung nach den §§ 73 bis 73c StGB 
ausschließt, soweit der Anspruch, der dem Verletzten aus der Tat auf Rückgewähr des 
Erlangten oder auf Ersatz des Wertes des Erlangten erwachsen ist, erloschen ist. Durch 
die Regelung des § 73e Absatz 1 StGB soll verhindert werden, dass der Täter bei Erlöschen 
der Forderung des Geschädigten doppelt in Anspruch genommen wird. Diese Regelung 
zielt insbesondere auf zivilrechtliche Ansprüche, die nach § 362 BGB erlöschen, wenn die 
geschuldete Leistung an den Gläubiger erbracht wurde (vgl. BT-Drs. 18/9525, S. 69).  


Anders als zivilrechtliche Ansprüche erlöschen steuerrechtliche Ansprüche schon mit dem 
Eintritt der Verjährung (§ 47 AO) und werden nicht nur Einrede behaftet. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs ist bei einer Steuerhinterziehung die Einziehung somit 
nicht mehr möglich, wenn die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis verjährt und da-
mit erloschen sind (Beschluss des BGH vom 19. Oktober 2019 – 1 StR 173/19). 


Die Regelung umfasst nicht nur die hinterzogenen Steuern, sondern auch die Zinsen, so-
weit diese auf die hinterzogenen Steuern entfallen. Dies gilt sowohl für die Hinterziehungs-
zinsen nach § 235 AO als auch für Zinsen nach § 233a AO, soweit diese auf Hinterzie-
hungszinsen anzurechnen sind (§ 235 Absatz 4 AO). 


Nach § 73 StGB kann bei Tätern und Teilnehmern die Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge angeordnet werden. Das Rechtsinstitut der Einziehung gilt nicht nur für die Straf-
tatbestände des StGB, sondern für alle Straftatbestände, auch die des Nebenstraf-rechts 
und damit die Abgabenordnung. Die Vorschrift bezweckt, dem Täter den wirtschaftlichen 
Anreiz zur Begehung von Straftaten zu nehmen, indem normiert wird, ihm das dadurch oder 
hierfür Erlangte (Vermögensvorteile) effektiv zu entziehen. 


Durch die Neuregelung wird eine Ungleichbehandlung behoben und steuerrechtliche An-
sprüche werden künftig im strafrechtlichen Einziehungsverfahren genauso behandelt wie 
zivilrechtliche. Gegenüber Steuerhinterziehern kann damit zukünftig die Einziehung von  


Taterträgen angeordnet werden, auch wenn der steuerrechtliche Anspruch bereits erlo-
schen ist. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 376 Absatz 1 


Es ist strittig, ob die Regelung des § 78b Absatz 4 StGB auch auf die Fälle der Steuerhin-
terziehung in besonders schweren Fällen anwendbar ist. Grund für die Unsicherheit ist, 
dass § 78b Absatz 4 StGB konzeptionell auf Fälle zugeschnitten war, bei denen die Verjäh-
rungsfrist auch bei besonders schweren Fällen „nur“ fünf Jahre beträgt, während sie bei 
besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung aufgrund der seit dem Jahr 2008 gel-
tenden Sonderregelung des § 376 Absatz 1 AO zehn Jahre beträgt. 


§ 78b Absatz 4 StGB regelt, dass in den Fällen, in denen das Gesetz strafschärfend für 
besonders schwere Fälle Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren androht und das Haupt-
verfahren vor dem Landgericht eröffnet worden ist, die Verjährung ab Eröffnung des Haupt-
verfahrens ruht; höchstens jedoch für einen Zeitraum von fünf Jahren. 


Mit der Ergänzung in § 376 Absatz 1 AO wird gesetzlich klargestellt, dass auch bei der 
Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen und der dort vorgesehenen zehnjähri-
gen Verjährungsfrist die Ruhensregelung des § 78b Absatz 4 StGB anwendbar ist.  
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Damit wird der Intention des Gesetzgebers, für komplexe Verfahren vor allem im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, auch im Bereich der Steuer-
hinterziehung in besonders schweren Fällen Geltung verschafft. 


Zu Buchstabe b 


§ 376 Absatz 3 – neu – 


Nach § 78c Absatz 3 Satz 2 StGB ist die Verfolgung der Steuerhinterziehung in besonders 
schweren Fällen grundsätzlich spätestens dann verjährt, wenn das Doppelte der gesetzli-
chen Verjährungsfrist verstrichen ist. In den Fällen der besonders schweren Steuerhinter-
ziehung beträgt die absolute Verjährungsfrist gegenwärtig 20 Jahre. 


Die strafrechtliche Aufarbeitung rechtlich komplexer und grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen, die darauf ausgerichtet sind, Steuern in großem Ausmaß zu hinterziehen und 
bei denen erst im Laufe von Ermittlungen das gesamte Ausmaß an Tatkomplexen und Be-
teiligten deutlich wird, ist sehr aufwendig und langwierig. Um den Strafverfolgungsbehörden 
die Möglichkeit zu geben, auch in diesen neu erkannten Fällen den Sachverhalt bis zur 
Anklageerhebung vollständig auszuermitteln, ist es erforderlich, dass die Strafverfolgungs-
behörden in der Lage sind, genügend Zeit zur Ermittlung zu haben. Dazu soll in den Fällen 
des § 376 Absatz 1 AO die Grenze der absoluten Verjährung vom Doppelten auf das Zwei-
einhalbfache ausgedehnt werden.  


Beide Neuregelungen (Absatz 1 und Absatz 3) sind auf alle Fälle anwendbar, in denen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Verjährung noch nicht eingetreten ist. Die 
Erwartung, während eines lange andauernden Ermittlungs- und Strafverfahrens werde die 
Verfolgungsverjährung eintreten, verdient keinen Vertrauensschutz (vgl. BVerfG NJW 
1995, 1145). Einer – ohnedies allenfalls klarstellenden (vgl. BT-Drs. 16/10189, S. 82) – 
Übergangsregelung bedarf es hierzu nicht (vgl. zur Einführung des § 78b Absatz 4 StGB 
BT-Drs. 12/3832, S. 44 und erneut BVerfG NJW 1995, 1145; ebenso zur Verlängerung der 
Ruhensregelung nach § 78b Absatz 1 StGB BT-Drs. 18/2601, S. 23; BT-Drs. 16/13671, 
S. 24; BGH 4 StR 281/13 = StV 2014, 268, bei juris Rn. 3; BGH 4 StR 165/04 = NStZ 2005, 
89, bei juris Rn. 2 f.). 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 33 – neu – 


§ 33 EGAO stellt klar, dass die Neuregelung des Verhältnisses zur strafrechtlichen Einzie-
hung für alle noch nicht verjährten Steueransprüche gilt. Zukünftig kann die Einziehung der 
Taterträge auch dann angeordnet werden, wenn für die in Satz 1 genannten Steueransprü-
che im Zeitpunkt der Einziehung bereits die Verjährung eingetreten ist. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


§ 3 Absatz 5 


Die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung wird im Zeitraum von 2020 bis 
2025 in größerem Umfang erfolgen als bisher vorgesehen. Bisher ist vorgesehen, für ab 
dem 1. Januar 2020 begonnene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine Forschungs-
zulage in Höhe von 25 Prozent von einer maximalen Bemessungsgrundlage von 2 000 000 
Euro zu gewähren. Die in § 3 Absatz 5 FZulG vorgesehene Begrenzung der Bemessungs-
grundlage auf 2 000 000 Euro wird für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 31. De-
zember 2019 und vor dem 1. Januar 2026 entstanden sind, auf 4 000 000 Euro angehoben. 
Damit wird die maximale Höhe der Forschungszulage in diesem Zeitraum pro Jahr auf 
1 000 000 Euro verdoppelt. 
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Es ist davon auszugehen, dass die Erhöhung der Bemessungsgrundlagen-Begrenzung ins-
besondere mittelgroßen und großen Unternehmen mit entsprechend hohen förderfähigen 
Aufwendungen zu Gute kommt, die so eine höhere Forschungszulage beanspruchen kön-
nen. Die Erhöhung der Forschungszulage schafft für diese forschenden Unternehmen zu-
sätzliche Liquiditätsvorteile, die zur nötigen Stabilisierung der Wirtschaft beitragen. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


§ 6 Absatz 3 – neu – 


Satz 1 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) 
enthaltenen Förderschwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und 
des Kinderfreibetrages) hinaus wird das Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 
2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht für jedes Kind, für das im 
September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich in zwei gleichen Teilen von jeweils 150 Euro 
im September und Oktober 2020. Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher ge-
samtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Familien mit geringerem bis mitt-
lerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen 
Sozialleistungen als zusätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Ein-
malbeträge die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern ge-
regelt. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus vom 2. 
März 2009 (BGBl. I S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des 
Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 
EStG und § 6 Absatz 3 BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht auf-
gehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbonus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten 
Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpassungen des Geset-
zes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kin-
derbonus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der 
Inanspruchnahme von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen be-
rücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Artikel 11). 


Sowohl Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 1 und 3 BKGG besteht, 
als auch Kinder, die für sich selbst Kindergeld nach § 1 Absatz 2 BKGG erhalten, können 
den Kinderbonus erhalten. 


Die Regelungen im BKGG folgen den Regelungen im Einkommensteuergesetz. 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das 
– monatlich gezahlte – Kindergeld nach dem BKGG maßgebend sind. So können zum Bei-
spiel für jedes Kind nur einem Berechtigten die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 3 BKGG 
– Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmal-
beträge sind die für die Rückforderung von Kindergeld allgemein geltenden Vorschriften 
anzuwenden.  


Satz 2 – neu –  


Kinder, für die im September 2020 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden beim 
Kinderbonus ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 
2020 ein Kindergeldanspruch besteht. Die Auszahlung des Kinderbonus erfolgt in diesen 
Fällen aber nicht zwingend im September und Oktober 2020 und nicht zwingend in Teilbe-
trägen. Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen wer-
den nach der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 
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Die Einzelheiten der Auszahlung der Einmalbeträge durch die Familienkassen werden nach 
der Verkündung des Gesetzes zeitnah durch eine Einzelweisung geregelt. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Finanzausgleichgesetzes) 


§ 1 Absatz 2 


Die in § 1 Absatz 2 FAG geänderten Korrekturbeträge für die vertikale Umsatzsteuervertei-
lung im Jahr 2020 bewirken, dass die aus der vorgesehenen Absenkung der Umsatzsteu-
ersätze im zweiten Halbjahr 2020 insgesamt im Jahr 2020 voraussichtlich kassenwirksam 
werdenden Mindereinnahmen von geschätzten 12,97 Mrd. Euro sich im Wesentlichen zu-
lasten des Bundes auswirken. Zu diesem Zweck wird durch eine entsprechende Änderung 
der Beträge in § 1 Absatz 2 FAG für das Jahr 2020 eine Verringerung des Bundesanteils 
an der Umsatzsteuer in Höhe von 6 000 Mio. Euro und eine Erhöhung des Länderanteils 
an der Umsatzsteuer in Höhe von 6 000 Mio. Euro bewirkt, so dass die nach § 1 Absatz 1 
FAG auf Länder und Gemeinden entfallenden Anteile an den für das Jahr geschätzten Min-
dereinnahmen voraussichtlich zum größten Teil ausgeglichen werden. Die Anpassung der 
Festbeträge soll im Jahr 2021 von Bund und Ländern auf der Grundlage der dann vorlie-
genden Informationen über das Umsatzsteueraufkommen des Jahres 2020 überprüft und 
auf der Grundlage der Empfehlung des Arbeitskreises Steuerschätzungen festgelegt wer-
den. Ziel dieser Überprüfung wird es sein, dass die Belastungswirkungen der Senkung der 
Umsatzsteuersätze des Jahres 2020 im Ergebnis ausschließlich vom Bund getragen wer-
den. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus) 


Die Änderungen in den Sätzen 1 und 2 berücksichtigen, dass grundsätzlich mehrere Ein-
malbeträge gezahlt werden. Ferner wird der Kinderbonus 2020 im Gegensatz zum Kinder-
bonus 2009 nicht nur in § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG verortet. Daher ist auch auf § 66 Ab-
satz 1 Satz 3 EStG zu verweisen. 


Mit der neuen Regelung in Satz 3 wird klargestellt, dass die Einmalbeträge nicht im Rahmen 
der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) - zu berücksichtigen sind, nicht zu dem Einkommen gehören, das 
Grundlage einer pauschalisierten Kostenbeteiligung nach § 90 SGB VIII ist oder der Kos-
tenheranziehung zu stationären oder teilstationären Leistungen sowie vorläufigen Maßnah-
men nach §§ 91 ff. SGB VIII zugrunde gelegt wird, und bei vollstationären Leistungen nicht 
als Kostenbeitrag zu zahlen sind. Zudem wird für die Kostenheranziehung zu stationären 
oder teilstationären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe klargestellt, dass die Einmal-
beträge nicht mit diesen Leistungen zweckidentisch sind und daher auch nicht unabhängig 
von einem Kostenbeitrag einzusetzen sind. 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 12 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass die weiteren Änderungen des Einkommensteuergesetzes (Arti-
kel 2) am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 


  







 - 34 -   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dokumentenname Zuleitungsexemplar_1908139.docx 


Ersteller BMF 


Stand 12.06.2020 00:21 


 





		SKM_C30820061201320

		Zuleitungsexemplar_1908139










Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts für Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de


- Seite 1 von 7 -


Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher Veröffentlichungs-
, Informations- und Transparenzpflichten im Energiesteuer-
und im Stromsteuergesetz (Energiesteuer- und Stromsteuer-
Transparenzverordnung - EnSTransV)
EnSTransV


Ausfertigungsdatum: 04.05.2016


Vollzitat:


"Energiesteuer- und Stromsteuer-Transparenzverordnung vom 4. Mai 2016 (BGBl. I S. 1158), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908) geändert worden ist"


Stand: Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 22.6.2019 I 856, 908


Fußnote


(+++ Textnachweis ab: 18.5.2016 +++)
 
 
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 4.5.2016 I 1158 vom Bundesministerium der Finanzen verordnet. Sie ist gem.
Art. 5 Abs. 1 dieser V am 18.5.2016 in Kraft getreten.
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§ 17 Geltungszeitraum
Anlage
(zu § 2 Absatz 1)


Abschnitt 1
Allgemeines
§ 1 Zweck und Anwendungsbereich


(1) Diese Verordnung dient der Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben des Beihilferechts zur Erhebung,
Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung von Informationen durch die Zollverwaltung, die für die Erfüllung der
Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten von Bedeutung sind. Auf § 66 Absatz 1 Nummer
21 des Energiesteuergesetzes und § 11 Satz 1 Nummer 13 des Stromsteuergesetzes wird Bezug genommen.
Rechtsakte der Kommission hierzu sind insbesondere
1.   die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit


bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283 vom
27.9.2014, S. 65);
 


2.   die Mitteilung der Kommission – Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014 – 2020
(ABl. C 200 vom 28.6.2014, S. 1);
 


3.   die Mitteilung der Kommission zur Änderung der Mitteilungen der Kommission über Leitlinien der EU
für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen
Breitbandausbau, über Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014 – 2020, über staatliche Beihilfen für Filme und
andere audiovisuelle Werke, über Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen
sowie über Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften (ABl. C 198 vom
27.6.2014, S. 30);
 


4.   die Mitteilung der Kommission – Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1).
 


(2) Diese Verordnung gilt ausschließlich für die aufgrund des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes
gewährten Steuerbegünstigungen, die
1.   staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union


(AEU-Vertrag) darstellen und
 


2.   bei der Kommission angezeigt oder von ihr genehmigt worden sind.
 


§ 2 Begriffsbestimmungen


(1) Steuerbegünstigungen im Sinne dieser Verordnung sind
1.   die Steuerbefreiungen,


 


2.   die Steuerermäßigungen oder
 


3.   die Steuerentlastungen,
 


die aufgrund des Energiesteuer- oder des Stromsteuergesetzes gewährt werden und zugleich staatliche Beihilfen
im Sinne des Artikels 107 des AEU-Vertrags darstellen. Steuerbegünstigungen nach Satz 1 sind der Anlage
zu dieser Verordnung zu entnehmen. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht bei Änderungen der
Anlage eine Übersicht der betroffenen Vorschriften des Energiesteuer- und des Stromsteuerrechts jeweils
gesondert im Bundesanzeiger und im Internet auf den Seiten der Zollverwaltung unter zoll.de.


(2) Begünstigt im Sinne dieser Verordnung ist, wer eine Steuerbegünstigung im Sinne des Absatzes 1 in
Anspruch nimmt.


(3) Einzelbeihilfe im Sinne dieser Verordnung ist jede Regelung des Energiesteuer- oder des
Stromsteuergesetzes, die
1.   eine Steuerbegünstigung im Sinne des Absatzes 1 enthält und


 


2.   in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt ist.
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(4) Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen im Sinne dieser Verordnung sind Unternehmen
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36), in der
jeweils geltenden Fassung.


(5) Zuständiges Hauptzollamt im Sinne dieser Verordnung ist das Hauptzollamt nach § 1a der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung und nach § 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung.


Abschnitt 2
Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten
§ 3 Grundsätze


(1) Begünstigte haben gegenüber dem zuständigen Hauptzollamt Anzeige- oder Erklärungspflichten, wenn die
Höhe der einzelnen Steuerbegünstigung jeweils ein Aufkommen im Kalenderjahr von 200 000 Euro oder mehr
beträgt.


(2) Abzugeben ist
1.   eine Erklärung nach § 5, wenn eine Steuerentlastung nach dem Energiesteuer- oder dem Stromsteuergesetz


gewährt wurde;
 


2.   eine Anzeige nach § 4, wenn eine andere Steuerbegünstigung nach dem Energiesteuer- oder dem
Stromsteuergesetz in Anspruch genommen wurde.
 


(3) Die Anzeigen oder die Erklärungen nach Absatz 2 sind durch elektronische Datenübermittlung nach Maßgabe
des § 7 beim zuständigen Hauptzollamt für das nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 oder nach § 5 Absatz 2 Nummer 4
jeweils maßgebliche Kalenderjahr bis spätestens zum 30. Juni des Folgejahres abzugeben.


(4) Auf einer allgemein zugänglichen Internetseite werden folgende Angaben veröffentlicht:
1.   die Angaben nach § 4 Absatz 2 Nummer 1, 3 und 5 bis 7,


 


2.   die Angaben nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, 3 und 5 bis 7 sowie
 


3.   die weiteren Angaben, die von der Kommission in den in § 1 Absatz 1 zitierten Rechtsakten aufgeführt sind.
 


(5) Eine Veröffentlichung erfolgt, wenn das Aufkommen der Steuerbegünstigung für die jeweilige Einzelbeihilfe
im Kalenderjahr, das nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 oder nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 jeweils maßgeblich
ist, mindestens 500 000 Euro beträgt. Die Veröffentlichung erfolgt in Aufkommensschritten von 500 000 bis
1 000 000 Euro, von 1 000 001 bis 2 000 000 Euro, von 2 000 001 bis 5 000 000 Euro, von 5 000 001 bis
10 000 000 Euro, von 10 000 001 bis 30 000 000 Euro sowie von 30 000 001 und mehr Euro. Das Aufkommen
der Steuerbegünstigung im Einzelnen wird zur Zuordnung zu den Aufkommensschritten auf volle Euro
aufgerundet.


§ 4 Anzeigepflicht für Steuerbegünstigungen


(1) In den Fällen des § 3 Absatz 2 Nummer 2 haben Begünstigte, die eine der dort genannten
Steuerbegünstigungen in Anspruch nehmen, für jeden Begünstigungstatbestand des Energiesteuer- oder des
Stromsteuergesetzes nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 eine Anzeige abzugeben. Die Anzeige ist einmal jährlich
abzugeben.


(2) In der Anzeige sind für jeden Begünstigungstatbestand die folgenden Angaben zu machen:
1.   der Name des Begünstigten,


 


2.   die Anschrift des Begünstigten,
 


3.   der Identifikator des Begünstigten,
 


4.   die Art und die Menge der im vorangegangenen Kalenderjahr verwendeten Energieerzeugnisse oder die
Menge des im vorangegangenen Kalenderjahr entnommenen Stroms,
 


5.   die Höhe der daraus resultierenden Steuerbegünstigung in Euro,
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6.   der Wirtschaftszweig des Begünstigten anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweige nach § 2 Nummer
2a des Stromsteuergesetzes und
 


7.   ob der Begünstigte zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung als Kleinstunternehmen,
kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne des § 2 Absatz 4 galt.
 


(3) Für die Ermittlung der Angaben nach Absatz 2 Nummer 4 und 5 gilt § 39 Absatz 6 des Energiesteuergesetzes
und § 8 Absatz 4a des Stromsteuergesetzes entsprechend. Das Verfahren nach Satz 1 dürfen Begünstigte
ausnahmsweise auch dann sinngemäß anwenden, wenn ihnen zum Abgabetermin nach § 3 Absatz 3 für die
Anzeige keine abschließenden Angaben zu Absatz 2 Nummer 4 und 5 möglich sind.


(4) Das zuständige Hauptzollamt kann darüber hinaus weitere Angaben und Unterlagen verlangen, soweit diese
zur Dokumentation der Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten gegenüber der Kommission
oder zur Nachweisführung erforderlich sind.


(5) In den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ergibt sich die Höhe der Steuerbegünstigung im Sinne des
Absatzes 2 Nummer 5 aus
1.   der Differenz zwischen den Steuersätzen nach § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 des Energiesteuergesetzes


und den Steuersätzen nach § 2 Absatz 3 des Energiesteuergesetzes einerseits sowie der Menge der
verwendeten Energieerzeugnisse andererseits oder
 


2.   der Differenz zwischen dem Steuersatz nach § 3 des Stromsteuergesetzes und den Steuersätzen nach § 9
Absatz 2 oder Absatz 3 des Stromsteuergesetzes einerseits sowie der Menge des entnommenen Stroms
andererseits.
 


(6) Eine Anzeige ist nicht erforderlich, wenn Energieerzeugnisse ausschließlich der Stromerzeugung in Anlagen
im Sinne des § 3 des Energiesteuergesetzes dienen, die während des gesamten von der Anzeige erfassten
Zeitraums stromsteuerpflichtig waren.


§ 5 Erklärungspflicht für Steuerentlastungen


(1) In den Fällen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 haben Begünstigte, denen eine Steuerentlastung ausgezahlt worden
ist, für jeden Entlastungstatbestand des Energiesteuer- oder des Stromsteuergesetzes nach Maßgabe des § 3
Absatz 3 eine Erklärung abzugeben. Die Erklärung ist einmal jährlich abzugeben.


(2) In der Erklärung sind für jeden Entlastungstatbestand die folgenden Angaben zu machen:
1.   der Name des Begünstigten,


 


2.   die Anschrift des Begünstigten,
 


3.   der Identifikator des Begünstigten,
 


4.   die Art und die Menge der im vorangegangenen Kalenderjahr entlasteten Energieerzeugnisse oder die
Menge des im vorangegangenen Kalenderjahr entlasteten Stroms,
 


5.   die Höhe der daraus resultierenden, im vorangegangenen Kalenderjahr ausgezahlten Steuerentlastung in
Euro,
 


6.   der Wirtschaftszweig des Begünstigten anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweige nach § 2 Nummer
2a des Stromsteuergesetzes und
 


7.   ob der Begünstigte zum Zeitpunkt der Gewährung der Steuerentlastung als Kleinstunternehmen, kleines
oder mittleres Unternehmen im Sinne des § 2 Absatz 4 galt.
 


(3) Das zuständige Hauptzollamt kann darüber hinaus weitere Angaben und Unterlagen verlangen, soweit diese
zur Dokumentation der Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten gegenüber der Kommission
oder zur Nachweisführung erforderlich sind.


§ 6 (weggefallen)


§ 7 Elektronische Datenübermittlung, Ausnahme







Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts für Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de


- Seite 5 von 7 -


(1) Anzeigen und Erklärungen nach den §§ 4 und 5 sind von Begünstigten nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenfernübertragung elektronisch an die zuständigen Behörden der Zollverwaltung zu
übermitteln (elektronische Datenübermittlung).


(2) Eine Befreiung von der Nutzung der elektronischen Datenübermittlung ist nur auf Antrag zulässig und
möglich. Dieser ist beim zuständigen Hauptzollamt zu stellen und zu begründen. Soweit die Befreiung erteilt
wurde, sind die Anzeigen oder die Erklärungen nach § 3 Absatz 2 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in
Schriftform abzugeben.


(3) Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt Art und Weise der elektronischen Datenübermittlung durch
eine Verfahrensanweisung. Zur Teilnahme am Verfahren der elektronischen Datenübermittlung bedarf es der
vorherigen Registrierung. Die Begünstigten sind verpflichtet, die in der Verfahrensanweisung festgelegten
Voraussetzungen und Bedingungen einzuhalten. Die Verfahrensanweisung nach Satz 1 wird durch das
Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger sowie im Internet auf den Seiten der Zollverwaltung unter
www.zoll.de bekannt gegeben.


(4) Bei der elektronischen Datenübermittlung sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Verfahren
einzusetzen, die Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleisten. Werden allgemein
zugängliche Netze genutzt, sind Verschlüsselungsverfahren einzusetzen.


Abschnitt 3
Datenschutzrechtliche Regelungen
§ 8 Verarbeitung der erhobenen Daten


(1) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 1 Absatz 1 kann die Zollverwaltung die nach den §§ 3 bis 5 erhobenen
Daten verarbeiten.


(2) Für andere als die in Absatz 1 genannten Zwecke darf die Zollverwaltung die Daten in anonymisierter Form
verarbeiten, soweit andere Gesetze dem nicht entgegenstehen.


§ 9 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich


(1) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 1 Absatz 1 übermittelt die Zollverwaltung die nach den §§ 3 bis 5 erhobenen
Daten an die innerstaatliche Stelle, der die Übermittlung der vorgenannten Daten an die Kommission obliegt.
Diese Stelle ist das Bundesministerium der Finanzen. Es kann die Aufgabe auf die Generalzolldirektion
übertragen. Die Übertragung ist im Bundesanzeiger sowie im Internet auf den Seiten der Zollverwaltung unter
zoll.de zu veröffentlichen.


(2) Die Zollverwaltung kann dem Statistischen Bundesamt bereits aufbereitete und anonymisierte
Daten zur Darstellung und Veröffentlichung für statistische Zwecke übermitteln, soweit dies nach dem
Bundesstatistikgesetz zulässig ist.


(3) Die Zollverwaltung darf bereits aufbereitete und anonymisierte Daten nur dann an andere als die in den
Absätzen 1 und 2 genannten Stellen zu statistischen Zwecken übermitteln, soweit andere Gesetze dem nicht
entgegenstehen.


§ 10 Datenübermittlung an die Kommission


Zur Erfüllung der Pflichten nach § 1 Absatz 1 übermittelt das Bundesministerium der Finanzen die nach den §§ 3
bis 5 erhobenen Daten an die Kommission oder an eine nachgeordnete Behörde der Europäischen Union, die die
Kommission zur Verarbeitung der Daten bestimmt hat. Das Bundesministerium der Finanzen kann diese Aufgabe
auf die Generalzolldirektion übertragen.


§ 11 Berichtigung, Speicherung und Löschung der erhobenen Daten


(1) Nach dieser Verordnung erhobene und gespeicherte Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.


(2) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 1 Absatz 1 werden die nach den §§ 3 bis 5 erhobenen Daten für zehn Jahre
ab dem Tag der Anzeige nach § 4 oder der Erklärung nach § 5 gespeichert.
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(3) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 2 werden die Daten gelöscht. Die Löschung erfolgt frühestmöglich zum 30.
Juni oder zum 31. Dezember. In anonymisierter und aufbereiteter Form können Daten zu statistischen Zwecken
über den Zeitpunkt nach Satz 1 hinaus gespeichert werden.


§ 12 Elektronische Datenbank


(1) Für die Zwecke des § 1 Absatz 1 richtet die Generalzolldirektion eine Datenbank zur Erfassung der nach den
§§ 3 bis 5 erhobenen Daten ein.


(2) Diese Datenbank hat die unionsrechtlichen Vorgaben nach § 1 Absatz 1 zu erfüllen und dient der Erhebung
und der Verarbeitung von Daten mit dem Ziel einer Übermittlung an die Kommission zur Veröffentlichung auf der
allgemein zugänglichen Internetseite im Sinne des § 3 Absatz 4.


(3) Die nach § 7 Absatz 2 in Schriftform erhobenen Daten werden durch die Hauptzollämter in die elektronische
Datenbank eingegeben.


(4) Die §§ 8 bis 11 gelten entsprechend.


§ 13 Datenschutzrechtliche Verantwortung


(1) Die Einhaltung der Regelungen zur Führung der Datenbank nach § 12 obliegt der Generalzolldirektion.


(2) Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die in der Datenbank (§ 12) gespeicherten Daten, namentlich
für die Rechtmäßigkeit der Erhebung, die Zulässigkeit der Speicherung sowie die Richtigkeit oder Aktualität
der Daten, obliegt den Stellen, die die Daten erheben. Die jeweils Verantwortliche, der die Daten erhoben
hat, muss intern dokumentiert und zweifelsfrei feststellbar sein. Im Übrigen ist die Generalzolldirektion
datenschutzrechtlich verantwortlich, insbesondere für die Übermittlung der Daten nach den §§ 9 und 10 sowie für
die Löschung der Daten nach § 11 Absatz 3.


(3) (weggefallen)


§ 14 Einsichtnahme


Die nach dieser Verordnung erhobenen Daten sind ausschließlich über die allgemein zugängliche Internetseite
nach § 3 Absatz 4 einsehbar. Die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte bleiben unberührt.


Abschnitt 4
Schlussbestimmungen
§ 15 Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 66c Absatz 1 des Energiesteuergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig
1.   entgegen § 3 Absatz 2 eine Erklärung oder eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht


rechtzeitig abgibt oder
 


2.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 4 Absatz 4 oder § 5 Absatz 3 zuwiderhandelt.
 


(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Absatz 1 des Stromsteuergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung in Bezug auf eine Steuerbegünstigung nach dem
Stromsteuergesetz begeht.


§ 16 Steueraufsicht


Der Steueraufsicht nach § 209 der Abgabenordnung unterliegt, wer Begünstigter nach § 2 Absatz 2 ist.


§ 17 Geltungszeitraum


Die sich aus dieser Verordnung ergebenden Verpflichtungen gelten für Steuerbegünstigungen ab dem 1. Juli
2016.


Anlage (zu § 2 Absatz 1)
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(Fundstelle: BGBl. I 2018, 97)
 


Steuerbegünstigungen im Sinne dieser Verordnung sind
1.   die Steuerbefreiungen nach


a)   § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Energiesteuergesetzes,
 


b)   § 9 Absatz 1 Nummer 1 des Stromsteuergesetzes und
 


c)   § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Stromsteuergesetzes;
 


 


2.   die Steuerermäßigungen nach
a)   den §§ 3 und 3a des Energiesteuergesetzes,


 


b)   § 9 Absatz 2 des Stromsteuergesetzes und
 


c)   § 9 Absatz 3 des Stromsteuergesetzes;
 


 


3.   die Steuerentlastungen nach
a)   § 47a des Energiesteuergesetzes,


 


b)   § 53a Absatz 1 und 4 (bis zum 31. Dezember 2017: § 53b) des Energiesteuergesetzes,
 


c)   § 53a Absatz 6 (bis zum 31. Dezember 2017: § 53a Absatz 1) des Energiesteuergesetzes,
 


d)   § 54 des Energiesteuergesetzes,
 


e)   § 55 des Energiesteuergesetzes,
 


f)   § 56 des Energiesteuergesetzes,
 


g)   § 57 Absatz 5 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes,
 


h)   § 57 Absatz 5 Nummer 2 des Energiesteuergesetzes,
 


i)   § 9b des Stromsteuergesetzes,
 


j)   § 9c des Stromsteuergesetzes,
 


k)   § 10 des Stromsteuergesetzes,
 


l)   § 12c der Stromsteuer-Durchführungsverordnung,
 


m)   § 12d der Stromsteuer-Durchführungsverordnung und
 


n)   § 14a der Stromsteuer-Durchführungsverordnung.
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19. Wahlperiode 24.06.2020 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 


– Drucksache 19/20058 – 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Christian Dürr, Grigorios Aggelidis, 


Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/20050 – 


Neustart für Deutschland – Entlasten, investieren und entfesseln 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Herbrand, Katja Hessel, 


Christian Dürr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/20051 – 


Steuererklärungsverpflichtung für Kurzarbeit verhindern – 


Progressionsvorbehalt für 2020 aussetzen 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen 


Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/20071 – 


Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte und Solo-


Selbständige aus der Corona-Steuerfalle befreien und 
gleichzeitig Bürokratie abbauen 


A. Problem 


Zu Buchstabe a 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bür-
ger sowie viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Für die Verfas-
ser des Gesetzentwurfs geht es nun darum, dass die Wirtschaft schnell wieder an 
Schwung gewinnt. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, das Corona-Virus habe die größte 
Wirtschaftskrise Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Zu Be-
ginn dieser Krise reagierte die Politik – in weiten Teilen im Konsens von Regie-
rung und Opposition – mit akuten Abwehrmaßnahmen wie der Ausweitung des 
Kurzarbeitergeldes. Dieses punktuelle Vorgehen sei damals richtig gewesen. 
Heute reiche es allerdings nicht mehr aus. 


Zu Buchstabe c 


Lohnersatzleistungen zu denen u. a. Unterstützungsmaßnahmen wie das Kurzar-
beitergeld, das Insolvenzgeld, das Krankengeld oder Entschädigungen für Ver-
dienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz gehören, sind nach dem Willen des 
Gesetzgebers steuerfrei (vgl. § 3 Nummer 2 EStG). Aufgrund des sogenannten 
Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG kann der Einsatz dieser Leistungen je-
doch dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die diese z. B. vor oder nach dem Einsatz von Kurzar-
beit erhalten, höher besteuert wird als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleis-
tungen der Fall wäre. 


Die Antragsteller sind der Auffassung, dass für die Lohnersatzleistungen von Ar-
beitnehmerinnen und -nehmern, die aus der Corona-Krise begründet sind, der so-
genannte Progressionsvorbehalt und die damit einhergehende Abgabepflicht einer 
Steuererklärung entfallen sollte. 
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Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD stellt fest: Finanzielle Soforthilfen, die im Rah-
men der Corona-Krise an geschädigte Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte 
und Solo-Selbständige gezahlt werden, stellen in steuerlicher Hinsicht Betriebs-
einnahmen dar, die steuerbar sind und bei der Gewinnermittlung berücksichtigt 
werden müssen. Die Steuerpflicht gilt gleichermaßen für die entsprechenden Zu-
schüsse in den Ländern. Dies kommt auch bei einem negativen Gesamtbetrag der 
Einkünfte über einen niedrigeren Verlustvortrag zum Tragen. 


Darüber hinaus stellt der Antrag der Fraktion der AfD fest: Das Kurzarbeitergeld 
unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Außerdem sind Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 insgesamt mehr als 410 Euro an Kurz-
arbeitergeld erhalten, zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. 
Weitere in § 32b des Einkommensteuergesetzes genannte Leistungen werden 
ebenso im Zusammenhang mit den erheblichen Folgen der mit COVID-19 be-
gründeten einschränkenden Maßnahmen gewährt; sie unterliegen ebenfalls dem 
Progressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt und Pflicht zur Abgabe einer Steu-
ererklärung verursachen in diesem Zusammenhang hohe individuelle und büro-
kratische Kosten. 


B. Lösung 


Zu Buchstabe a 


Um dieses Problem zu lösen, werden schnell wirkende konjunkturelle Stützungs-
maßnahmen umgesetzt. Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die 
Maßnahmen, die sehr schnell greifen sollen.  


Dabei ist es sinnvoll, die aufgrund der Corona-Pandemie geschwächte Kaufkraft 
zu stärken. Unternehmen werden zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung 
mit gezielten Maßnahmen unterstützt. Mit der Einführung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter, der Verbesserung der Möglichkeiten 
der Verlustverrechnung und der Erhöhung der steuerlichen Forschungszulage 
werden zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage sieht der 
Gesetzentwurf folgende steuerliche Maßnahmen vor: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt. 


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die 
Einfuhr folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus 
von 300 Euro gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von 
derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. 
Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein 
Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar fi-
nanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. 
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– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchs-
tens das 2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder 
hergestellt werden.  


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Koh-
lendioxidemission je gefahrenem Kilometer haben, wird der Höchstbetrag 
des Bruttolistenpreises von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um 
ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Inves-
titionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbe-
stände des § 8 Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen For-
schungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a 
AO wird geregelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens 
des Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach § 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach 
§ 376 Absatz 3 AO wird die Grenze der Verfolgungsverjährung auf das 
Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert.  


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Änderung des Beginns der vorübergehenden Verlängerung der Reinvestiti-
onsfristen des § 6b EStG aufgrund des Schaltjahres. 


– Auszahlung des Kinderbonus in zwei Teilen im September und Oktober 
2020 (200 Euro und 100 Euro). 


– Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Möglichkeit der zinslosen Stun-
dung der auf der Berücksichtigung eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 beruhenden Nachzahlung für 2019 um eine ausdrückliche 
Befristung ergänzt. 


– Ausdehnung der Vorschrift des neu eingeführten § 375a AO auch auf Fälle 
des Wertersatzes und bei Drittbegünstigten. 


– Umbenennung § 33 – neu – EGAO. 


– Beihilferechtlich erforderliche Änderungen sowie klarstellende Anpassung 
des Anwendungsbereiches des Forschungszulagengesetzes. 


– Vollständige Übernahme der aus der Senkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 
2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kassenwirksam werdenden Mindereinnahmen 
von Ländern und Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an die Um-
satzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG bereits im Jahr 2020. 


– Vollständige Bundesübernahme des Länder- und des Gemeindeanteils an 
den Mehrbelastungen des Kinderbonus. 
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Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/20058 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. auf die geplante befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zu verzichten 
und stattdessen, 


2. den Mittelstandsbauch vollständig über drei Jahre bis 2023 abzuschaffen, 


3. den dritten Tarifeckwert der Einkommensteuer von heute ca. 56 000 Euro 
auf 70 000 Euro im Jahr 2021 zu verschieben, 


4. den Solidaritätszuschlag vollständig und rückwirkend zum 01.01.2020 abzu-
schaffen, 


5. eine befristete, einmalige „Negative Gewinnsteuer“ mit einer deutlichen Er-
weiterung der steuerlichen Verlustverrechnung einzuführen, 


6. die Thesaurierungsbestimmungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern, 


7. die Abschreibungsbedingungen zur Förderung von Investitionen insbeson-
dere durch eine befristete degressive Abschreibung über maximal drei Jahre 
für alle beweglichen Wirtschaftsgüter, eine befristete degressive Abschrei-
bung für Immobilien und verbesserte Abschreibungsbedingungen für digi-
tale Wirtschaftsgüter zu verbessern. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20050 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen 
Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen und 


2. die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bei Bezug von Einkünften aus 
Lohnersatzleistungen nach § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20051 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP 
und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 
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Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. die Sofortzuschüsse des Bundes für die Unterstützung von existenzgefähr-
deten Kleinunternehmern, Freiberuflern, Landwirten und Solo-Selbständi-
gen (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 27.03.2020, BGBl. 2020 I 
S. 556 ff.; Kapitel 6002 Titel 683 01) sowie die Zuschüsse aus vergleichba-
ren Programmen in den Bundesländern steuerfrei zu stellen; 


2. das Kurzarbeitergeld 2020 nicht dem Progressionsvorbehalt nach dem Ein-
kommensteuergesetz zu unterwerfen, um Nachzahlungsforderungen von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuwenden und damit gleichzeitig 
zum Zwecke des Bürokratieabbaus von einer Pflicht zur Abgabe zusätzlicher 
Einkommensteuererklärungen für das Kalenderjahr 2020 abzusehen; 


3. den Katalog des § 32 b des Einkommensteuergesetzes dahingehend zu prü-
fen, ob und inwieweit weitere Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen und mit den Folgen der einschränkenden Maßnahmen aufgrund 
von COVID-19 im Zusammenhang stehen, im Jahr 2020 von der Besteue-
rung ausgenommen werden können. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20071 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
volle Jah-


reswir-
Kassenjahr 


perschaft 
kung 1) 2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085 


Bund - 13.885 - 20.082 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119 


Länder - 12.259 - 2.517 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044 


Gemeinden - 2.356 - 786 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die Änderung des § 6 des Bundeskindergeldgesetzes durch Anfügung des Absat-
zes 3 führt beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 
20 Mio. Euro (Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes). 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge beziffern keine Haushaltsausgaben. 
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E. Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich keine Änderungen des Erfüllungs-
aufwands. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht einmaliger Aufwand von rund 247,1 Mio. Euro. Davon 
sind rund 182,8 Mio. Euro der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler 
Prozessabläufe und 64,3 Mio. Euro der Kategorie Einmalige Informationspflicht 
zuzuordnen. Einzelne Vorgaben konnten noch nicht quantifiziert werden. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung beträgt der einmalige Erfüllungsaufwand rund 13,6 Mio. 
Euro, davon fallen rund 8,7 Mio. Euro auf Bundesebene und rund 4,9 Mio. Euro 
auf Landesebene an. 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Zu Buchstabe a 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau – im Sinne von Preissenkungen –, sind jedoch in Abhängig-
keit davon gegeben, ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den 
Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Sti-
mulierung der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keine weitere Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 19/20050 abzulehnen; 


c) den Antrag auf Drucksache 19/20051 abzulehnen; 


d) den Antrag auf Drucksache 19/20071 abzulehnen. 


Berlin, den 23. Juni 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


Fritz Güntzler Lothar Binding (Heidelberg) Markus Herbrand 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 
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Zusammenstellung 


des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 
– Drucksache 19/20058 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher 


Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher 


Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t u n v e r ä n d e r t 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteu-
ergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Artikel 8 Änderung des Forschungszulagengeset-
zes 


Artikel 9 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 10 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrech-
nung des Kinderbonus 


Artikel 12 Inkrafttreten 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII 
die folgenden Angaben eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t 


„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung 


der Corona-Pandemie 


§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den 
Veranlagungszeitraum 2019 


§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020“. 


2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und 
Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die Angabe 
„40 000“ durch die Angabe „60 000“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t 


3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t 


„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 
2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, kann der Steuerpflichtige 
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen 
Jahresbeträgen die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen 
kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz 
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenom-
men werden; der dabei anzuwendende Prozent-
satz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei 
der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes 
betragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Ab-
satz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten entspre-
chend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen bemessen wird, sind Absetzungen für außer-
gewöhnliche technische oder wirtschaftliche Ab-
nutzung nicht zulässig.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


4. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„1 000 000 Euro“ durch die Angabe „5 000 000 
Euro“ und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch 
die Angabe „10 000 000 Euro“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t 


5. Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


5. u n v e r ä n d e r t 


„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalen-
derjahre 2020 und 2021 jeweils um 2 100 Euro.“ 


6. In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „3,8-fache“ durch das Wort 
„Vierfache“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t 


7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach 
den Wörtern „§ 24b Absatz 2 Satz 2“ die Wörter 
„sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der 
Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für 
den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 
kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers ein 
Freibetrag ermittelt werden“ eingefügt. 


7. u n v e r ä n d e r t 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 
und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist bereits ab dem 1. Januar 2020 an-
zuwenden.“ 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 
5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Ab-
satz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils 
um ein Jahr, wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Ab-
satz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 
28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates in 
den Fällen, in denen die Rücklage wegen 
§ 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 
5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Ab-
satz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils 
um ein Jahr, wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Ab-
satz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 
29. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates in 
den Fällen, in denen die Rücklage wegen 
§ 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre, die Fristen um ein weiteres 
Jahr zu verlängern, wenn dies auf Grund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fris-
ten für das nach dem 31. Dezember 2020 und 
längstens vor dem 1. Januar 2022 endende 
Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, 
wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 
Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres 
aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fort-
bestehender Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie in der Bundesrepublik Deutsch-
land geboten erscheint.“ 


dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre, die Fristen um ein weiteres 
Jahr zu verlängern, wenn dies auf Grund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fris-
ten für das nach dem 31. Dezember 2020 und 
längstens vor dem 1. Januar 2022 endende 
Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, 
wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 
Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres 
aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fort-
bestehender Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie in der Bundesrepublik Deutsch-
land geboten erscheint.“ 


c) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t 


„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 
2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden 
Wirtschaftsjahren beanspruchten Investiti-
onsabzugsbeträgen nach § 7g endet die In-
vestitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 
Satz 1 erst zum Ende des vierten auf das 
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres.“ 


d) Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b 
eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t 


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für die Veranlagungszeit-
räume 2020 und 2021 anzuwenden.“ 


e) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a 
eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t 


„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 anzuwenden.“ 


f) Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden 
die Absätze 35b und 35c. 


f) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


g) Die folgenden Absätze 52 und 53 werden an-
gefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t 


„(52) § 110 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden. 


(53) § 111 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für die Veranlagungszeiträume 
2019 und 2020 anzuwenden.“ 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für „Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für 
den Monat September 2020 ein Anspruch auf den Monat September 2020 ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht, für die Monate September Kindergeld besteht, für den Monat September 
und Oktober 2020 jeweils ein Einmalbetrag von 2020 ein Einmalbetrag von 200 Euro und für 
150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Ein- den Monat Oktober 2020 ein Einmalbetrag von 
malbeträge von insgesamt 300 Euro für das Ka- 100 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Ein-
lenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das malbeträge von insgesamt 300 Euro für das Ka-
nicht für den Monat September 2020, jedoch für lenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das 
mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka- nicht für den Monat September 2020, jedoch für 
lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be- mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka-
steht. Die Einmalbeträge nach den Sätzen 2 und 3 lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be-
werden als Kindergeld im Rahmen der Ver- steht. Die Einmalbeträge nach den Sätzen 2 und 3 
gleichsberechnung nach § 31 Satz 4 berücksich- werden als Kindergeld im Rahmen der Ver-
tigt.“ gleichsberechnung nach § 31 Satz 4 berücksich-


tigt.“ 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV einge-
fügt: 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV einge-
fügt: 


„XIV. 
Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-


Pandemie 


„XIV. 
Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-


Pandemie 


§ 110 § 110 


Anpassung von Vorauszahlungen für den Veran-
lagungszeitraum 2019 


u n v e r ä n d e r t 


(1) Auf Antrag wird der für die Bemessung 
der Vorauszahlungen für den Veranlagungszeit-
raum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der 
Einkünfte pauschal um 30 Prozent gemindert. Das 
gilt nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Ein-
künfte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(§ 19) enthalten sind. Voraussetzung für die An-
wendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlun-
gen für 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird der für 
die Bemessung der Vorauszahlungen für den Ver-
anlagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Ge-
samtbetrag der Einkünfte um einen höheren Be-
trag als 30 Prozent gemindert, wenn der Steuer-
pflichtige einen voraussichtlichen Verlustrücktrag 
im Sinne des §10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in die-
ser Höhe nachweisen kann. 


(3) Die Minderungen nach den Absätzen 1 
und 2 dürfen insgesamt 5 000 000 Euro, bei Ehe-
gatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenver-
anlagt werden, 10 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. § 37 Absatz 3, 5 und 6 ist entsprechend anzu-
wenden. 


§ 111 § 111 


Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 


(1) Auf Antrag wird bei der Steuerfestset-
zung für den Veranlagungszeitraum 2019 pau-
schal ein Betrag in Höhe von 30 Prozent des Ge-
samtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeit-
raums 2019 als Verlustrücktrag aus 2020 abgezo-
gen (vorläufiger Verlustrücktrag für 2020). Bei 
der Berechnung des vorläufigen Verlustrücktrags 
für 2020 sind Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit (§ 19) nicht zu berücksichtigen, die im Ge-
samtbetrag der Einkünfte enthalten sind. Voraus-
setzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass 
die Vorauszahlungen für den Veranlagungszeit-
raum 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden. 


(1) u n v e r ä n d e r t 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird ein hö-
herer Betrag als 30 Prozent vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige 
einen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne 
des § 10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe 
nachweisen kann. 


(2) u n v e r ä n d e r t 


(3) Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
nach den Absätzen 1 und 2 kann insgesamt bis zu 
5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 
und 26b zusammenveranlagt werden, bis zu 
10 000 000 Euro betragen. 


(3) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszah-
lungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf 
Grund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 zu einer Nachzahlung bei der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019, so wird diese auf Antrag des Steuer-
pflichtigen gestundet. Stundungszinsen werden 
nicht erhoben. 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszah-
lungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf 
Grund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 zu einer Nachzahlung bei der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019, so wird diese auf Antrag des Steuer-
pflichtigen bis zum Ablauf eines Monats nach 
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung für den 
Veranlagungszeitraum 2020 gestundet. Stun-
dungszinsen werden nicht erhoben. 


(5) Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist 
bei Anwendung von Absatz 1 oder 2 eine Ein-
kommensteuererklärung abzugeben. 


(5) u n v e r ä n d e r t 


(6) Mit der Veranlagung für 2020 ist die 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019 zu ändern; hierbei ist der bislang be-
rücksichtigte vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid für 
den Veranlagungszeitraum 2019 bestandskräftig 
geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranla-
gungszeitraum 2020 abgelaufen ist. Soweit die 
Änderung der Steuerfestsetzung für den Veranla-
gungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung des 
vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 beruht, ist 
§ 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden. 


(6) u n v e r ä n d e r t 


(7) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn die Veranlagung für den Veranla-
gungszeitraum 2020 vor der Veranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2019 durchgeführt wird. 


(7) u n v e r ä n d e r t 


(8) Wird der Einkommensteuerbescheid 
für 2019 vor dem … [einsetzen: Datum des Tages 
nach der Verkündung dieses Gesetzes plus zwei 
Wochen] bestandskräftig, kann bis zum … [ein-
setzen: Datum des Tages der Verkündung dieses 
Gesetzes plus ein Monat] nachträglich ein Antrag 
auf Berücksichtigung des vorläufigen Verlust-
rücktrags für 2020 gestellt werden. Der Einkom-
mensteuerbescheid für 2019 ist insoweit zu än-
dern.“ 


(8) u n v e r ä n d e r t 
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Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des 
Einkommensteuergesetzes 


u n v e r ä n d e r t 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„5 000 000 Euro“ durch die Angabe „1 000 000 
Euro“ und die Angabe „10 000 000 Euro“ durch 
die Angabe „2 000 000 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz ange-
fügt: 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt: 


„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zah-
lungsaufschub gemäß Artikel 110 Buchstabe b 
oder c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Ok-
tober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (Unionszollkodex) bewilligt ist, ist abwei-
chend von den zollrechtlichen Vorschriften am 
26. des zweiten auf den betreffenden Monat fol-
genden Kalendermonats fällig.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt: 


„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in 
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... 
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(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erstmals anzuwenden ist, wird mit einem 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
bekanntgegeben.“ 


3. § 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 


„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Steuer für jeden steuerpflichtigen 
Umsatz 16 Prozent der Bemessungsgrundlage 
(§§ 10, 11, 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) 
beträgt. 


(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass sich die Steuer für die in den Num-
mern 1 bis 15 genannten Umsätze auf 5 Prozent 
ermäßigt. 


(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 
1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Steuer für die Liefe-
rungen der in der Anlage 2 nicht aufgeführten Sä-
gewerkserzeugnisse und Getränke sowie von al-
koholischen Flüssigkeiten, ausgenommen die Lie-
ferungen in das Ausland und die im Ausland be-
wirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, so-
weit in der Anlage 2 nicht aufgeführte Getränke 
abgegeben werden, 16 Prozent beträgt.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Tabaksteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


Nach § 2 Absatz 3 des Tabaksteuergesetzes vom 
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3299) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


„(3a) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 gilt für die Zwecke der Berech-
nung des Mindeststeuersatzes nach den Absätzen 1 
bis 3 weiterhin der zum 1. Januar 2020 gültige Umsatz-
steuersatz nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 
geändert worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ 
durch die Angabe „200 000 Euro“ ersetzt. 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 375 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t 


„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einzie-
hung“. 


2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 


„§ 375a „§ 375a 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem 
Steuerschuldverhältnis durch Verjährung nach 
§ 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach § 73 des Strafgesetzbuches nicht 
entgegen.“ 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem 
Steuerschuldverhältnis durch Verjährung nach 
§ 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach den §§ 73 bis 73c des Strafge-
setzbuches nicht entgegen.“ 


3. § 376 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t 


a) In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt und wird folgender 
Halbsatz angefügt: 


„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt 
entsprechend.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 
Satz 2 des Strafgesetzbuches verjährt in den 
in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 ge-
nannten Fällen besonders schwerer Steuer-
hinterziehung die Verfolgung spätestens, 
wenn seit dem in § 78a des Strafgesetzbu-
ches bezeichneten Zeitpunkt das Zweiein-
halbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist 
verstrichen ist.“ 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist, wird folgender § 33 angefügt: 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist, wird folgender § 34 angefügt: 


„§ 33 „§ 34 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung u n v e r ä n d e r t 


§ 375a der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels 6 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] gilt für alle am … [einset-
zen: Datum des Tages nach der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] noch nicht verjährten 
Steueransprüche.“ 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Forschungszulagengesetzes Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2763) wird wie folgt geändert: 


In § 3 Absatz 5 des Forschungszulagengesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763) wird der 
Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird 
folgender Satz angefügt: 


1. Dem § 3 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 
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„bei förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 
31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2026 ent-
standen sind, maximal 4 000 000 Euro.“ 


„Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 
2026 entstandene förderfähige Aufwendungen 
des Anspruchsberechtigten im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 4 beträgt die Bemessungsgrundlage 
maximal 4 000 000 Euro.“ 


2. § 16 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Gesetz ist auf der Grund-
lage und im Rahmen der Vorgaben der 
AGVO anwendbar.“ 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „über den 
in Absatz 1 festgelegten Zeitraum hinaus“ 
durch das Wort „ununterbrochen“ er-
setzt. 


c) In Absatz 3 Nummer 1 werden die Wörter 
„Erlass des Beschlusses“ durch das Wort 
„Beschluss“ ersetzt. 


Artikel 9 Artikel 9 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) ge-
ändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) ge-
ändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das „(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das 
für den Monat September 2020 ein Anspruch auf Kin- für den Monat September 2020 ein Anspruch auf Kin-
dergeld besteht, für die Monate September und Okto- dergeld besteht, für den Monat September 2020 ein 
ber 2020 jeweils ein Einmalbetrag in Höhe von 150 Einmalbetrag von 200 Euro und für den Monat Ok-
Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge tober 2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt. Ein 
von insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 be- Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von insgesamt 
steht auch für ein Kind, für das nicht für den Monat 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für 
September 2020, jedoch für mindestens einen anderen ein Kind, für das nicht für den Monat September 2020, 
Kalendermonat im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat 
auf Kindergeld besteht.“ im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be-


steht.“ 
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Artikel 10 Artikel 10 


Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, werden 
die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 17 761 856 907 Euro“ und wird die An-
gabe „7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„13 998 074 350 Euro“ ersetzt. 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, werden 
die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 20 380 856 907 Euro“, die Angabe 
„7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„15 706 074 350 Euro“ und die Angabe 
„3 763 782 557 Euro“ durch die Angabe 
„4 674 782 557 Euro“ ersetzt. 


Artikel 11 Artikel 11 


Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung 
des Kinderbonus 


u n v e r ä n d e r t 


Das Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbo-
nus vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 417) wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt ge-
fasst: 


„Gesetz zur Nichtanrechnung und 
Nichtberücksichtigung des 


Kinderbonus“. 


2. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die nach § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Ein-
kommensteuergesetzes und § 6 Absatz 3 des Bun-
deskindergeldgesetzes zu zahlenden Einmalbe-
träge sind bei Sozialleistungen, deren Zahlung 
von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen.“ 


3. In Satz 2 werden die Wörter „Der Einmalbetrag 
mindert“ durch die Wörter „Die Einmalbeträge 
mindern“ ersetzt. 


4. Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Einmalbeträge werden weder im Rahmen 
der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch noch im Rahmen der 
Einkommensberechnung nach den §§ 90 und 93 
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Absatz 1 Satz 1 oder bei der Bestimmung des 
Kostenbeitrags bei vollstationären Leistungen 
nach § 94 Absatz 3 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch berücksichtigt und stellen keine Geld-
leistung im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch dar.“ 


Artikel 12 Artikel 12 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Artikel 8 Nummer 2 tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. (3) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler, Lothar Binding (Heidelberg) und Markus 
Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 
2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss 
für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ausschuss für Gesund-
heit, dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung, dem Ausschuss für Tourismus und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20050 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20051 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20071 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zur Mitberatung 
überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage sieht der Gesetzentwurf folgende steu-
erlichen Maßnahmen vor: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent 
und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats ver-
schoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 
Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei 
Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 un-
mittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. 
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– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 2,5-fache der linearen 
Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 
angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxidemission je gefahrenen 
Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g 
EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 Nummer 1 GewStG 
auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeit-
raum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a AO wird geregelt, dass in Fällen 
der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig 
erlangter Taterträge nach § 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach § 376 Absatz 3 AO 
wird die Grenze der Verfolgungsverjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist ver-
längert. 


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, das Corona-Virus habe die größte Wirtschaftskrise Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Zu Beginn dieser Krise reagierte die Politik – in weiten Teilen im Konsens 
von Regierung und Opposition – mit akuten Abwehrmaßnahmen wie der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. 
Dieses punktuelle Vorgehen sei damals richtig gewesen. Heute reiche es allerdings nicht mehr aus. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert 


1. auf die geplante befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zu verzichten und stattdessen, 


2. den Mittelstandsbauch vollständig über drei Jahre bis 2023 abzuschaffen, 


3. den dritten Tarifeckwert der Einkommensteuer von heute ca. 56.000 EUR auf 70.000 EUR im Jahr 2021 zu 
verschieben, 


4. den Solidaritätszuschlag vollständig und rückwirkend zum 01.01.2020 abzuschaffen, 


5. eine befristete, einmalige „Negative Gewinnsteuer“ mit einer deutlichen Erweiterung der steuerlichen Ver-
lustverrechnung einzuführen, 


6. die Thesaurierungsbestimmungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, 


7. die Abschreibungsbedingungen zur Förderung von Investitionen insbesondere durch eine befristete degres-
sive Abschreibung über maximal drei Jahre für alle beweglichen Wirtschaftsgüter, eine befristete degressive 
Abschreibung für Immobilien und verbesserte Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter zu 
verbessern. 


Zu Buchstabe c 


Lohnersatzleistungen zu denen u. a. Unterstützungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, das Insolvenzgeld, das 
Krankengeld oder Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz gehören, sind nach dem 
Willen des Gesetzgebers steuerfrei (vgl. § 3 Nummer 2 EStG). Aufgrund des sogenannten Progressionsvorbehalts 
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nach § 32b EStG kann der Einsatz dieser Leistungen jedoch dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Ein-
künfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese z. B. vor oder nach dem Einsatz von Kurzarbeit er-
halten, höher besteuert wird als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleistungen der Fall wäre. 


Die Antragsteller sind der Auffassung, dass für die Lohnersatzleistungen von Arbeitnehmerinnen und –nehmern, 
die aus der Corona-Krise begründet sind, der sogenannte Progressionsvorbehalt und die damit einhergehende 
Abgabepflicht einer Steuererklärung entfallen sollte. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht daher vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 aus-
zusetzen, und 


2. die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bei Bezug von Einkünften aus Lohnersatzleistungen nach § 32b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD stellt fest: Finanzielle Soforthilfen, die im Rahmen der Coronakrise an geschä-
digte Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte und Solo-Selbständige gezahlt werden, stellen in steuerlicher 
Hinsicht Betriebseinnahmen dar, die steuerbar sind und bei der Gewinnermittlung berücksichtigt werden müssen. 
Die Steuerpflicht gilt gleichermaßen für die entsprechenden Zuschüsse in den Ländern. Dies kommt auch bei 
einem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte über einen niedrigeren Verlustvortrag zum Tragen. 


Darüber hinaus stellt der Antrag der Fraktion der AfD fest: Das Kurzarbeitergeld unterliegt dem sogenannten 
Progressionsvorbehalt. Außerdem sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 insgesamt mehr 
als 410 Euro an Kurzarbeitergeld erhalten, zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Weitere in 
§ 32b des Einkommensteuergesetzes genannte Leistungen werden ebenso im Zusammenhang mit den erheblichen 
Folgen der mit COVID19 begründeten einschränkenden Maßnahmen gewährt; sie unterliegen ebenfalls dem Pro-
gressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt und Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung verursachen in diesem 
Zusammenhang hohe individuelle und bürokratische Kosten. 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. die Sofortzuschüsse des Bundes für die Unterstützung von existenzgefährdeten Kleinunternehmern, Freibe-
ruflern, Landwirten und Solo-Selbständigen (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 27.03.2020, BGBl. 2020 
I S. 556 ff; Kapitel 60 02 Titel 683 01) sowie die Zuschüsse aus vergleichbaren Programmen in den Bundes-
ländern steuerfrei zu stellen; 


2. das Kurzarbeitergeld 2020 nicht dem Progressionsvorbehalt nach dem Einkommensteuergesetz zu unterwer-
fen, um Nachzahlungsforderungen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuwenden und damit 
gleichzeitig zum Zwecke des Bürokratieabbaus von einer Pflicht zur Abgabe zusätzlicher Einkommensteu-
ererklärungen für das Kalenderjahr 2020 abzusehen; 


3. den Katalog des § 32b Einkommensteuergesetz dahingehend zu prüfen, ob und inwieweit weitere Leistun-
gen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen und mit den Folgen der einschränkenden Maßnahmen auf-
grund von COVID-19 im Zusammenhang stehen, im Jahr 2020 von der Besteuerung ausgenommen werden 
können. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen unter 
den Buchstaben a, b und c durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Ge-
legenheit zur Stellungnahme: 


1. Bitburger Braugruppe GmbH 


2. Bundessteuerberaterkammer 
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3. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


4. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband 
e. V. (vzbv) 


5. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 


6. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 


7. Deutscher Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik im bargeld- und bargeldlosen Zah-
lungsverkehr e. V. 


8. Deutscher Gewerkschaftsbund 


9. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. 


10. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


11. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. 


12. Dullien, Prof. Dr. Sebastian, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-
Böckler-Stiftung 


13. Handelsverband Deutschland – HDE e. V. 


14. Meyer-Wehage, Brigitte, Direktorin des Amtsgerichts Brake 


15. Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V. 


16. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 100. Sitzung am 23. Juni 
2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 79. Sitzung am 23. Juni 2020 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 58. Sitzung am 
23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Gesundheit hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimment-
haltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 
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Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 19. Juni 
2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf in seiner 
50. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf in seiner 47. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und 
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 50. Sit-
zung am 23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 79. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktion der AfD Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in seiner 82. Sitzung am 17. Juni 2020 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 22. Juni 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 85. Sitzung am 
23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/20058 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20050 in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine An-
hörung durchgeführt und die Beratung in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/20050. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20051 in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine An-
hörung durchgeführt und die Beratung in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/20051. 
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Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20071 in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 erstmalig 
und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/20071. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, der vorliegende Gesetzentwurf zeige, wie schnell 
und umfassend Regierung und Parlament auf die Coronakrise reagiert hätten. Das Vorhaben biete der Volkswirt-
schaft eine gute Möglichkeit, um schnell aus der Krise zu kommen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD sprachen von einem guten Tag für das Steuerrecht. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf enthalte Maßnahmen, die seit Jahren von Wirtschafts- und Familienverbänden gefordert 
worden seien. Hierzu zählten der Kinderbonus, die Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende oder 
die Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g 
EStG und die vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen in § 6b EStG. Auch die Erhöhung des Er-
mäßigungsfaktors in § 35 EStG von 3,8 auf 4,0 sowie die Erhöhung des Freibetrags für die Hinzurechnungstat-
bestände bei der Gewerbesteuer auf 200 000 Euro gehörten zu diesen Maßnahmen. Außerdem verbessere man die 
steuerliche Forschungsförderung und erweitere die Möglichkeiten der Unternehmen für einen steuerlichen Ver-
lustrücktrag. 


Die Koalitionsfraktionen hätten im Verlauf der Gesetzesberatungen den Gesetzentwurf weiter verbessern können. 
So sei nun eine frühzeitigere Auszahlung des Kinderbonus mit 200 Euro im September und 100 Euro im Oktober 
2020 vorgesehen. Man habe intensiv darüber diskutiert, ob der Kinderbonus bei getrennt lebenden Eltern aus-
schließlich in demjenigen Haushalt ankomme sollte, in dem das Kind lebe. Dies hätte man gerne gesehen. Doch 
wegen Bedenken des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Bezug auf die Gleichbe-
handlung habe man von einer entsprechenden Regelung abgesehen. 


Die Ausweitung des Verlustrücktrags schaffe zusätzliche Liquidität in den Unternehmen. Gleichzeitig verringere 
sich dadurch aber das zukünftige Volumen des Verlustvortrags, so dass für die öffentlichen Haushalte in späteren 
Jahren entsprechend mehr Steuereinnahmen entstünden, wenn die Unternehmen wieder Gewinne schreiben wür-
den. 


Man habe angestrebt, die steuerliche Forschungsförderung schnell zu erweitern. Zur Erlangung einer größeren 
beihilferechtlichen Rechtssicherheit unter Berücksichtigung der Vorgaben der AGVO werde die Anhebung der 
Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze nun aber erst für solche förderfähigen Aufwendungen vorgesehen, die nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 entstanden seien. Gleichzeitig habe man in § 16 Forschungszulagen-
gesetz in Bezug auf den Genehmigungsbeschluss der EU-Kommission geregelt, dass das Forschungszulagenge-
setz auch dann weiterhin anwendbar sei, wenn die Genehmigung der EU-Kommission bis zum 30. Juni 2020 noch 
nicht vorliege. 


Mit der als Änderungsantrag vorliegenden Fassung von Artikel 10 zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes 
(FAG) würden zum einen die aus der Senkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kas-
senwirksam werdenden Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an der 
Umsatzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG nunmehr bereits im Jahr 2020 vollständig übernommen. Die Regelung stelle 
auch sicher, dass die Beträge für die Kommunen direkt ausgewiesen würden und die Kompensation nicht nur 
indirekt über die Länderhaushalte geschehe. Außerdem werde die vollständige Bundesübernahme des Länder-
und des Gemeindeanteils an den Mehrbelastungen des Kinderbonus geregelt. Aus Sicht des Bundes müsse man 
allerdings im Auge behalten, dass der Bund genügend Finanzierungsquellen behalte, um seine kommenden Auf-
gaben bewältigen zu können. 


Die vorgesehene Absenkung der Umsatzsteuerbelastung werde 20 Milliarden Euro in den volkswirtschaftlichen 
Kreislauf bringen. Dies sei eine wichtige Maßnahme und gelte sowohl für den Fall einer vollständigen Weitergabe 
der Senkung an die Verbraucherpreise als auch bei einem teilweisen Einbehalt der Absenkung durch die Unter-
nehmen. Man hoffe auf eine Weitergabe der Senkung an den Endverbraucher in den meisten Branchen. Wenn 
eine Branche wie die Gastronomie die Senkung teilweise nicht weitergebe, sei dies eine gewollte Unterstützung 
dieser Unternehmen. 
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Die Umsetzung der Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli 2020 sei eine enorme technische Herausforderung für die 
Unternehmen. Die Koalitionsfraktionen hätten sich mit dem Bundesministerium der Finanzen darauf geeinigt, in 
das ergehende BMF-Schreiben eine Billigkeitsregelung aufzunehmen, so dass Fehler, die bis zum 31. Juli gemacht 
würden, nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen sollten. Folgende Formulierung solle in das BMF-Schreiben 
aufgenommen werden: 


„Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. August 2020 an einen anderen 
Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung den vor dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersatz (19 Prozent 
anstelle von 16 Prozent bzw. 7 Prozent anstelle von 5 Prozent) ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, 
wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen den Umsatz-
steuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfänger wird aus Gründen 
der Praktikabilität aus derartigen, i.S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen Rechnungen auch für die nach dem 30. 
Juni 2020 und vor dem 1. August 2020 seitens des Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf 
Grundlage des ausgewiesenen Steuersatzes gewährt.“ 


Eine ähnliche Regelung strebe man für den zweiten Übergangszeitraum nach dem 31. Dezember 2020 und vor 
dem 1. Februar 2021 an. Wichtig sei selbstverständlich immer, dass die Umsatzsteuer, die als Vorsteuer abgezo-
gen werde, tatsächlich auch gezahlt worden sei. Daher sei dieses Vorgehen für die öffentlichen Haushalte fiska-
lisch neutral. Die Billigkeitsregelung dürfe allerdings nicht zum Eigentor werden, wenn man nicht verhindere, 
dass sie durch Betrug ausgenutzt werde. Diese Problematik müsse man auf jeden Fall verschärft im Auge behalten. 


Das BMF-Schreiben enthalte neben der Billigkeitsregelung weitere Regelungen, die die Unternehmen unterstüt-
zen würden, die Aufgabe der Umsatzsteuerumstellung zu bewältigen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen auf die Regelung im Gesetzentwurf zur Anpassung 
von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 in § 110 Absatz 2 EStG. Sie räume die Möglichkeit 
ein, auf Antrag einen höheren Minderungsbetrag geltend zu machen, wenn der Steuerpflichtige einen voraussicht-
lichen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG für 2020 in dieser Höhe nachweisen könne. Die 
Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD stellten klar, davon unberührt bleibe die Regelung in § 37 Abs. 3 
Satz 3 EStG zur Einkommensteuer-Vorauszahlung, nach der das Finanzamt die Vorauszahlungen an die Einkom-
mensteuer auch aufgrund eines prognostizierten Verlustes im Folgejahr anpassen könne. § 110 Absatz 2 EStG 
habe somit lediglich eine klarstellende Wirkung. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete es als falsche wirtschaftspolitische Strategie, eine Belebung der Volkswirt-
schaft mit Hilfe einer auf sechs Monate beschränkten Umsatzsteuersenkung zu erreichen. Dies werde von vielen 
Experten ebenso eingeschätzt. Die Sparneigung sei sprunghaft gestiegen, da es den Menschen an Möglichkeiten 
fehle, Geld auszugeben. Es fehle nicht an der notwendigen Nachfrage. Der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
intendierte Impuls werde ausbleiben. Außerdem seien die immens hohen Kosten der kurzfristigen Umstellung zu 
berücksichtigen, die das Volumen der Entlastung deutlich schmälern würden. Die Umsatzsteuersenkung scheine 
mehr auf ihre Publikumswirkung als auf eine tatsächliche Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft zu zielen. 


Bestimmte Elemente des vorliegenden Pakets wie die Erweiterung des Verlustrücktrags oder die Verbesserung 
der Abschreibungsmöglichkeiten seien richtig. Allerdings bewirke dies keinerlei ertragsteuerliche Entlastung, 
sondern lediglich eine zeitliche Verschiebung der Besteuerung. Mit diesen Maßnahmen würde die Liquidität ver-
bessert, nicht aber die Ertragslage der Unternehmen. Die Erträge würden aber zukünftig darüber entscheiden, ob 
Unternehmen am Markt blieben oder ausscheiden müssten. 


Die vorgesehenen Erleichterungen bei der Gewerbesteuer seien ebenfalls richtig. Die Problematik der Hinzurech-
nung bei der Gewerbesteuer und der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer müssten mittel-
fristig so gelöst werden, dass die Gewerbesteuer in ihrer jetzigen Form nicht bestehen bleiben könnte. 


Die Fraktion der AfD kritisierte am Beispiel der Aufteilung der fiskalischen Lasten von Kinderbonus und Um-
satzsteuersenkung, dass so getan werde, als ob der Bund unendlich belastbar wäre. Es sei nicht einsehbar, wes-
wegen Länder und Kommunen ihre fiskalischen Lasten dem Bund aufbürden dürften. Es gebe ein bestehendes 
System der Lasten- und Einnahmeteilung, in dessen Rahmen jede Ebene ihre Aufgabe erfüllen müsse. Der Bund 
stehe vor großen fiskalischen Herausforderungen. Der Beitrag zum EU-Haushalt werde zukünftig massiv anstei-
gen. Die Finanzierung des auf bis zu 750 Milliarden Euro veranschlagten europäischen Ausgabenprogramms sei 
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dabei noch nicht eingerechnet. Die Mittel zur Finanzierung der Europäischen Union würden zukünftig einen gro-
ßen Anteil am Bundeshaushalt einnehmen. Es sei vor diesem Hintergrund unrealistisch, dass die Bundesregierung 
innerhalb weniger Jahre wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen wolle. 


Die Fraktion der AfD habe in ihrem Antrag dargelegt, dass für das Kurzarbeitergeld der Progressionsvorbehalt 
hätte gestrichen werden sollen. Allerdings müsste in diesem Zusammenhang der Katalog von § 32b EStG mit den 
weiteren Leistungen, für die der Progressionsvorbehalt gelte, insgesamt betrachtet werden. Der Antrag sehe eine 
Prüfung vor, ob und inwieweit weitere Leistungen im Jahr 2020 ausgenommen werden sollten. 


Die Fraktion der FDP bezeichnete es zunächst als vorbildlich, wie Parlament und Bundesregierung in der ersten 
Phase der Coronakrise Handlungsfähigkeit gezeigt hätten. Nun sei die Zeit für konjunkturbelebende und auch 
strukturpolitische Maßnahmen gekommen, die im besten Fall miteinander verzahnt sein sollten. Die vorgesehene 
Umsatzsteuersenkung ziele zusammen mit dem Kinderbonus auf eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage ab. Für die Fraktion der FDP sei die gegenwärtige Situation aber nicht durch eine Nachfrageschwäche, 
sondern durch eine Unternehmenskrise gekennzeichnet. Unternehmen hätten Liquiditätsschwierigkeiten und mit 
unterbrochenen Lieferketten zu kämpfen. Daher verfolge die Fraktion der FDP einen gänzlich anderen Ansatz als 
die Koalitionsfraktionen. Die hohen Summen, die gegenwärtig verausgabt würden, müssten so wirkungsvoll wie 
möglich eingesetzt werden. Insbesondere in Bezug auf die Reduzierung der Umsatzsteuer hege die Fraktion der 
FDP diesbezügliche Zweifel. 


Der vorliegende Gesetzentwurf enthalte sinnvolle Elemente wie die Erweiterung der Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten. Allerdings sei die vorgesehene Regelung ungenügend. Hier hätte eine deutlichere Ausweitung das 
Kernstück der Krisenbekämpfung sein können, da es sich um eine Liquiditätskrise handle. 


Die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung, die Anpassung der Vorauszahlungen für 2019 sowie die Verlän-
gerung der Reinvestitionsfristen in § 6b und § 7g EStG seien richtige Maßnahmen. Dies gelte auch für die Aus-
weitung der steuerlichen Forschungsförderung. Die Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende sei 
ebenfalls zu begrüßen. Allerdings sei sie, wie auch die Erhöhung des Ermäßigungsfaktors bei der Gewerbesteuer, 
längst überfällig gewesen. Die kommunalen Hebesätze hätten sich seit der Unternehmensteuerreform 2008/2009 
längst erhöht. Damals sei man von einer Aufkommensneutralität der Gewerbesteuer für die Personenunternehmen 
ausgegangen, die mittlerweile nicht mehr gegeben sei. 


Die temporäre Reduzierung der Umsatzsteuersätze sei ein bürokratisches „Monstrum“. Dazu sei ihre Wirkung 
fragwürdig. Es sei unklar, ob die Senkung überhaupt an die Verbraucher weitergegeben werde. Am Beispiel der 
Gastronomie könne man erkennen, dass die Gewährung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf Speisen als Un-
terstützung für die Betriebe verkauft worden sei. Nun werde offenbar erwartet, dass die weitere Reduzierung von 
sieben auf fünf Prozent an die Konsumenten weiter gegeben werde. Schließlich werde zum Jahreswechsel der 
Steuersatz für Speisen wieder auf sieben Prozent steigen, um schließlich ein halbes Jahr später wieder auf 19 
Prozent angehoben zu werden. Diese Art von Politik sei systematisch falsch und sehr bürokratisch, selbst wenn 
die angesprochene Billigkeitsregel Eingang in das zugehörige BMF-Schreiben finden werde. Besser wäre eine 
solche Regelung allerdings gesetzlich erfolgt. 


Es gebe weitere Probleme bei der vorgesehenen Reduzierung der Umsatzsteuer: Dauerschuldverhältnisse oder 
Abonnements seien unterjährig nur kompliziert umzustellen. Der Umstellungsaufwand bei der Fakturierung und 
in der Finanzbuchhaltung sei enorm. Aus Sicht der Fraktion der FDP werde die Umsatzsteuerreduzierung zum 
Misserfolg werden, weil die mit ihr verbundenen Kosten die Entlastungen teilweise zunichtemachen würden und 
somit in vielen Fällen keine Preissenkungen erfolgen könnten. 


Die Fraktion der FDP habe zwei Anträge vorgelegt und vier Entschließungsanträge eingereicht, aus denen deut-
lich werde, dass sie eine strukturelle Entlastung für notwendig halte. Der so genannte leistungsfeindliche „Mittel-
standsbauch“ im Einkommensteuertarif müsse abgebaut werden. Die Fraktion der FDP werde dazu einen Vor-
schlag unterbreiten, der den zweiten Tarifeckwert in Stufen nach rechts verschiebe. Außerdem müsse der Ver-
lustrücktrag stärker ausgeweitet werden, als es der vorliegende Gesetzentwurf vorsehe. Gemeinsam mit der von 
der Fraktion der FDP vorgeschlagenen negativen Einkommensteuer sollte der Verlustrücktrag so ausgestaltet sein, 
dass er den Unternehmen ausreichend Liquidität verschaffe. 
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Die Fraktion der FDP spreche sich für eine Ausweitung der Möglichkeiten nach § 7g EStG aus, so dass der In-
vestitionsabzugsbetrag auch für immaterielle Wirtschaftsgüter gelte. Dies sei im Rahmen der digitalen Transfor-
mation der Wirtschaft unabdingbar. In diesem Zusammenhang müssten bei § 7g EStG die Grenzwerte so geändert 
werden, dass der Kreis der Begünstigten über die ganz kleinen Unternehmen hinausgehe. 


Darüber hinaus beantrage die Fraktion der FDP, nachteilige Auswirkungen der Coronakrise auf die Erbschafts-
besteuerung zu beseitigen. Dieser Punkt sei in der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf deutlich angespro-
chen worden. Die Regeln zur Lohnsumme und zum Verwaltungsvermögen griffen in bestehende Planungen der 
Unternehmen ein, weil sich die Bedingungen während der Krise massiv geändert hätten. 


Außerdem beantrage die Fraktion der FDP, den Solidaritätszuschlag endgültig und vollständig abzuschaffen. Man 
dürfe nicht vergessen, dass der Solidaritätszuschlag – zumindest aus Sicht der Fraktion der FDP – verfassungs-
widrig sei und ohnehin abgeschafft werden müsse. 


Schließlich schlage der vorliegende Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/20051 vor, zur Entlastung 
von Bürgern und Verwaltung angesichts der hohen Zahl von Kurzarbeitern und der Zunahme der Arbeitslosigkeit 
den Progressionsvorbehalt für die entsprechenden Leistungen sowie die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
bei Bezug von Lohnersatzleistungen nach § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für das Jahr 2020 auszu-
setzen. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte das Konjunkturpaket grundsätzlich. Sie unterstütze den Kinderbonus, mit 
dem insbesondere einkommensschwächeren Familien geholfen würde. Positiv sei auch die Entlastung der Kom-
munen aufgrund der zusätzlichen Belastungen in der Coronakrise. Darüber hinaus sei ein Altschuldenhilfefonds 
aber weiterhin notwendig. Der Verzicht auf eine Kaufprämie für PKW mit Verbrennungsmotoren sei ebenfalls 
sinnvoll. 


Die Verbesserungen bei der steuerlichen Abschreibung und die Nutzbarkeit des Verlustrücktrags für 2020 bei der 
Steuererklärung 2019 seien zu begrüßen. Durch die Erweiterung des Volumens des steuerlichen Verlustrücktrags 
auf fünf bzw. zehn Millionen Euro seien aber Mitnahmeeffekte bei Unternehmen zu befürchten, die auf den Ver-
lustrücktrag nicht angewiesen seien. 


Die Fraktion DIE LINKE. bezeichnete die Senkung der Umsatzsteuersätze als problematisch, da die Auswirkun-
gen dieser Maßnahme heute noch nicht absehbar seien. Angesichts des finanziellen Umfangs wäre eine gezieltere 
Förderung der Konsumnachfrage vorzuziehen gewesen – zumal in der öffentlichen Anhörung auf die asymmetri-
sche Wirkung von Anpassungen der Umsatzsteuersätze hingewiesen worden sei. Mehrwertsteuererhöhungen 
würden stärker als Mehrwertsteuersenkungen an die Konsumenten weitergegeben. Soweit mit der Absenkung der 
Mehrwertsteuersätze eine verdeckte Unternehmenshilfe beabsichtigt worden sei, wäre diese besser gezielt und 
transparent erfolgt. Denn große Unternehmen wie amazon würden eine staatliche Unterstützung nicht benötigen. 
Problematisch sei zudem die Wiederanhebung der Mehrwertsteuersätze nach Jahresende, die bei einer Weitergabe 
an die Konsumenten negative Folgen für das Wirtschaftswachstum während der Corona-Krise hätte. Demgegen-
über würden bei einer Nichtanhebung der Mehrwertsteuersätze weitere Steuerausfälle drohen, die kompensiert 
werden müssten, damit Länder und Kommunen notwendige Investitionen durchführen könnten. 


Ein weiterer positiver Aspekt des Gesetzentwurfs sei die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Steuerhinter-
ziehung in besonders schweren Fällen. In der öffentlichen Anhörung sei auf Fälle hingewiesen worden, in denen 
eine solche Verlängerung der Verjährungsfristen auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht bestehe. So 
trete beispielsweise die Verjährung in denjenigen Fällen trotzdem ein, in denen die Ermittlungen überhaupt noch 
nicht aufgenommen worden seien. Diese Fälle lägen teilweise in der Zuständigkeit der Länder. Hier bestehe 
Handlungsbedarf, da die ersten Cum-Ex-Fälle von Verjährung bedroht seien. Das sei nicht hinnehmbar. Man 
müsse mit den Ländern abstimmen, wie das verhindert werden könne. Daher lehne man den Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP ab, mit dem die Verlängerung der Verjährungsfristen im Steuerstrafrecht verhindert werden 
solle. 


Unabhängig davon sprach sich die Fraktion DIE LINKE. für eine pragmatische Verlängerung der Festsetzungs-
verjährung während der Corona-Pandemie um mindestens 6 Monate, besser noch um 12 Monate aus. Dafür habe 
sich auch die Deutsche Steuer-Gewerkschaft in der öffentlichen Anhörung ausgesprochen. Die von den Koaliti-
onsfraktionen vorgetragenen Gegenargumente seien nicht überzeugend gewesen. 
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Die Fraktion DIE LINKE. hätte im Rahmen der steuerlichen Behandlung des Kurzarbeitergelds zumindest eine 
Günstigerprüfung in Bezug auf den Progressionsvorbehalt für angemessen gehalten. Daher unterstütze man den 
Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/20051. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte einige Elemente des vorliegenden Gesetzentwurfs. 
Dazu gehörten die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung, die Erhöhung der maximalen Bemessungsgrund-
lage der steuerlichen Forschungszulage sowie die Verlängerung der steuerlichen Verjährungsfristen. 


Bei drei Maßnahmen sehe man dennoch Probleme: 


Die von den Koalitionsfraktionen als „Herzstück“ des Konjunkturpakets bezeichnete Mehrwertsteuersenkung sei 
angesichts ihrer heute noch unklaren Wirkungseffekte mit einer „Wette“ zu vergleichen. Die Wirkungseffekte 
könnten erst in sechs bis neun Monaten beurteilt werden. Direkthilfen wären das geeignetere Instrument gewesen, 
wenn mit der Mehrwertsteuersenkung eine verdeckte Unternehmenshilfe beabsichtigt worden sei. Wenn hingegen 
Verbraucher und Familien unterstützt werden sollten, seien in der öffentlichen Anhörung genügend bessere Al-
ternativen genannt worden wie beispielsweise die Reform der EEG-Umlage. Problematisch seien auch die psy-
chologischen Effekte der vorgesehenen temporären Umsatzsteuersenkung, wenn nach dem Weihnachtsgeschäft 
zum Auftakt des Jahres 2021 eine Erhöhung der Mehrwertsteuersätze erfolge, während die wirtschaftliche Lage 
aufgrund der Corona-Krise möglicherweise immer noch angespannt sei. 


Zweitens sei bei der Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags nicht die beste Option gewählt worden. Von 
vielen kleineren und mittleren Unternehmen sei zu hören gewesen, dass sie sich einen zeitlich weiter zurückrei-
chenden Verlustrücktrag erhofft hätten. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN plädiere daher für eine Kom-
promisslösung mit einer Spreizung über mehrere Veranlagungsjahre mit gleichzeitiger Deckelung bei einer Mil-
lion Euro, um insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen effektiv zu helfen. Experten würden bestätigen, 
dass der Verlustrücktrag eine unbürokratische, einfache und effektive Maßnahme sei, um Unternehmen in allen 
Branchen zu helfen. 


Drittens gehe der Kinderbonus in Bezug auf seine Ausgestaltung und Wirkungsweise in Kombination mit der 
Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende in die richtige Richtung. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN schlage aber ein so genanntes „Corona-Elterngeld“ vor, mit dem kleine und mittlere Ein-
kommen deutlich besser unterstützt worden wären. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verwies schließlich auf ihren vorliegenden Änderungsantrag zur Ab-
laufhemmung bei pandemiebedingten Einschränkungen bei der Aufklärung von Steuerstraftaten. 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge zu Buchstabe a 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt sieben Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Beginns der vorübergehenden Verlängerung der Re-
investitionsfristen des § 6b EStG aufgrund des Schaltjahres) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -
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Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Auszahlung des Kinderbonus in zwei Teilen im September und 
Oktober 2020 (200 Euro und 100 Euro)) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: -


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (vorläufiger Verlustrücktrag) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Ausdehnung der Vorschrift des neu eingeführten § 375a AO auch 
auf Fälle des Wertersatzes und bei Drittbegünstigen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: AfD 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Umbenennung § 33 EGAO – neu –) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Forschungszulagengesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: DIE LINKE. 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Finanzausgleichsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: AfD 
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Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag zu Buchstabe a (Drucksache 19/20058) 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Einführung einer Ablaufhemmung infolge 
pandemiebedingter Einschränkungen bei der Aufklärung von Steuerstraftaten) 


Änderung: 


Zu Artikel 12 –neu– (Änderung der Abgabenordnung) § 171 Abs. 1a AO –neu–: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Nach § 171 Absatz 1 wird folgender Absatz neu eingefügt: 


(1a) “Stellt der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne des § 5 des 


Infektionsschutzgesetzes fest und werden in diesem Zusammenhang Maßnahmen ergriffen, die 


zu Einschränkungen in der Sachverhaltsaufklärung durch die Finanzbehörden in Fällen des 


§ 169 Abs. 2 Satz 2 führen, so endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwölf Monaten, 


nach dem die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundes-


tag wieder aufgehoben wurde.” 


Begründung: 


Im Rahmen der Corona-Epidemie wurden weitreichende Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Er-
regers SARS-CoV-2 einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählen auch deutliche Kontaktbeschränkungen. Als 
Folge dieser Kontaktbeschränkungen und der damit einhergehenden weiteren Beeinträchtigungen werden auch 
die Ermittlungsarbeiten der Steuerfahndungsstellen deutlich beeinträchtigt. Da durch diese Beeinträchtigungen 
gerade in Fällen mit sehr komplexen Hinterziehungsstrukturen zu befürchten ist, dass aufgrund der eingeschränk-
ten Arbeitsweisen der Ermittlungsbehörden die Festsetzungsverjährung eintreten kann, wird in § 171 Abs. 1a AO 
ein spezieller Tatbestand der Ablaufhemmung geschaffen. 


Hierdurch wird sichergestellt, dass Steuerstraftaten nicht lediglich infolge der Auswirkungen einer epidemischen 
Lage verjähren und eine Verurteilung der Täter und Täterinnen sowie die Festsetzung der hinterzogenen Steuer-
beträge unmöglich werden. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, FDP 
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Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge zu Buchstabe a (Drucksache 191/20058) 


Die Fraktion der FDP brachte vier Entschließungsanträge zum Gesetzentwurf ein. 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für kleine 
und mittlere Unternehmen – § 7g EStG reformieren): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. eine Erweiterung des Investitionsabzugsbetrages nach § 7g des Einkommensteuergesetzes auf 
„digitale Innovationsgüter“ bzw. Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen, 
vorsieht, um die Liquiditätsversorgung und Eigenkapitalbildung kleiner und mittlerer Unterneh-
men zu stärken; 


II. die Größenkriterien, bis zu deren Erreichen Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibun-
gen für kleine und mittelständische Unternehmen gebildet bzw. abgezogen werden können (§ 7g 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG), deutlich erhöht. 


Begründung: 


Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen bzw. Wertschöpfungsketten in den Unternehmen ist ein entscheiden-
der Prozess, von dem die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in zunehmendem Ausmaß abhängt. Wäh-
rend für die großen Konzerne die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse bereits zum Alltag gehört, 
bündelt der deutsche Mittelstand gerade seine Kräfte, um diese überlebenswichtige Fortschrittsentwicklung und 
deren Potentiale nutzbar zu machen. Durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen erhöht sich zudem die 
Transparenz von Wertschöpfungsketten. Unternehmen können so einfacher einen Aufbau von Wertschöpfungs-
partnerschaften durch Netzwerke organisieren oder Kundenbedürfnisse noch stärker in den Wertschöpfungspro-
zess einbeziehen. 


Gerade im Zuge der Krise darf es nicht zu einer Verhinderung zukunftsfähiger Investitionen kommen, die für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland von starker und steigender Bedeutung sind. § 7g EStG bietet kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen innerhalb der dort genannten Größenkriterien die Möglichkeit, für zukünftige Investi-
tionen in zu benennende bewegliche Wirtschaftsgüter durch den Abzug eines Investitionsabzugsbetrages eine 
steuerliche Gewinnreduzierung vorzunehmen. Der Ausgleich dieser Gewinnreduzierung erfolgt dann im Jahr der 
Investition.  


Die Antragssteller vertreten die Auffassung, dass die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Regelung angesichts 
des zum Teil großen Investitionsbedarfs in die digitale Transformation auch für Investitionen in immaterielle 
Vermögensgegenstände erweitert werden sollte. Darüber hinaus sollten die Größenkriterien, die zur Inanspruch-
nahme der Vorschrift erfüllt sein müssen, nach oben angepasst werden, damit die Anreizwirkung der Vorschrift 
von einer größeren Anzahl an Unternehmen in Anspruch genommen werden kann. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 
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Entschließungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Corona-Prämie für Pflegeberufe rechtssicher ausgestalten 
– § 3 EStG anpassen): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern darauf hinzuwirken, dass 


I. § 3 EStG durch eine neue Nummer ergänzt wird, die die steuer- und beitragsfreie Auszahlung 
von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI bis zu einem Betrag von bis zu 1.500 Euro rechtssi-
cher ermöglicht. 


Begründung: 


Die Steuer- und Beitragsfreiheit für Corona-Prämien von bis zu 1.500 Euro, die bereits im Rahmen einer Anpas-
sung im ersten Corona-Steuerhilfegesetz nachträglich rechtssicher ausgestaltet wurde, erfasst nach Auffassung 
der Antragsteller nicht die (vollständige) sogenannte obligatorische Prämie nach § 150a SGB XI. Damit sind die 
Corona-Prämien für die Beschäftigten im Pflegebereich nicht rechtssicher ausgestaltet und unterliegen der Ge-
fahr nachträglicher Besteuerung. Um eventuellen zukünftigen Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen und zu gewähr-
leisten, dass auch die sogenannte obligatorische Corona-Prämie nach § 150a SGB XI steuer- und beitragsfrei 
ausgezahlt werden kann, macht diese Klarstellung zur Rechtssicherheit für die Betroffenen erforderlich. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: -


Entschließungsantrag 3 der Fraktion der FDP (Scheitern von Unternehmensnachfolgen aufgrund der 
Corona-Pandemie verhindern – § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG und § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG anpas-
sen): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern darauf hinzuwirken, dass 


I. Anpassungen geprüft werden, damit der durch die Corona-Pandemie für viele Unternehmen 
notwendig gewordene Einsatz von Kurzarbeitergeld die Einhaltung der Lohnsummenregelung 
nach § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG nicht konterkariert; und 


II. die Notwendigkeit zur Einhaltung der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach 
§ 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf die Unternehmen 
zeitnah geprüft und ggf. angepasst wird. 







    


 


         
          


         
      
            


        
 


            
          


       
     


      
          


         
 


           
     


       
         


  
        


 


           
       


           
        
      


         
            


      
        


     


 


  


   


  


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 37 – Drucksache 19/20332 


Begründung: 


Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden bislang verschiedene Gesetze und Regelungen angepasst und neu 
eingeführt. Damit wird der Versuch unternommen, die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise abzuschwächen. Folgen ergeben sich auch bei der praktischen Handhabung des Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrechts; dazu wurden ebenfalls bereits erste unterstützende Maßnahmen umgesetzt. 
Hierzu zählen u. a. die Möglichkeit einer zinslosen Stundung, eine Verlängerung der Fristen zur Abgabe von 
Steuererklärungen sowie Ausweitungen des Abgabezeitraums für Feststellungserklärungen im Bereich von Un-
ternehmensvermögen (vgl. u. a. https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020/). 


Aus Sicht der Antragsteller wurden jedoch bisher einige Folgen der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit sich bringen und darüber 
hinaus drohen, die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers zu konterkarieren. Denn die Übergabe eines Unter-
nehmens an die nachfolgende Generation wird bislang dann steuerlich begünstigt, wenn bei der Unternehmens-
nachfolge Arbeitsplätze gesichert, die Stabilität des Unternehmens gewährleistet und somit der Wirtschaftsstand-
ort Deutschland als Ganzes gestärkt wird. Es ist unstrittig, dass viele Unternehmen infolge der Corona-Pandemie 
unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind und deshalb z. B. auf das Instrument der Kurzarbeit 
zurückgreifen müssen. 


Es ist nach Ansicht der Antragsteller fraglich, welche Auswirkungen der Rückgriff auf das Kurzarbeitergeld oder 
Corona-bedingte Personalfreistellungen auf die sogenannte Lohnsummenklausel nach § 13a und b des Erbschaft-
und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) haben werden. Dies kann dazu führen, dass zentrale Bedingungen für 
mitunter seit Jahren vorbereitete steuerbegünstigte Unternehmensnachfolgen nicht mehr erfüllt werden können. 
Die gesetzgeberische Absicht dieser staatlichen Förderung, nämlich einem Scheitern von Unternehmensnachfol-
gen oder Zwangsveräußerungen und -schließungen von Betriebsteilen und einem damit einhergehenden Verlust 
von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken, wird damit unterlaufen. 


Nach Ansicht der Antragsteller müssen deshalb Anpassungen – etwa bei der Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 3 und 10 ErbStG, bei der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG 
oder bei der Berücksichtigung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – geprüft und ggf. angestoßen 
werden. Schließlich ist beispielsweise nicht auszuschließen, dass sich bei Unternehmen das – für eine begünsti-
gende Übertragung schädliche – Verwaltungsvermögen allein deshalb erhöht, weil die Tatsache, dass weltweit 
Kundinnen und Kunden von der Pandemie betroffen sind, eine Anpassung der Zahlungsziele erfordert. (Hierzu 
auch: DStR 2020, 853) Ziel der geforderten Überprüfung sollte es daher nach Ansicht der FDP-Fraktion im 
Deutschen Bundestag sein, herauszustellen, inwieweit die Übergabe eines unverschuldet in eine Krisenlage ge-
ratenen Unternehmens auf die nächste Generation durch die Corona-Pandemie erschwert oder gar verhindert 
wird und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um einer möglichen Schlechterstellung entgegenzuwirken. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, AfD 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 



https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020
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Entschließungsantrag 4 der Fraktion der FDP (Strafrechtliche Einziehung in der Abgabenordnung): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
auf Drucksache 19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass im Gesetzentwurf 


I. in der Inhaltsangabe nach der Angabe § 375 die Angabe zu § 375a ersatzlos gestrichen wird; 


II. § 375a ersatzlos gestrichen wird; 


III. der Halbsatz 2 in Absatz 1 und Absatz 3 des § 376 ersatzlos gestrichen werden. 


Begründung: 


Durch § 73 StGB ist im Falle einer Steuerhinterziehung eine zwingende Einziehung von Steuerbeträgen durch 
Strafgerichte vorgesehen. Dies gilt jedoch nicht für nach § 47 AO erloschene Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis. Dies hat der BGH in seiner Entscheidung 1 StR 173/19 vom 19.10.2019 noch einmal ausdrücklich 
festgestellt. 


Mit dem hier vorliegenden Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz soll durch die o.g. Regelungen dies geändert wer-
den. Die besondere Eilbedürftigkeit des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes ist hinsichtlich der „schnell wirken-
den konjunkturellen Stützungsmaßnahmen“ (Referentenentwurf zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz, S. 13) of-
fensichtlich. Eine besondere Eilbedürftigkeit einer strafrechtlichen Verschärfung der Einziehungsregelungen ist 
aber weder inhaltlich noch zeitlich zu erkennen. Daher wäre es schon aus verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
geboten, das Gesetzgebungsverfahren zu trennen: Die formell und materiell eilbedürftigen Maßnahmen sollten 
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet werden. 


Eine Einziehung i.S.d. § 73 StGB über das Erlöschen des zugrundliegenden Anspruchs nach § 47 AO hinaus, steht 
in direktem Wertungswiderspruch des § 73e StGB. Die Ermittlung und Festsetzung von Steueransprüchen obliegt 
der Finanzverwaltung. Wenn nun die Strafgerichte eine verjährte, nicht festgesetzte Steuerforderung einziehen 
sollen, wird diese Zuständigkeit von der Finanzverwaltung auf die Strafgerichte übertragen. Dies ist eine system-
widrige Übertragung von Zuständigkeiten und führt bei den Strafgerichten zu einer unzumutbaren Belastung. 


Der Einzug von Vermögensvorteilen, die aus einer Straftat entstanden sind, ist richtig. Aber gerade im Steuerver-
hältnis hat der Staat mit der Festsetzung der Steueransprüche auch die Voraussetzung für dessen Geltendma-
chung und Vollstreckung in der Hand. Die nun gewollte Einziehung von erloschenen Ansprüchen führt zu einer 
faktischen Aufhebung der Verjährungsgrenze. Dies führt dazu, dass in der Folge der selbständigen Einziehung 
nach § 73e Abs. 1 StGB eine Einziehung von Steueransprüchen auch dann möglich, wenn eine strafrechtliche 
Verfolgung wegen Verfolgungsverjährung nicht mehr möglich ist. Hiermit wird es faktisch keine Verjährungs-
grenze für Steueransprüche mehr geben. Dies widerspricht der vom Gesetzgeber gewollten in § 169 Abs. 2 Satz 2 
AO festgelegten Festsetzungsverjährung von hinterzogenen Steuern. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: AfD 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 8 Buchstabe b (§ 52 Absatz 14 Satz 4 bis 6 EStG – neu –) 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr verlängert. Bisher 
war formuliert, sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 EStG aufzulösen wäre, endet die Reinvestitions-
frist erst am Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. 


Da das Jahr 2020 ein Schaltjahr ist, muss für die Verlängerung der Fristen auf nach dem 29. Februar 2020 und 
vor dem 1. Januar 2021 endende Wirtschaftsjahre abgestellt werden. 


Zu Nummer 9 (§ 66 Absatz 1 Satz 2 bis 4 – neu –) 


Satz 2 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) enthaltenen Förder-
schwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages) hinaus wird das 
Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht 
für jedes Kind, für das im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus 
Gründen des einfacheren Verwaltungsvollzugs grundsätzlich in zwei Teilen im September und Oktober 2020. 
Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere 
durch Familien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur 
geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen Sozialleistungen als zu-
sätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Einmalbeträge die Unterhaltsleistung nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinder-
bonus vom 2. März 2009 (BGBl. I 2009 S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des 
Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 6 Absatz 3 
BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbo-
nus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpas-
sungen des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbo-
nus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Ar-
tikel 11 des Gesetzentwurfs). 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So können zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten die Ein-
malbeträge gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung der Ein-
malbeträge kann von der Erteilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 
Satz 2 EStG). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung von Kinder-
geld allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Zu Nummer 10 (§ 111 Absatz 4) 


Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Möglichkeit der zinslosen Stundung der auf der Berücksichtigung eines 
voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags für 2020 beruhenden Nachzahlung für 2019 um eine ausdrückliche 







   


        
           


       


  


  


             
           


          
            


 


  


  


            
         


 


          
 


  


 


  


     
        


          
   


        
     


  


        
       


  


            
    


      
    


          
          


        
 


Drucksache 19/20332 – 40 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


Befristung ergänzt. Die gestundete Nachzahlung für 2019 ist spätestens einen Monat nach der Veranlagung 2020 
an das Finanzamt zu entrichten. Diese Ergänzung orientiert sich an der nach dem – im Zuge der gesetzlichen 
Verankerung des Pauschalverfahrens aufzuhebenden – BMF-Schreiben vom 24. April 2020 vorgesehenen Ver-
fahrensweise. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 2 (§ 375a AO – neu –) 


Ziel der vorgesehenen Einführung des § 375a AO ist es, dass künftig in Fällen der Steuerhinterziehung rechts-
widrig erlangte Taterträge – trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO – die Einziehung dieser Erträge 
angeordnet werden kann. Um dieses Ziel vollumfänglich zu erreichen, ist eine Ausdehnung der Vorschrift auch 
auf Fälle des Wertersatzes und bei Drittbegünstigen erforderlich. Dies wird durch Zitierung der §§ 73 bis 73c 
StGB gewährleistet. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu § 34 – neu – 


Durch das Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen war dem 
Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung bereits mit Wirkung ab 1. Januar 2020 ein neuer § 33 
angefügt worden. 


Der durch das vorliegende Änderungsgesetz anzufügende § 33 muss daher in § 34 umbenannt werden, um eine 
Doppelbelegung zu vermeiden. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 – neu – 


Für das Forschungszulagengesetz (FZulG) gelten die beihilferechtlichen Vorgaben der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AGVO). 


Eine erste beihilferechtliche Prüfung der mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen rückwirkenden Erhöhung der Be-
messungsgrundlagenhöchstgrenze für die Forschungszulage hat ergeben, dass sich beihilferechtliche Risiken 
nicht sicher ausschließen lassen. 


Daher wird zur Erlangung einer größeren beihilferechtlichen Rechtssicherheit unter Berücksichtigung der Vorga-
ben der AGVO die Anhebung der Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze erst für solche förderfähigen Aufwendun-
gen vorgesehen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 entstanden sind.  


Somit sind förderfähige Aufwendungen, die vor dem 1. Juli 2020 entstanden sind, bis zu einer maximalen Be-
messungsgrundlage von 2 000 000 Euro förderfähig. Entstehen beim Anspruchsberechtigten nach dem 30. Juni 
2020 weitere förderfähige Aufwendungen, erhöht sich die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze auf 
4 000 000 Euro, d. h., dass weitere förderfähige Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 000 000 Euro in die Bemes-
sungsgrundlage einbezogen werden können. Endet ein Wirtschaftsjahr im Laufe des Kalenderjahres 2020 nach 
dem 30. Juni 2020, so ist entsprechend zu verfahren. Für nach dem 30. Juni 2020 entstandene Aufwendungen 
erhöht sich die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze auf 4 000 000 Euro. Endet das Wirtschaftsjahr allerdings vor 
dem 1. Juli 2020, beträgt die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze unverändert 2 000 000 Euro. 
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Zu Nummer 2 (§ 16) 


§ 16 Absatz 1, § 16 Absatz 2 und § 16 Absatz 3 Nummer 1 


Die AGVO stellt Beihilferegelungen zunächst für sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten von der Notifizierungs-
pflicht frei. Daher wurde die Anwendung des FZulG in § 16 Absatz 1 FZulG zunächst auf einen Zeitraum von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des FZulG befristet. Die zeitlich darüber hinaus gehende Anwendbarkeit der 
AGVO ist von einer Entscheidung der Europäischen Kommission (KOM) nach Artikel 1 Absatz 2 lit.a) AGVO 
abhängig. Die Kommission kann beschließen, dass die AGVO für einen längeren Zeitraum für eine Beihilferege-
lung gilt, nachdem sie den entsprechenden Evaluierungsplan genehmigt hat. In § 16 Absatz 2 FZulG wurde daher 
in Bezug auf den Genehmigungsbeschluss der KOM geregelt, dass das FZulG über die Befristung nach § 16 Ab-
satz 1 FZulG hinaus weiter anwendbar ist. 


Ausgehend von dem derzeitigen Wortlaut des § 16 Absatz 2 FZulG könnte für den Fall, dass der Beschluss der 
KOM nicht bis zum Ablauf des Sechsmonatszeitraums erlassen wird, eine ununterbrochene Anwendbarkeit der 
Regelung problematisiert werden. 


Zur durchgehend rechtssicheren Anwendbarkeit des FZulG, insbesondere im Hinblick darauf, dass keine Förder-
lücke durch einen ggf. verzögerten Erlass des Genehmigungsbeschlusses der KOM entsteht, wird die Anwen-
dungsregelung in § 16 FZulG konkretisiert. Somit bleibt das FZulG auch bei einem Beschluss der KOM nach 
dem 30. Juni 2020 ununterbrochen anwendbar. Der Tag des Erlasses des Beschlusses der KOM ist für die An-
wendbarkeit des Gesetzes nicht entscheidend. Der Beschluss, mit dem die KOM die durchgängige Anwendbarkeit 
der AGVO bis zu einem Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen auf das FZulG beschließt, wird im BGBl be-
kannt gegeben. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu § 6 Absatz 3 – neu – 


Satz 1 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) enthaltenen Förder-
schwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages) hinaus wird das 
Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht 
für jedes Kind, für das im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich in zwei Teilen im September und Oktober 2020. Hierdurch 
wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Fami-
lien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen Sozialleistungen als zu-
sätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Einmalbeträge die Unterhaltsleistung nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern geregelt. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des 
Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl I 2009, 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung 
des Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 6 Absatz 3 
BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbo-
nus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpas-
sungen des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbo-
nus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Ar-
tikel 11 des Gesetzentwurfs). 


Sowohl Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 1 und 3 BKGG besteht, als auch Kinder, 
die für sich selbst Kindergeld nach § 1 Absatz 2 BKGG erhalten, können den Kinderbonus erhalten. 


Die Regelungen im BKGG folgen den Regelungen im Einkommensteuergesetz. 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
Kindergeld nach dem BKGG maßgebend sind. So können zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten 
die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 3 BKGG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für eine eventuelle 
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Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung von Kindergeld allgemein geltenden Vorschrif-
ten anzuwenden. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 


Zu § 1 Absatz 2 


Mit der nunmehr vorliegenden Fassung von Artikel 10 werden zum einen die aus der Senkung der Umsatzsteu-
ersätze im Jahr 2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kassenwirksam werdenden Mindereinnahmen von Ländern und 
Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an der Umsatzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG nunmehr bereits im Jahr 
2020 vollständig übernommen. Im Regierungsentwurf war hierfür ein Abschlag in Höhe von 6 Mrd. Euro zulasten 
des Bundes und zugunsten der Länder vorgesehen gewesen. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen des 
Bundes im Jahr 2020 belaufen sich auf 121 Mio. Euro. 


Zum anderen wird dort die vollständige Bundesübernahme des Länder- und des Gemeindeanteils an den Mehr-
belastungen des Kinderbonus geregelt. Von den mit dem Kinderbonus verbundenen Mindereinnahmen bei der 
Einkommensteuer in Höhe von zusammen 4 345 Mio. Euro entfallen auf Länder und Gemeinden entsprechend 
ihrem jeweiligen Ertragsanteil an der Einkommensteuer 1 846 Mio. Euro bzw. 652 Mio. Euro, die durch die An-
passung der Beträge in § 1 Absatz 2 FAG durch entsprechende Umsatzsteuermehreinnahmen von Ländern und 
Gemeinden vollständig kompensiert werden. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen des Bundes im Jahr 
2020 belaufen sich auf 2 498 Mio. Euro. Im Regierungsentwurf war eine Kompensation für durch den Kinderbo-
nus bewirkte Mindereinnahmen von Länder und Gemeinden durch den Bund nicht vorgesehen. 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Absatzes 2. 


Absatz 2 – neu – 


Das FZulG ist nach Artikel 3 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung vom 
14. Dezember 2019 unabhängig von den für seine Anwendbarkeit maßgeblichen beihilferechtlichen Regelungen 
zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Zur Sicherstellung der durchgehenden rechtssicheren Anwendbarkeit des 
FZulG wird das Inkrafttreten der neuen Formulierung des § 16 Absatz 1 und der Änderungen des § 16 Absatz 2 
und des Absatz 3 Nummer 1 FZulG rückwirkend auf das Datum des Inkrafttretens des FZulG, den 1. Januar 2020, 
geregelt. 


Absatz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Absatzes 2. Der bisherige 
Absatz 2 wird Absatz 3. 


Berlin, den 23. Juni 2020 


Fritz Güntzler Lothar Binding (Heidelberg) Markus Herbrand 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 











Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de


ISSN 0722-8333



www.betrifft-gesetze.de

www.heenemann-druck.de



		Deutscher Bundestag Drucksache 19/20332






 


Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   
 


 ANLAGE 1 


     
      
 


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
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Oberste Finanzbehörden 
der Länder  
 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-0 


  FAX  +49 (0) 30 18 682-0 


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de 


  DATUM   


     
     
   


- E-Mail - Verteiler U 1 - 
- E-Mail - Verteiler U 2 - 


   
BETREFF  Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes zum 1. Juli 


2020; 
  Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens 


   GZ  III C 2 - S 7030/20/10009 :004 
DOK  2020/0610691 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 
 
Inhaltsverzeichnis 
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land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 
UStG von 19 Prozent auf 16 Prozent 


1 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


2 - 3 


2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze  


2.1 Anwendungsbeginn 4 - 5 


2.2 Behandlung bei der Istversteuerung 6 - 7 
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1.1 Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent und 
von 7 Prozent auf 5 Prozent sowie des Steuersatzes für land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 UStG von 19 Prozent auf 16 Prozent 


 
1 Durch Art. X des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 


Bewältigung der Corona-Krise vom XX. Juni 2020 - Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz - (BGBl. I S. XXX) werden vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 
der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent (§ 12 Abs. 1 i. V. m. 
§ 28 Abs. 1 UStG) sowie der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent 
(§ 12 Abs. 2  i. V. m. § 28 Abs. 2 UStG) sowie der im Rahmen der Durchschnittssatz-
besteuerung nach § 24 UStG für die Lieferungen bestimmter Sägewerkserzeugnisse, 
von Getränken und alkoholischen Flüssigkeiten geltende Steuersatz (§ 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 28 Abs. 3 UStG) von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt. Die 
Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft (vgl. Art. X Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz, a.a.O.). 


 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


 
2 Soweit nichts Anderes bestimmt ist, sind Änderungen des Umsatzsteuergesetzes auf 


Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, 
die ab dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden 
(§ 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). Werden statt einer Gesamtleistung Teilleistungen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG) erbracht, kommt es für die Anwendung 
einer Änderungsvorschrift (z. B. der Absenkung und Anhebung der Umsatzsteuersät-
ze) nicht auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, sondern darauf an, wann die einzelnen 
Teilleistungen ausgeführt werden. 


 
3 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sind nach § 27 Abs. 1 Satz 2 UStG auf die ab 


dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführten Lieferungen 
und sonstigen Leistungen auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür  
- z. B. bei Anzahlungen, Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Vorschüssen - in den 
Fällen der Istversteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b 
oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG bereits vor dem In-Kraft-Treten der betreffenden 
Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Steuerberechnung ist in diesen Fällen erst in 
dem Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird 
(§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG). 
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2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze 
 


2.1 Anwendungsbeginn 


 


4 Die neuen Umsatzsteuersätze von 16 Prozent und 5 Prozent sind auf die Lieferungen, 
sonstigen Leistungen und innergemeinschaftlichen Erwerbe anzuwenden, die nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 bewirkt werden (vgl. Rzn. 2 und 3). 
Maßgebend für die Anwendung dieser Umsatzsteuersätze ist stets der Zeitpunkt, in 
dem der jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Auf den Zeitpunkt der vertraglichen Ver-
einbarung kommt es ebenso wenig an wie auf den Zeitpunkt der Entgeltsvereinnah-
mung oder der Rechnungserteilung (vgl. Abschnitt 12.1 Abs. 3 UStAE). Entsprechen-
des gilt für Teilleistungen (vgl. Rz. 2), für die die Rzn. 20 bis 26 besondere Über-
gangsregelungen enthalten. 


 
 Die Bemessungsgrundlage zu den Umsätzen und innergemeinschaftlichen Erwerben 


(sowie Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Steuer im Rahmen eines inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts schuldet) zu 16 Prozent und 5 Prozent sowie 
der dazugehörige Steuerbetrag sind in der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Vo-
ranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im Jahr 2020 (Vordruckmuster USt 1 
A) und in der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 (Vordruckmuster USt 
2 A) gesammelt in den Kennzahlen für Umsätze zu anderen Steuersätzen einzutragen 
(Zeilen 28 und 35 der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Zeilen 45, 84 und 96 der 
Umsatzsteuererklärung)1. Eine Differenzierung zwischen Umsätzen zum allgemeinen 
Steuersatz und Umsätzen zum ermäßigten Steuersatz ist bei der Eintragung nicht vor-
zunehmen.  


 
 Die Bemessungsgrundlage und die selbst ermittelte Umsatzsteuer für Umsätze, bei 


denen der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, sind unabhängig 
vom anzuwendenden Steuersatz in den bestehenden Kennzahlen zu erfassen (Zeilen 
48 bis 50 der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Zeilen 99 bis 101 der Umsatzsteuer-
erklärung). 


 


                                                 
1  Für Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG gelten besondere Bestimmungen; 


insofern wird auf die neu gefasste Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 hingewiesen. 
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der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) anzuwenden, und zwar befristet auf 
Einfuhren, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 vorgenommen 
werden. 


 


2.2 Behandlung bei der Istversteuerung 


 
6 Hat der Unternehmer in den Fällen der Istversteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 


Satz 4, Buchstabe b oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG) vor dem 1. Juli 2020 Entgelte 
oder Teilentgelte (Anzahlungen usw.) für Lieferungen und sonstige Leistungen bzw. 
Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden und der 
Besteuerung unterliegen, sind auch auf diese Beträge nachträglich die ab dem 1. Juli 
2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 16 Prozent bzw. 5 Prozent anzuwenden (§ 27 
Abs. 1 Satz 2 UStG).  


 
7 Werden nach dem 30. Juni 2020 Entgelte oder Teilentgelte für Leistungen bzw. Teil-


leistungen vereinnahmt, die der Unternehmer vor dem 1. Juli 2020 ausgeführt hat, ist 
die auf diese Beträge entfallende Umsatzsteuer nach den bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu berechnen. 


 


2.3 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 
die vor dem 1. Juli 2020 für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen ver-
einnahmt werden 


 
8 Erteilt der Unternehmer über Teilentgelte, die er vor dem 1. Juli 2020 für steuerpflich-


tige Leistungen oder Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausge-
führt werden, Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis, ist in diesen Rechnungen 
die nach den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent 
bzw. 7 Prozent berechnete Umsatzsteuer anzugeben. Der Leistungsempfänger ist, 
sofern die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen, berechtigt, die in der 
jeweiligen Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen, wenn er 
die Rechnung erhalten und soweit er die verlangte Zahlung geleistet hat. Einer Berich-
tigung des Steuerausweises in diesen (Anzahlungs-) Rechnungen bedarf es nicht, 
wenn in einer Endrechnung die Umsatzsteuer für die gesamte Leistung oder Teilleis-
tung mit den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent ausgewiesen wird. 
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lende, selbst berechnete Steuerbetrag sind insgesamt in der Zeile 28 der Umsatzsteuer-
Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im Jahr 
2020 bzw. Zeile 45 der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 einzutragen. 
Dies gilt auch für Umsätze, für die eine Anzahlung vor dem 1. Juli 2020 vereinnahmt 
wurde. Bereits mit 19 Prozent oder 7 Prozent besteuerte Anzahlungen zu nach dem 
30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021ausgeführten Umsätzen sind zu korrigieren, 
indem in Zeile 26 bzw. 27 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungs-
zeitraum der Leistungsausführung im Jahr 2020 bzw. Zeile 38 bzw. 41 der Umsatz-
steuererklärung für das Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungsgrundlage 
berücksichtigt wird. Eine Eintragung in Zeile 62 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im Jahr 2020 bzw. Zeile 58 der 
Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 (als negative Nachsteuer) ist inso-
weit nicht vorzunehmen. 


 
 Der vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger kann nach Rechnungserhalt und 


Zahlung des Teilentgelts die Vorsteuer in Höhe von 19 Prozent bzw. 7 Prozent in der 
Zeile 52 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den maßgeblichen Voranmeldungszeit-
raum im Jahr 2020 bzw. Zeile 122 der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 
2020 geltend machen. Im Zeitpunkt der Leistungsausführung sind die Vorsteuerbeträ-
ge in der Zeile 52 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den maßgeblichen Voranmel-
dungszeitraum im Jahr 2020 bzw. Zeile 122 der Umsatzsteuererklärung für das Kalen-
derjahr 2020 durch den Differenzbetrag zwischen dem Steuerausweis laut Schluss-
rechnung und der bereits geltend gemachten Vorsteuer (ggf. mit Minuszeichen) zu 
mindern.  


 
9 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass in Rechnungen, die vor dem 1. Juli 2020 


über die vor diesem Zeitpunkt vereinnahmten Teilentgelte für nach dem 30. Juni 2020 
erbrachte steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen ausgestellt werden, die 
Umsatzsteuer nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 geltenden 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen wird. Die ausgewie-
sene Umsatzsteuer wird vom Unternehmer geschuldet. Der Leistungsempfänger kann 
den angegebenen Umsatzsteuerbetrag unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 
UStG als Vorsteuer abziehen, nachdem die Rechnung vorliegt und soweit der Rech-
nungsbetrag gezahlt worden ist. Eine Berichtigung der Berechnung der vor dem 1. Juli 
2020 entstandenen Umsatzsteuer (§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG) scheidet in diesen Fällen 
aus. Ebenso wird es bei Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers nach § 13b UStG nicht beanstandet, wenn eine vor dem 1. Juli 2020 vereinnahm-
te Abschlagszahlung für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung den 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent unterworfen wird. 
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2.4 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen 


2.4.1 Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 


 
10 Der Unternehmer, der über steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die er 


nach dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 Vorausrechnungen erteilt, ist 
nach § 14 Abs. 2 und 4 UStG berechtigt und ggf. verpflichtet, darin die Umsatzsteuer 
nach den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent 
anzugeben. Die ausgewiesene Umsatzsteuer entsteht in diesem Falle bei der Besteue-
rung nach vereinbarten Entgelten mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die 
Leistung oder die Teilleistung erbracht wird (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 
UStG). Der Leistungsempfänger kann, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 15 
UStG vorliegen, die ausgewiesene Umsatzsteuer für den Voranmeldungszeitraum als 
Vorsteuer abziehen, in dem die Leistung oder Teilleistung an ihn ausgeführt wird. 
Falls bei einer Werklieferung, Werkleistung oder Dauerleistung vor dem 1. Juli 2020 
Teilleistungen vereinbart werden, muss eine vorher über die gesamte Leistung erteilte 
Vorausrechnung entsprechend berichtigt werden (vgl. hierzu Rzn. 20 bis 26). 


 


2.4.2 Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 


 
11 Hat der Unternehmer für eine steuerpflichtige Leistung oder Teilleistung, die er nach 


dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 eine Vorausrechnung erteilt, in der 
die Umsatzsteuer nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 gel-
tenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist, und ver-
einnahmt er vor dem 1. Juli 2020 das gesamte Entgelt oder Teilentgelte, entsteht die 
Umsatzsteuer für diese Entgelte in Höhe der vor den 30. Juni 2020 geltenden Umsatz-
steuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent. Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 UStG ist die Steu-
er für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung zu berichtigen. Der Leis-
tungsempfänger ist, sofern die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen, 
zum Vorsteuerabzug in Höhe des ausgewiesenen Betrags berechtigt. Es bestehen keine 
Bedenken dagegen, wenn der Unternehmer im Voranmeldungszeitraum der Entgelts-
vereinnahmung nur die nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent berechnet und abführt. 
Eine Berichtigung der Berechnung der vor dem 1. Juli 2020 entstandenen Umsatzsteu-
er für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung scheidet in diesen Fällen 
aus. 


 







 
Seite 9  2.5 Abrechnung von Leistungen und Teilleistungen im Rahmen der Istversteuerung 


von Anzahlungen 


 
12 Nach § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG hat der Unternehmer, der im Rahmen der Istversteue-


rung von Anzahlungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 UStG) über eine von 
ihm erbrachte Leistung oder Teilleistung eine Endrechnung erteilt, darin die vor der 
Ausführung der Leistung oder Teilleistung vereinnahmten Teilentgelte (Anzahlungen) 
und die auf sie entfallenden Umsatzsteuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Teil-
entgelte Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind. Hat der 
Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung oder Teilleistung 
vor dem 1. Juli 2020 Teilentgelte vereinnahmt, ist bei der Erteilung der Endrechnung 
zu berücksichtigen, dass die Besteuerung nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 befristet geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent vorzunehmen ist. Im Übrigen gilt für die Erteilung von Endrechnungen in 
diesen Fällen Abschnitt 14.8 Abs. 7 bis 11 UStAE sinngemäß. Bereits mit 19 Prozent 
oder 7 Prozent besteuerte Anzahlungen zu nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten Umsätzen sind zu korrigieren, indem in Zeile 26 bzw. 27 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsaus-
führung im Jahr 2020 bzw. Zeile 38 bzw. 41 der Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungsgrundlage berücksichtigt wird. Eine Ein-
tragung in Zeile 62 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum 
der Leistungsausführung im Jahr 2020 bzw. Zeile 58 der Umsatzsteuererklärung für 
das Kalenderjahr 2020 (als negative Nachsteuer) ist insoweit nicht vorzunehmen. 


 


2.6 Steuerausweis und Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
bei langfristigen Verträgen (Altverträgen) 


 


2.6.1 Grundsätzliches 


 
13 Der Unternehmer ist nach § 14 Abs. 2 und § 14a UStG berechtigt und ggf. verpflich-


tet, über Leistungen (Lieferungen, sonstige Leistungen und ggf. Teilleistungen), die 
nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden, Rechnungen zu erteilen, in denen die 
Umsatzsteuer nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 befristet 
geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist. Das gilt 
auch, wenn die Verträge über diese Leistungen vor dem 1. Juli 2020 geschlossen wor-
den sind und dabei von den bis dahin geltenden Umsatzsteuersätzen (19 Prozent bzw. 
7 Prozent) ausgegangen worden ist. Aus der Regelung über den Steuerausweis folgt 
aber nicht, dass die Unternehmer verpflichtet sind, bei der Abrechnung der vor dem 
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2020 und vor dem 1. Januar 2021 befristet eingetretenen umsatzsteuerlichen Minder-
belastung zu senken. Es handelt sich dabei vielmehr um eine besondere zivilrechtliche 
Frage, deren Beantwortung von der jeweiligen Vertrags- und Rechtslage abhängt (vgl. 
dazu Rzn. 14 und 15). 


 


2.6.2 Berechnung der Umsatzsteuer gegenüber dem Leistungsempfänger bei gesetzlich 
vorgeschriebenen Entgelten 


 
14 Für bestimmte Leistungsbereiche sind Entgelte (Vergütungen, Gebühren, Honorare 


usw.) vorgeschrieben, die entsprechend dem umsatzsteuerrechtlichen Entgeltsbegriff 
die Umsatzsteuer für die Leistungen nicht einschließen. Derartige Entgeltsregelungen 
enthalten insbesondere das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), die Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV), das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und 
die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Soweit die Unternehmer 
in diesen Fällen berechtigt sind, die für die jeweilige Leistung geschuldete Umsatz-
steuer zusätzlich zu dem vorgeschriebenen Entgelt zu berechnen, haben sie für ihre 
nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten Leistungen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt 
der vertraglichen Vereinbarung die Umsatzsteuer nach dem nach dem 30. Juni 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 geltenden Umsatzsteuersatz von 16 Prozent dem Entgelt 
hinzurechnen (vgl. Abschnitt 29.1 Abs. 5 UStAE). 


 


2.6.3 Ansprüche auf Ausgleich der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
(§ 29 Abs. 2 UStG) 


 
15 Nach § 29 Abs. 2 UStG kann der eine Vertragsteil von dem anderen Vertragsteil einen 


Ausgleich verlangen, wenn er eine Leistung nach dem 30. Juni 2020 ausführt. Eine der 
Voraussetzungen für den Ausgleichsanspruch ist, dass die Leistung auf einem Vertrag 
beruht, der vor dem 1. März 2020 geschlossen worden ist. Die Vertragspartner dürfen 
außerdem nichts anderes vereinbart haben (z. B. dass Ausgleichsansprüche im Falle 
einer Anhebung oder Absenkung des Umsatzsteuersatzes ausgeschlossen sind). 


 


2.7 Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und Ent-
geltminderungen 


 
16 Bei Rechnungen im Sinne der §§ 33 und 34 UStDV (Rechnungen über Kleinbeträge, 


Fahrausweise und Belege im Reisegepäckverkehr) für Leistungen, die nach dem 
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mit dem leicht gerundeten Prozentsatz von 
 


13,79 (Regelsteuersatz) bzw. 
4,76 (ermäßigter Steuersatz) 


 
 von den Rechnungsbeträgen errechnet werden. 
 


 
17 Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021erbrachte Umsätze, die der 


Umsatzsteuer nach dem allgemeinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent unterliegen, 
sind die Gesamtbeträge der Entgelte und sonstigen Bemessungsgrundlagen sowie der 
Entgeltminderungen mit dem 


 
Divisor 1,16 


 
 von den Summen der aufgezeichneten Bruttobeträge (z. B. Preise und Preisminderun-


gen) zu errechnen. Bei der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 
5 Prozent gilt für die Berechnung der Entgelte und Entgeltminderungen von den Brut-
tobeträgen der 


 
Divisor 1,05. 


 
2.8  Folgen eines überhöhten Steuerausweises 
 
18 Weist der Unternehmer entgegen den o. g. Regelungen in Rechnungen über Leistun-


gen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 erbracht werden, eine 
höhere Umsatzsteuer aus, als sich bei zutreffender Anwendung der Umsatzsteuersätze 
von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ergibt, schuldet er die Differenz aufgrund eines unrich-
tigen Steuerausweises nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 14c Abs. 1 UStG. Ein Vor-
steuerabzug für den Leistungsempfänger ist insoweit nicht zulässig, da es sich bei dem 
unrichtigen Steuerbetrag um keine gesetzlich geschuldete Steuer im Sinne des § 15 
UStG handelt (vgl. Abschnitt 15.2 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 UStAE). Der Unternehmer 
kann die Rechnung berichtigen (§ 31 Abs. 5 UStDV). Zu den besonderen Anforderun-
gen an die Berichtigung eines zu hohen Steuerausweises vgl. Abschnitt 14c.1 Abs. 5 
UStAE. 
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3 Übergangsregelungen 
 


3.1 Allgemeines 


 
19 Um den Übergang zur Anwendung der nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 


2021 geltenden neuen Umsatzsteuersätze in der Praxis zu erleichtern, werden in den 
nachfolgenden Textziffern 3.2 bis 3.10 (Rzn. 20 bis 45) besondere Übergangsregelun-
gen getroffen. Die damit zugelassenen Erleichterungen und Verfahren können von 
allen Unternehmern angewandt werden, für die sie zutreffen. Einer Genehmigung 
durch das zuständige Finanzamt bedarf es dazu nicht. 


 


3.2 Werklieferungen und Werkleistungen 


 


3.2.1 Grundsätzliches 


 
20 Werklieferungen oder Werkleistungen, unterliegen insgesamt der Besteuerung nach 


den Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent, wenn sie nach dem 30. Juni 
2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführt werden. Eine andere umsatzsteuerrechtli-
che Behandlung kommt nur in Betracht, soweit Werklieferungen und Werkleistungen 
wirtschaftlich teilbar sind und in Teilleistungen erbracht werden (vgl. Rzn. 21 und 22). 


 


3.2.2 Ausführung und Abrechnung von Teilleistungen 


 
21 Teilleistungen sind wirtschaftlich abgrenzbare Teile einheitlicher Leistungen (z. B. 


Werklieferungen und Werkleistungen), für die das Entgelt gesondert vereinbart wird 
und die demnach statt der einheitlichen Gesamtleistung geschuldet werden. Für die 
Anerkennung und Abgrenzung von Teilleistungen vgl. Abschnitt 13.4 UStAE. Auf 
Teilleistungen, die vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden, sind die bis zum 30. Juni 
2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Teilleistungen sind den 
befristet geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu unterwerfen. 


 
22 Vor dem 1. Juli 2020 erbrachte Teilleistungen liegen vor, wenn folgende Vorausset-


zungen erfüllt sind: 
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Werkleistung handeln. 
 
2. Der Leistungsteil muss, wenn er Teil einer Werklieferung ist, vor dem 1. Juli 2020 


abgenommen worden sein; ist er Teil einer Werkleistung, muss er vor dem 1. Juli 
2020 vollendet oder beendet worden sein. 


 
3. Vor dem 1. Juli 2020 muss vereinbart worden sein, dass für Teile einer Werkliefe-


rung oder Werkleistung entsprechende Teilentgelte zu zahlen sind. Sind für Teile 
einer Werklieferung oder Werkleistung zunächst keine Teilentgelte gesondert ver-
einbart worden, muss die vertragliche Vereinbarung vor dem 1. Juli 2020 entspre-
chend geändert werden. 


 
4. Das Teilentgelt muss gesondert abgerechnet werden. 
 
Sind über Dauerleistungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
begonnen haben und nach dem 1. Januar 2021 enden, schon Rechnungen erteilt wor-
den, in denen das Gesamtentgelt oder der Gesamtpreis und die insgesamt nach dem 
30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 anzuwendenden Umsatzsteuersatz berech-
nete Umsatzsteuer angegeben worden sind, können sie vor dem 1. Januar 2021 ent-
sprechend berichtigt werden. 


 


3.3 Dauerleistungen 
 


3.3.1 Grundsätzliches 


 
23 Auswirkungen hat die Absenkung der Umsatzsteuersätze insbesondere für Leistungen, 


die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (Dauerleistungen), sofern der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der Umsatzsteuersatzänderung in den für die Leistung ver-
einbarten Zeitraum fällt. Bei den Dauerleistungen kann es sich sowohl um sonstige 
Leistungen (z. B. Vermietungen, Leasing, Wartungen, Überwachungen, laufende 
Finanz- und Lohnbuchführung) als auch um die Gesamtheit mehrerer Lieferungen 
(z. B. von Baumaterial) handeln. Für Dauerleistungen werden unterschiedliche Zeit-
räume (z. B. ½ Jahr, 1 Jahr, 1 Kalenderjahr, 5 Jahre) oder keine zeitliche Begrenzung 
vereinbart. 
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24 Dauerleistungen werden ausgeführt: 
 


1. im Falle einer sonstigen Leistung an dem Tag, an dem der vereinbarte Leistungs-
zeitraum endet (Abschnitt 13.1 Abs. 3 UStAE), 


 
2. im Falle wiederkehrender Lieferungen - ausgenommen Lieferungen von elektri-


schem Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Kälte und Wärme (vgl. Rz. 35) - am Tag 
jeder einzelnen Lieferung (Abschnitt 13.1 Abs. 2 UStAE). 


 
Auf Dauerleistungen, die hiernach vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden und die der 
Umsatzbesteuerung unterliegen, sind die bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteu-
ersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 ausgeführte Dauerleistungen sind der Besteuerung nach den 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu unterwerfen. Bei der Abrech-
nung von Nebenleistungen, für die ein anderer Abrechnungszeitraum als für die 
Hauptleistung vereinbart ist, richtet sich die Anwendung des zutreffenden Umsatz-
steuersatzes nach dem Zeitpunkt der Ausführung der jeweiligen Hauptleistung (z. B. 
monatlicher Zins für eine steuerpflichtige Vermietung mit monatlichem Abschlag für 
die Nebenleistungen und jährlicher Abrechnung der Nebenleistungen). 
 
Verträge über Dauerleistungen, die als Rechnung anzusehen sind (Abschnitt 14.1 
Abs. 2 UStAE), sind an die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 gel-
tenden Umsatzsteuersätze anzupassen. Auf die Regelung des § 31 Abs. 1 UStDV wird 
hingewiesen. Daher reicht es aus, einen Vertrag durch ergänzende Unterlagen anzu-
passen, die unter Bezug auf den Vertrag alle erforderlichen Informationen zum Entgelt 
und Steuersatz für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 enthal-
ten. Ein in Folge der Absenkung des Umsatzsteuersatzes angepasster Vertrag muss für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UStG alle nach § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen Pflichtangaben enthalten.  


 


3.3.2 Ausführungen und Abrechnung von Teilleistungen 


 
25 Wird eine Dauerleistung nicht insgesamt für den vereinbarten Leistungszeitraum, son-


dern für kürzere Zeitabschnitte (z. B. Vierteljahr, Kalendermonat) abgerechnet, liegen 
insoweit Teilleistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG vor. 
Dies gilt ebenso für unbefristete Dauerleistungen, soweit diese für bestimmte Zeitab-
schnitte abgerechnet werden. Teilleistungen sind auch dann anzuerkennen, wenn in 
einer Rechnung neben dem Gesamtentgelt der auf einen kürzeren Leistungsabschnitt 
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bleibt, das Gesamtentgelt oder die Teilentgelte zu entrichten. Die Anwendung des 
zutreffenden Umsatzsteuersatzes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Ausführung der 
jeweiligen Teilleistung, für den die gleichen Grundsätze gelten wie für den Zeitpunkt 
der Dauerleistung selbst (vgl. Rz. 24). 


 
26 Wird bei einer Dauerleistung z. B. für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 


31. Dezember 2020 vor dem 1. Juli 2020 ein kürzerer Abrechnungszeitraum (z. B. 
Kalendervierteljahr) als früher vereinbart, sind umsatzsteuerrechtlich entsprechende 
Teilleistungen anzuerkennen. Als Vereinbarung eines kürzeren Abrechnungszeitraums 
ist es insbesondere auch anzusehen, wenn in einer vor dem 1. Juli 2020 erteilten Rech-
nung das Entgelt oder der Preis für diesen Abrechnungszeitraum - ggf. neben dem 
Gesamtentgelt oder -preis - angegeben wird.  


 


3.4 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


3.4.1 Entgeltminderungen und -erhöhungen (allgemein) 


 
27 Tritt nach dem 30. Juni 2020 eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrundla-


ge für einen vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG ein (z. B. durch Skonto, Rabatt oder einen sonstigen Preis-
nachlass oder durch Nachberechnung), hat der Unternehmer, der diesen Umsatz aus-
geführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG zu 
berichtigen. In Fällen der Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers nach § 13b UStG hat der Leistungsempfänger die Berichtigung des Steuerbe-
trages vorzunehmen. Dabei ist sowohl im Falle der Besteuerung nach vereinbarten 
Entgelten als auch im Falle der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten der bis 
zum 30. Juni 2020 geltende Umsatzsteuersatz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzu-
wenden. Das Gleiche gilt für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs. 


 
28 Eine Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG scheidet aus, soweit sich die Entgelte 


für nichtsteuerbare und steuerfreie Umsätze nachträglich ändern. Führt der Unterneh-
mer Umsätze aus, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, ist bei einer nachträgli-
chen Änderung der Bemessungsgrundlage die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuer-
satz zu berichtigen, der auf den jeweils zugrundeliegenden Umsatz anzuwenden war. 
Dies kann in der Praxis einen unangemessenen Arbeitsaufwand erfordern. Zur Verein-
fachung wird deshalb zugelassen, nachträgliche Änderungen der Bemessungsgrundla-
gen für die vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten Umsätze nach dem Verhältnis zwischen 
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nichtsteuerbaren Umsätzen des Voranmeldungszeitraums aufzuteilen, in dem die 
Änderungen der Bemessungsgrundlagen tatsächlich eingetreten sind (vgl. auch 
Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE). Entsprechendes gilt für die Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs. 


 


3.4.2 Einlösen von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen 


 
29 Vergütet ein Unternehmer von ihm ausgegebene Preisnachlass- und Preiserstattungs-


gutscheine, die einen Endabnehmer in die Lage versetzen, Leistungen um den Nenn-
wert des Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheins verbilligt zu erwerben, kann 
dies grundsätzlich zur Minderung der Bemessungsgrundlage beim Unternehmer füh-
ren (vgl. Abschnitt 17.2 Abs. 4 UStAE). Sofern eine Entgeltminderung für eine steu-
erpflichtige Leistung vorliegt, hat der Unternehmer die dafür geschuldete Umsatzsteu-
er nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Der Umsatzsteuersatz ergibt sich aus der 
Lieferung, für die der Preisnachlass- und Preiserstattungsgutschein eingelöst worden 
ist (Abschnitt 17.2 Abs. 4 UStAE). Die dazu erforderliche Aufteilung der Einlösungs-
beträge auf die vor dem 1. Juli 2020 und die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten 
Umsätze bereitet in der Praxis erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Deshalb wird zuge-
lassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 


 
 Erstattet der Unternehmer die von ihm ausgegebenen Preisnachlass- und Preiserstat-


tungsgutscheine in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. August 2020, ist die Umsatz-
steuer nach den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent 
zu berichtigen. Bei der Erstattung von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheine 
nach dem 31. August 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ist die Umsatzsteuer nach dem 
ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Pro-
zent zu berichtigen. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt 
diese Vereinfachung entsprechend. 


 
 Wird in diesen Fällen ein anderer Unternehmer durch die Änderung der Bemessungs-


grundlage wirtschaftlich begünstigt, hat dieser Unternehmer seinen Vorsteuerabzug zu 
berichtigen (§ 17 Abs. 1 Satz 4 UStG). Die vorgenannte Vereinfachungsregel gilt inso-
weit nicht. 


 
Die zur erleichterten Trennung nachträglicher Entgeltminderungen getroffenen Rege-
lungen in Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE (vgl. auch Rz. 28) bleiben hiervon 
unberührt. 
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30 Die umsatzsteuerrechtliche Würdigung von Gutscheinen wurde mit Wirkung zum 


1. Januar 2019 grundlegend neu geregelt. Bei Einzweckgutscheinen i. S. d. § 13 
Abs. 13 und 14 UStG ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Besteuerung der Leis-
tungsfiktion und damit die Bestimmung des zutreffenden Umsatzsteuersatzes die Gut-
scheinausgabe des ausgebenden Unternehmers an den Kunden. Folglich sind die Ver-
hältnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins entscheidend. Ändern sich die 
Verhältnisse im Nachhinein, ist dies irrelevant. Die spätere Gutscheineinlösung ist für 
die umsatzsteuerliche Würdigung nicht mehr relevant, da diese nicht als unabhängiger 
Umsatz gilt. Sollte bei Einlösung des Einzweck-Gutscheins jedoch eine Zuzahlung 
durch den Gutscheininhaber erfolgen, so ist die bislang noch nicht versteuerte Diffe-
renz nach den zum Zeitpunkt der Gutscheineinlösung geltenden Umsatzsteuersätzen 
zu versteuern. 


3.4.4. Erstattung von Pfandbeträgen 


 
31 Nimmt ein Unternehmer Leergut zurück und erstattet einen dafür gezahlten Pfandbe-


trag, liegt eine Entgeltminderung vor. Der Unternehmer hat die geschuldete Umsatz-
steuer nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten 
wird zugelassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vor-
zunehmen: 


 
 Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 


30. September 2020, ist die Umsatzsteuer, soweit die zugrundeliegenden Umsätze dem 
allgemeinen Steuersatz unterliegen, nach dem bis zum 30. Juni 2020 geltenden allge-
meinen Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Pfandbeträ-
gen nach dem 30. September 2020 ist die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Juli 2020 gel-
tenden allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen. Bei dem Dreimonats-
zeitraum wird davon ausgegangen, dass der Bestand an Warenumschließungen sich 
viermal jährlich umschlägt. Bei kürzeren oder längeren Umschlagzeiträumen ist der 
Zeitraum, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz von 19 Prozent zu 
berücksichtigen sind, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei der durch-
schnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen Unternehmer und Finanzamt 
zu ermitteln ist. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt diese 
Vereinfachung entsprechend. 


  







 
Seite 18   


3.4.5 Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 


 
32 Die Absenkung der Umsatzsteuersätze zum 1. Juli 2020 ist bei der Berichtigung der 


Steuer- und Vorsteuerbeträge nach § 17 Abs. 1 UStG ebenfalls zu berücksichtigen, 
wenn die Entgelte für die in einem Jahreszeitraum ausgeführten Leistungen gemein-
sam (z. B. durch Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte und dergleichen) 
gemindert werden und dieser Jahreszeitraum vor dem 1. Juli 2020 begonnen hat und 
nach dem 30. Juni 2020 endet (z. B. vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020). 
Soweit die gemeinsamen Entgeltminderungen für die bis zum 30. Juni 2020 ausge-
führten Umsätze gewährt werden, sind folglich bei der Anwendung des § 17 Abs. 1 
UStG die Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zugrunde zu legen. Auf 
den Anteil der gemeinsamen Entgeltminderungen, der auf die Umsätze nach dem 
30. Juni 2020 (z. B. vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020) entfällt, sind auch 
für die Steuer- und Vorsteuerberichtigung die Umsatzsteuersätze von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent anzuwenden. Der Unternehmer hat nach § 17 Abs. 4 UStG den betreffenden 
Leistungsempfängern einen Beleg zu erteilen, aus dem hervorgeht, wie sich die 
gemeinsamen Entgeltminderungen auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen entspre-
chend den anzuwendenden Steuersätzen verteilen. 


 
 Zur Vereinfachung kann bei der Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen wie 


folgt verfahren werden: 
 


1. Der Unternehmer ermittelt das Verhältnis zwischen seinen steuerpflichtigen 
Umsätzen der anteiligen Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Juli 2020. 
Er teilt nach diesem Verhältnis die gemeinsamen Entgeltminderungen auf, die er 
den einzelnen Leistungsempfängern für den über den 1. Juli 2020 hinausreichen-
den Jahreszeitraum gewährt. 


 
2. Unterliegen die Umsätze des Unternehmers teils dem allgemeinen, teils dem 


ermäßigten Steuersatz, wird das Verhältnis zwischen den nichtbegünstigten und 
den begünstigten Umsätzen entweder für den über den 1. Juli 2020 hinausreichen-
den Jahreszeitraum insgesamt oder für die beiden anteiligen Zeiträume gesondert 
ermittelt. Der Unternehmer verteilt die den einzelnen Leistungsempfängern 
gewährten gemeinsamen Entgeltminderungen nach diesem Umsatzverhältnis auf 
die verschiedenen Steuersätze. 
 


3. Eine Jahresrückvergütung für das gesamte Kalenderjahr 2020 kann zu 50 Prozent 
(Januar bis Juni) mit 7 Prozent bzw. 19 Prozent und zu 50 Prozent (Juli bis 
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davon, wann die zugrundeliegenden Umsätze ausgeführt wurden. 
 
 Der Leistungsempfänger hat bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs von der Auftei-


lung der gemeinsamen Entgeltminderungen auf die verschiedenen Steuersätze auszu-
gehen, die der Unternehmer vorgenommen und in dem nach § 17 Abs. 4 UStG zu 
erteilenden Beleg angegeben hat. 


 
33 Es ist außerdem nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmer von einer Aufteilung der 


gemeinsamen Entgeltminderungen absieht und der Steuerberichtigung nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 UStG ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zugrunde 
legt. Der Leistungsempfänger muss dann bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG entsprechend verfahren. 


 


3.5 Besteuerung von Telekommunikationsleistungen 


 
34 Telekommunikationsleistungen (z. B. Telefondienstleistungen) sind den Dauerleistun-


gen zuzurechnen, sofern sie auf Verträgen beruhen, die auf unbestimmte Zeit oder für 
eine Mindestzeit (meist zwischen sechs und 24 Monaten) abgeschlossen werden und 
periodische Abrechnungszeiträume vorsehen. Nach Rz. 25 sind in diesen Fällen Teil-
leistungen anzuerkennen, die am Ende des vereinbarten Abrechnungszeitraums als 
erbracht gelten. Fällt der 1. Juli 2020 in den vereinbarten Abrechnungszeitraum, ist es 
auch nicht zu beanstanden, wenn einmalig ein zusätzlicher Abrechnungszeitraum ein-
gerichtet wird, der am 30. Juni 2020 endet.  


 


3.6 Besteuerung von Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferungen sowie von 
Abwasserbeseitigung 


 
35 Die Lieferungen bzw. sonstigen Leistungen von Strom, Gas, Wasser, Abwasserbesei-


tigung (soweit nicht hoheitlich organisiert), Kälte und Wärme durch Versorgungsun-
ternehmen an Kunden werden nach Ablesezeiträumen (z. B. vierteljährlich) abgerech-
net. Sofern die Ablesezeiträume zu einem Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 enden, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Ablese-
zeitraums den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent zu unterwerfen. Soweit Ablesezeiträume nach dem 31. Dezember 2020 
enden, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums den Umsatz-
steuersätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu unterwerfen. Werden nach dem 
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rechnet, gelten die Sätze 2 und 3 für die verkürzten Abrechnungszeiträume entspre-
chend. Umsatzsteuerrechtlich bestehen keine Bedenken dagegen, diese gesonderten 
Abrechnungen bei Kunden in der Weise vorzunehmen, dass die Ergebnisse der Able-
sezeiträume, die regulär nach dem 30. Juni 2020 und/oder vor dem 1. Januar 2021 
enden, im Verhältnis der Tage vor und ab dem 1. Juli 2020 aufgeteilt werden. Für 
Ablesezeiträume, die regulär nach dem 31. Dezember 2021 enden, können die geson-
derten Abrechnungen im Verhältnis der Tage vor und ab dem 1. Januar 2020 vorge-
nommen werden. Ist der Ablesezeitraum länger als drei Monate, hat das Versorgungs-
unternehmen bei der Aufteilung grundsätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit 
die Verbrauchsunterschiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag entsprechend 
berücksichtigt werden. Soweit wesentliche Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, 
kann auf die Gewichtung verzichtet werden. 


 
36 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten können die Finanzämter auf Antrag 


ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren für solche Versorgungsunternehmen zulas-
sen, die bei ihren Kunden ein manuelles direktes Inkassoverfahren anwenden. Sofern 
in diesem Inkassoverfahren bei Kunden mit gleichen Ablesezeiträumen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume unterschiedlich 
um den 1. Juli 2020 verteilen, kann zum Ausgleich der unterschiedlichen Ablesezeit-
punkte für die letzte Ablesung vor dem 1. Juli 2020 ein mittlerer Ablesezeitpunkt 
gebildet werden. 


 
37 Die Rechnungen an die Kunden sind nach den entsprechend den vorstehenden 


Grundsätzen ermittelten Ergebnissen auszustellen. Spätere Entgeltberichtigungen 
sowie Änderungen der nach den vorstehenden Grundsätzen vorgenommenen Auftei-
lung der Lieferungen sind umsatzsteuerlich entsprechend zu berücksichtigen. 


 
 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, wenn 


Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern dementsprechend 
Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent bzw. 7 Prozent abgeführt und erst in der Endab-
rechnung nach den vorstehenden Grundsätzen zutreffend abgerechnet wird. Aus Bil-
ligkeitsgründen wird es nicht beanstandet, wenn vorsteuerabzugsberechtigte Kunden 
aus den Abschlagsrechnungen einen Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 
19 Prozent bzw. 7 Prozent geltend machen und der Vorsteuerabzug für die gesamte 
Leistung erst auf der Grundlage der vorstehenden Endabrechnung in analoger Anwen-
dung der Rz. 8 auf den zulässigen Wert korrigiert wird. 
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3.7.1 Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr, im Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen und im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen 


 
38 Auf die Einnahmen aus den Verkäufen von Einzelfahrscheinen und Zeitkarten, die bis 


zum Ablauf des letzten Betriebstags des Monats Juni 2020 gültig sind (der Betriebstag 
30. Juni 2020 endet vielfach erst nach 24 Uhr), können, noch die bis zum 30. Juni 
2020 geltende Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent angewandt werden.  


 
39 Vor dem 1. Juli 2020 erzielte Einnahmen aus Verkäufen von Fahrausweisen für 


Beförderungsleistungen können, sofern die Gültigkeitsdauer der Fahrausweise über 
den 30. Juni 2020 hinausreicht, im Schätzungswege auf die vor dem 1. Juli 2020 und 
die nach dem 30. Juni 2020 erbrachten Leistungen aufgeteilt werden. 


 
40 Hinsichtlich der Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr gelten die Regelun-


gen des BMF-Schreibens vom 21. Januar 2020 (BStBl I S. 197) entsprechend. 
 


3.7.2 Personenbeförderungen mit Taxen und im Mietwagenverkehr 


 
41 Taxi- und Mietwagenunternehmer können die Einnahmen für Beförderungen aus der 


Nachtschicht vom 30. Juni 2020 auf den 1. Juli 2020 den ab dem 1. Juli 2020 gelten-
den Umsatzsteuersätzen unterwerfen. Dies gilt nicht, soweit Rechnungen ausgestellt 
werden, in denen die Umsatzsteuer in Höhe der bis zum 30. Juni 2020 geltenden 
Umsatzsteuersätze ausgewiesen wird. 


 


3.8 Besteuerung der Umsätze von Handelsvertretern 


 
42 Die Leistung des Handelsvertreters unterliegt, sofern sich die Entgeltsvereinbarung 


nach den §§ 87 ff HGB richtet, dem ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Umsatz-
steuersatz von 16 Prozent, wenn der vertretene Unternehmer (Auftraggeber) die Liefe-
rung oder sonstige Leistung an den Kunden nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt hat. 
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3.9 Besteuerung der Umsätze von Handelsmaklern 


 
43 Die Leistung des Handelsmaklers wird im Zeitpunkt der Erteilung der Schlussnote 


(§ 94 HGB) ausgeführt. Wird die Schlussnote nach dem 30. Juni 2020 erteilt, ist auf 
die Vermittlungsleistung der ab 1. Juli 2020 geltende allgemeine Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent anzuwenden. 


 


3.10 Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe beim Übergang zu den abgesenkten 
Umsatzsteuersätzen 


 
44 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird zugelassen, dass auf Bewir-


tungsleistungen (z. B. Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und 
Stelle, Tabakwarenlieferungen usw.) in der Nacht vom 30. Juni 2020 auf den 1. Juli 
2020 in Gaststätten, Hotels, Clubhäusern, Würstchenständen und ähnlichen Betrieben 
die ab dem 1. Juli 2020 geltende Umsatzsteuersätze von 5 bzw. 16 Prozent angewandt 
werden. Dies gilt nicht für die Beherbergungen und die damit zusammenhängenden 
Leistungen. 


 


3.11 Umtausch von Gegenständen 


 
45 Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüngliche Lieferung rückgängig 


gemacht. An ihre Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein vor dem 1. Juli 2020 gelie-
ferter Gegenstand nach diesem Stichtag aber vor dem 1. Januar 2021 umgetauscht, ist 
auf die Lieferung des Ersatzgegenstands der ab 1. Juli 2020 geltende Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent bzw. 5 Prozent anzuwenden. 


 
3.12 Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 
 
 Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 


1. August 2020 an einen anderen Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung 
den vor dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersatz (19 Prozent anstelle von 16 Prozent 
bzw. 7 Prozent anstelle von 5 Prozent) ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abge-
führt, wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in 
den Rechnungen den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerab-
zug berechtigten Leistungsempfänger wird aus Gründen der Praktikabilität aus derart-
igen i.S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen Rechnungen auch für die nach dem 
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tung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des ausgewiesenen Steuersatzes gewährt. Für 
Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, gilt 
dies entsprechend für die vom Leistungsempfänger berechnete Steuer. 


 
 
4. Anhebung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 
 
46 Die vorgenannten Regelungen gelten entsprechend, sofern im Folgenden keine abwei-


chenden Regelungen getroffen wurden, für die Anhebung der Umsatzsteuersätze von 
16 Prozent auf 19 Prozent und von 5 Prozent auf 7 Prozent zum 1. Januar 2021.  


 
47 Behandlung bei der Istversteuerung 


 
Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 UStG ist die für die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten 
Entgelte und Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für den Voranmeldungs-
zeitraum zu berechnen und zu entrichten, in dem die Leistung bzw. Teilleistung ausge-
führt wird. Darüber hinaus wird zur Vereinfachung zugelassen, dass die für die vor 
dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für 
den Voranmeldungszeitraum berechnet und entrichtet wird, in dem das restliche Ent-
gelt vereinnahmt wird. Vereinnahmt der Unternehmer das restliche Entgelt nach dem 
31. Dezember 2020 in mehreren Teilbeträgen, kann er die Umsatzsteuer, soweit sie 
noch auf die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte entfällt, für den 
Voranmeldungszeitraum berechnen und entrichten, in dem der letzte Teilbetrag ver-
einnahmt wird. 
 


48 Einlösen von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen 
 
Rz. 29 gilt für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 entsprechend. 
Die dazu erforderliche Aufteilung der Einlösungsbeträge auf die vor dem 1. Januar 
2021 und die nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführten Umsätze bereitet in der Pra-
xis erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Deshalb wird zugelassen, die Steuerberichti-
gung nach nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 
 
Erstattet der Unternehmer die von ihm ausgegebenen Preisnachlass- und Preiserstat-
tungsgutscheine in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021, ist die 
Umsatzsteuer nach dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Steuersatz von 16 Pro-
zent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Gutscheinen nach dem 28. Februar 2021 ist 
die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Januar 2021 geltenden allgemeinen Steuersatz von 
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gilt diese Vereinfachung entsprechend. 
 


49 Erstattung von Pfandbeträgen 
 
Rz. 31 gilt für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 entsprechend. 
Zur Vermeidung von Schwierigkeiten wird zugelassen, die Steuerberichtigung nach 
nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 
 
Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. März 2021, ist die Umsatzsteuer nach dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden 
allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Pfand-
beträgen nach dem 31. März 2021 ist die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Januar 2021 
geltenden allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei dem Dreimonats-
zeitraum wird davon ausgegangen, dass der Bestand an Warenumschließungen sich 
viermal jährlich umschlägt. Bei kürzeren oder längeren Umschlagzeiträumen ist der 
Zeitraum, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz von 16 Prozent zu 
berücksichtigen ist, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei der durch-
schnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen Unternehmer und Finanzamt 
zu ermitteln ist. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt diese 
Vereinfachung entsprechend. 
 


 
50 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 


die vor dem 1. Januar 2021 für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Leis-
tungen vereinnahmt werden 
 
Für steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 
ausgeführt werden und für die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
Anzahlungsrechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt werden, ist die Umsatz-
steuer in der Abrechnung über das Teilentgelt nach dem Umsatzsteuersatz von 16 Pro-
zent bzw. 5 Prozent zu berechnen. Einer Berichtigung des Steuerausweises in diesen 
Rechnungen bedarf es nicht, wenn in einer Endrechnung die Umsatzsteuer für die 
gesamte Leistung oder Teilleistung nach dem ab dem 1. Januar 2021 geltenden Steuer-
satz von 7 Prozent bzw. 19 Prozent ausgewiesen oder in einer Schlussrechnung die für 
die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete weitere Umsatz-
steuer (zwei Prozentpunkte beim ermäßigten Steuersatz, drei Prozentpunkte beim 
regulären Steuersatz) zusätzlich angegeben werden (vgl. Rz. 12). Die weitere Umsatz-
steuer, die auf die im Voraus vereinnahmten Teilentgelte entfällt, ist grundsätzlich für 
den Voranmeldungszeitraum anzumelden und zu entrichten, in dem die Leistung oder 
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tungsempfänger beansprucht werden, sobald die Leistung ausgeführt ist und die 
Schlussrechnung vorliegt. Wird der Steuerausweis in den Rechnungen, die über die 
vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte ausgestellt worden sind, nach dem 
31. Dezember 2020 wegen der Anhebung der Umsatzsteuersätze berichtigt, sind die 
Berichtigungen der für die Teilentgelte geschuldeten Umsatzsteuer und ggf. des Vor-
steuerabzugs für den Voranmeldungszeitraum vorzunehmen, in dem der Unternehmer 
den Steuerausweis berichtigt. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Unternehmer 
zugleich mit der Berichtigung des Steuerausweises einen Ausgleichsanspruch nach 
§ 29 Abs. 2 UStG geltend macht und den Umsatzsteuermehrbetrag nachberechnet. In 
diesem Falle bedarf es einer weiteren Berichtigung der Umsatzsteuerberechnung und 
des Vorsteuerabzugs, wenn der nachberechnete Betrag nicht im Voranmeldungszeit-
raum der Steuerausweisberichtigung, sondern später gezahlt wird. 
 


51 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Leistungen 
 
Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Januar 2021 
Die Ausführungen unter Rz. 10 gelten entsprechend für Vorausrechnungen, die vor 
dem 1. Januar 2021 erteilt werden und bei denen die Leistung nach dem 31. Dezember 
2020 erbracht wird, wobei in diesen Fällen die Umsatzsteuer nach den Umsatzsteuer-
sätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzugeben ist. 
 
Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und Ent-
geltminderungen 
Für die Anhebung der Umsatzsteuersätze gelten ab dem 1. Januar 2021 für den Regel-
steuersatz von 19 Prozent der  
 


Divisor 1,19 
 
und für den ermäßigten Steuersatz der  
 


Divisor 1,07. 
 
52 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


Tritt eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrundlage für einen vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG, steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 
UStG oder steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 13b UStG ein (z. B. durch Skonto, 
Rabatt oder einen sonstigen Preisnachlass oder durch Nachberechnung), gelten die 
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entsprechend. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Steuern - Veröffentlichungen zu 
Steuerarten - Umsatzsteuer - zum Download bereit. 
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BETREFF  Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; 


Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BSBl I S. 85) 
   


   ANLAGEN  1 


   GZ  IV C 1 - S 2252/19/10003 :002 


DOK  2020/0052329 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


mit dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuer-


gestaltungen vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) wurde die Berücksichtigung von 


Totalverlusten aus bestimmten privaten Kapitalanlagen neu geregelt. Dies löst eine Vielzahl 


von Änderungen von Randziffern sowie Ergänzungen in dem obigen BMF-Schreiben aus. 


Zudem berücksichtigt der beigefügte Entwurf entsprechend das BFH-Urteil vom 6. August 


2019, VIII R 18/16, zur steuerlichen Berücksichtigung des Forderungsverzichts und das BFH-


Urteil vom 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, zur steuerlichen Berücksichtigung des 


Forderungsausfalls  


 


Der Entwurf geht zwingend davon aus, dass Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 und 


6 EStG nur in der Veranlagung berücksichtigt werden können. Im Kapitalertragsteuerverfahren 


ist dies nicht möglich, da ansonsten die Regelung leerlaufen würde.  


 


Der Entwurf enthält noch keine Regelungen aus dem Abgrenzungsbereich § 17/§20 EStG (z. B. 


Zweifelsfragen beim Forderungsverzicht mit Besserungsschein). Hierzu erfolgt eine gesonderte 


Änderung. 


 







 


Seite 3 Zudem wäre ich für eine Stellungnahme dankbar, ob Sie hinsichtlich des Vereinfachung des 


Verfahrens für die Fälle des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG eine Regelung befürworten, nach der 


Aufwendungen für ein Termingeschäft, das der Absicherung eines Aktiengeschäftes dient, bei 


der Veräußerung dieser Aktien als Veräußerungskosten zu berücksichtigen sind. 


 


Für eine Stellungnahme Ihrerseits bis zum 13. April 2020 per E-Mail an IVC1@bmf.bund.de zu 


den angesprochenen Themen wäre ich dankbar. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


Hensel 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Oberste Finanzbehörden  


der Länder 


 


nachrichtlich: 


 


Bundeszentralamt für Steuern 


 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 


18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 


 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


 


„III. Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen   


(§ 32d EStG)         132 - 151 


 


1. Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG)       132 - 133 


 


2. Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz § 32d Absatz 2 EStG  134 - 143 


 a) Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende 


Personen oder von Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 134 - 137 


 b) Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe 


(§ 32d Absatz 2 Nummer 3 EStG)     138 - 143 


3. Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem 


inländischen Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 144 


4. Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG)    145 - 147 


5. Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG)   148 – 148a 


6. Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG)     149 – 151“ 


 


Randziffer 9 wird wie folgt gefasst:  


 


„Begriff des Termingeschäfts 


 


9 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft 


ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, 


deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 


 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 
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 dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 


 dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 


 Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 


 


Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das Termingeschäft in einem Wertpapier verbrieft ist, an 


einer amtlichen Börse oder außerbörslich abgeschlossen wird. Zu den Termingeschäften 


gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forwards oder 


Futures (vgl. Rzn. 36 und 37) sowie Contracts for Difference (CFDs). CFDs sind Verträge 


zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts 


spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, Währungspaare oder 


Zinssätze sein. Zertifikate gehören nicht zu den Termingeschäften (vgl. Rz. 8a).  


 


 


Die Randziffern 60 bis 63 werden wie folgt gefasst: 


 


„c Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 


 


Forderungsausfall 


 


60 Der Forderungsausfall ist keine Veräußerung im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG. Die 


Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Forderung sind einkommensteuerrechtlich 


insoweit ohne Bedeutung. Die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer 


Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG führt zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, 


Satz 2 und Absatz 4 EStG (BFH-Urteil vom 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, BStBl II 2020 


S. XX). 


Die Uneinbringlichkeit einer Forderung liegt vor, wenn dem Gläubiger keine gesetzlich 


gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offensteht. Davon ist insbesondere 


dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wurde. Nicht 


ausreichend ist die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 


Schuldners. Der Veräußerungsverlust errechnet sich aus dem Unterschied zwischen den 


Einnahmen aus der Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 


sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Forderung stehen und den 


Anschaffungskosten der Forderung. Wegen der Verlustverrechnung wird auf Randziffer 


118 wird verwiesen. 


 


60a (Teil-) Kapitalauszahlungen im Rahmen eines Insolvenzplanes 


Zahlungen auf der Grundlage eines Insolvenzplanes führen, stellen, wenn sie niedriger als der 


Nennwert der Forderung sind, in Höhe des nicht zurückgezahlten Teils des Nennwertes zu 
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einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß in ihrer Eigenschaft als 


Teilkapitalrückzahlungskomponente ein Veräußerungsgeschäft des § 20 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 7, Satz 2 und Absatz 4 EStG, mit dem Veräußerungsgewinn 0 € dar, wenn die 


Forderung zum Nennwert erworben worden ist. Der nicht zurückgezahlte Teil des 


Nennwertes ist als schlichter Forderungsausfall zu würdigen und einkommensteuerrechtlich 


unbeachtlich. 


 


Beispiel: 


 


Der Nennwert einer Anleihe beträgt 1.000 €. Auf Grundlage des Insolvenzplanes wurde dem 


Steuerpflichtigen A 20 % des Nennwerts (200 €) zurückgezahlt. Der Steuerpflichtige hat die 


Anleihe zum Nennwert erworben. 


 


Lösung: 


 


Hinsichtlich der Teilrückzahlung von 20 % des Nennwerts liegt ein Veräußerungsgeschäft 


im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG vor. Der Veräußerungsgewinn 


beträgt 0 € (Rückzahlung in Höhe von 200 € abzgl. anteiliger Anschaffungskosten in Höhe 


von 200 €). Der nicht zurückgezahlte Teil des Nennwerts in Höhe von 800 € (80 %) ist als 


Veräußerungsverlust zu berücksichtigen schlichter Forderungsausfall zu werten und 


einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 


 


Forderungsverzicht 


 


61 Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung steht einem Forderungsausfall gleich 


und führt nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust (BFH-Urteil vom 6. August 2019, VIII R 


18/16, BStBl II 2020 S. XX) Der Anerkennung des Verlusts steht die Freiwilligkeit des 


Verzichts nicht entgegen. In Höhe des werthaltigen Teils der Forderung ist der Verzicht 


ertragsteuerlich unbeachtlich (unentgeltliche Übertragung). Die Regelungen zum 


Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz sind zu beachten. Der werthaltige Teil der 


Forderung bestimmt sich nach dem Teilwert im Zeitpunkt des Verzichts. 


Wegen der Verlustverrechnung wird auf Randziffer 118 verwiesen. 


 


Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 


Teilrückzahlung 


 


61b Vereinbaren der Anleiheschuldner und die Gläubiger im Rahmen einer Restrukturierung eine 


Kombination von Einzelmaßnahmen dergestalt, dass auf einen Teilbetrag der Nominalforde-


rung eine Rückzahlung zu erfolgen hat, auf einen Teilbetrag der Forderung verzichtet und für 
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den Restbetrag eine Reduzierung des Nennwertes der Forderung vorgenommen wird, liegt in 


Höhe des Teilverzichts ein steuerlich anzuerkennender Veräußerungsverlust gemäß § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG Forderungsausfall vor, der 


entsprechend Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) 


einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung ist. 


 


Die teilweise Rückzahlung der Kapitalforderung führt zu Einkünften im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG. Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust nach § 20 


Absatz 4 EStG ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den 


anteiligen Anschaffungskosten. 


 


Die Nennwertreduktion führt nicht zu einer Veräußerung der Anleihe. Das Anschaffungs-


datum und die anteiligen Anschaffungskosten der reduzierten Nominalforderung sind zu 


berücksichtigen.  


 


Beispiel: 


 


A erwirbt am 15. Januar für 100 Euro eine Forderung mit einem Nominalwert in Höhe von 


100 Euro. Gemäß einer Restrukturierungsvereinbarung wird am 15. Februar der Nominalwert 


der Forderung auf 30 Euro reduziert, auf den ursprünglichen Nominalwert von 100 Euro 


werden 20 Euro zurückgezahlt und in Höhe von 50 Euro Nominalwert wird ein 


Forderungsverzicht vereinbart. 


 


Lösung: 


 


Aufgrund Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7und Satz 2 EStG in Höhe von 0 Euro 


(Rückzahlungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 20 Euro). In 


Höhe des Teilverzichts von 50 Euro erzielt A einen Veräußerungsverlust. Die anteiligen, auf 


den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 50 Euro sind gemäß Randziffer 60 


des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den 


reduzierten Nominalwert von 30 Euro entfallenden Anschaffungskosten betragen 30 Euro.  


Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaf-


fungskosten der Anleihe (100 Euro abzüglich 20 Euro, abzüglich 50 Euro) werden mit 30 Euro 


fortgeführt. 


 


Abwandlung: 


 


A erwirbt die gleiche Forderung am 15. Januar für 10 Euro mit einem Nominalwert in Höhe 


von 100 Euro. 
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Lösung: 


 


Aufgrund der Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 Satz 2 EStG in Höhe von 18 Euro (Rückzah-


lungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 2 Euro). Die anteili-


gen, auf den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 5 Euro sind als 


Veräußerungsverlust gemäß Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 


nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den reduzierten Nominalwert von 30 Euro 


entfallenden Anschaffungskosten betragen 3 Euro. Das Anschaffungsdatum ändert sich 


infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaffungskosten der Anleihe (10 Euro 


abzüglich 2 Euro, abzüglich 5 Euro) werden mit 3 Euro fortgeführt. 


 


Ausbuchung wertloser WirtschaftsgüterLiquidation einer Kapitalgesellschaft 


 


63 Die Einziehung wertloser Wertpapiere führt gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 


und Absatz 4 EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust. Ein 


Wertpapier ist wertlos, wenn der Handel mit dem Wertpapier eingestellt wurde, das 


Wertpapier aufgrund der Insolvenz der Kapitalgesellschaft eingezogen wurde oder das 


Wertpapier infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht wurde.  


Die Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist keine Veräußerung der Anteile an dieser 


Kapitalgesellschaft (zur Steuerpflicht der Erträge, soweit es sich nicht um die Rückzahlung 


von Nennkapital handelt, vgl. § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG). § 17 Absatz 4 EStG bleibt 


unberührt.“ 


 


 


Randziffer 118 wird wie folgt gefasst 


 


„6. Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG)  


 


 


Verlustverrechnung 


 


118 Der Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im Rahmen der 


Veranlagung statt.  


 


Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen, können nur 


mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus Stillhalterprämien 


ausgeglichen werden, wenn sie nach dem 31. Dezember 2020 entstanden sind. Die 


Verlustverrechnung ist beschränkt auf 10.000 Euro. Nicht verrechnete Verluste können 
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auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen 


aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden, 


wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn verbleibt.  


 


Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der 


Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der 


Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG auf einen 


Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 


EStG (im Folgenden: Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG) können nur mit 


Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen bis zur Höhe von 10.000 Euro ausgeglichen werden. Dies 


gilt auch für die wertlose Ausbuchung von Aktien. § 20 Absatz 6 Satz 4 findet insoweit 


keine Anwendung.  


Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in 


Höhe von 10.000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne 


aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden.  


 


Für die Verlustverrechnung in den Verlustverrechnungskreisen ist in der Veranlagung 


nachfolgende Reihenfolge zu berücksichtigen: 


1. Aktienveräußerungsgewinne/-verluste aus dem aktuellen Jahr; 


 Aktienveräußerungsverluste dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


2. Gewinne/Verluste aus Termingeschäften aus dem aktuellen Jahr (die nach dem 31. 


Dezember .2020 entstehen) aus dem aktuellen Jahr: 


 Verluste aus Termingeschäften dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen 


aus Termingeschäften und Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden.  


3. Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG aus dem aktuellen Jahr dürfen nur 


bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus Kapitalvermögen mit Ausnahme 


von Gewinnen aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


4. sonstige Kapitalerträge/Verluste aus dem aktuellen Jahr; 


sonstige negative Einkünfte aus § 20 EStG dürfen mit positiven Einkünften aus 


§ 20 EStG verrechnet werden. 


5. Verlustvorträge aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. und 4. ver-


bleibenden Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


6. Verlustvorträge aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3; 


 Die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 verbleibenden 


Gewinnen aus Termingeschäften und nur bis zur Höhe von 10.000 Euro verrechnet 


werden. 
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7. Verlustvorträge aus Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG dürfen nur mit 


nach Verrechnung gemäß Ziffer 3 und 4 verbleibenden Gewinnen aus 


Kapitalvermögen und nur bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus 


Kapitalvermögen mit Ausnahme von Gewinnen aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


8. sonstige Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


 die Verlustvorträge dürfen mit positiven Einkünften nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. 


bis 3. aus § 20 EStG verrechnet werden. 


 


Die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 


 


Nach § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG hat die auszahlende Stelle unter Berücksichtigung des § 20 


Absatz 6 Satz 4 EStG im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter 


Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. Diese institutsbezogene 


unterjährige Verlustverrechnung (vgl. auch Rz. 212) ist nur zeitlich vorrangig. Auf Antrag des 


Steuerpflichtigen ist im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 4 EStG eine 


institutsübergreifende Verlustverrechnung (zwischen mehreren Depots bei unterschiedlich 


auszahlenden Stellen) durchzuführen (BFH-Urteil vom 29. August 2017, VIII R 23/15, BStBl 


II 2019 S. 54). 


 


Verluste aus Termingeschäften, die nach dem XX.XX.XXXX aber vor dem 1.1.2021 


entstanden sind, sind uneingeschränkt mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechenbar.“ 


 


Nach Randziffer 148 wird eine neue Randziffer 148a eingefügt: 


 


„Anrechnung ausländischer Steuern bei ausländischen Investmenterträgen 


 


148a Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sind höchstens 25 % ausländische Steuer auf den 


einzelnen Kapitalertrag anzurechnen. Bei ausländischen Investmenterträgen ist für die 


Berechnung des anrechenbaren Höchstbetrages der nach Ansatz der Teilfreistellung nach 


§ 20 InvStG verbleibende steuerpflichtige Investmentertrag maßgebend.  


 


Beispiel: 


 


Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Auslands-


Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 Satz 2 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach 


Anwendung der Auslands-Immobilienteilfreistellung nach § 20 Absatz 3 Satz 2 InvStG in 


Höhe von 80 % sind nur 2.000 € der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung 
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unterliegt im Sitzstaat des Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 


3.000 €. Das entsprechende DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch von 15 % (hier 


1.500 €) vor. 


 


Lösung: 


 


Anrechnung in Höhe von 500 €; 


Höchstbetrag in Höhe von 500 € (2.000 € x 25 %) 


 


Wenn die auszahlende Stelle bei vor dem 1. Januar 2020 zugeflossenen Kapitalerträgen 


eine niedrigere ausländische Steuer angesetzt hat, als sich nach dieser Randziffer ergibt, ist 


es nicht zu beanstanden, wenn die auszahlende Stelle keine Korrektur vornimmt. Der 


Steuerpflichtige kann in diesen Fällen eine Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG im 


Veranlagungsverfahren beantragen.“ 


 


Randziffer 324 wird wie folgt gefasst: 


 


„324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 


dieses Schreibens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 anzuwenden auf alle offenen Fälle 


anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 


2008 zufließen, sowie erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Für die 


Kapitalertragsteuererhebung wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rz. 227 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608) und der Rz. 57 erst 


zum 1. Januar 2016, die Änderung der Rz. 241 Beispiel 6 erst zum 1. Juli 2016 und die 


Änderung der Rz. 176 erst zum 1. Januar 2017 angewendet wird. Weiterhin wird nicht 


beanstandet, wenn für die Kapitalertragsteuererhebung die Änderung der Rzn. 27 und 32 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 16. Juni 2016 zum 1. Januar 2017 angewendet wird. 


Die Änderungen der Randziffern 174, 251a bis 251c und 308a in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 


Die Randziffern 26, 34 und 44 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 sind 


für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Es wird 


nicht beanstandet, wenn die Änderungen der Randziffern 100a, 108 und 110 in der Fassung 


des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 bei Kapitalerhöhungen nach dem 31. Dezember 


2018 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2019 angewendet wer-


den. Weiterhin wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffern 83, 84 und 129b 


in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung 


erstmals für Kapitalerträge angewendet wird, die nach dem 31. Dezember 2018 zufließen.  
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Die Änderung der Randziffer 256a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 


ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.  


Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffer 59 in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 10. Mai 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-


erträge, die ab dem 1. Januar 2020 zufließen, angewendet wird. Die Änderung der Randziffer 


8a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 16. September 2019 ist für die 


Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 


2020 zufließen. Die Randziffer 118 in der Fassung des BMF-Schreibens vom (bitte Datum 


der RS eintragen) ist mit Ausnahme von Verlusten aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 


2 Nummer 3 EStG erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2019 zufließen. Für Verluste aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 EStG 


ist Randziffer 118 erstmals ab 1. Januar 2021 anzuwenden.“ 


 


„325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-


Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 


6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 (BStBl I 


S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 3. Januar 2014 


(BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 (BStBl I S. 253), 27. 


Mai 2015 (BStBl I S. 473), und vom 31. August 2015 (BStBl I S. 662) und vom 10. Mai 


2017 (BStBl I S. 774).“ 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 


Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 


zum Download bereit. 


 


Im Auftrag 


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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BETREFF  Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; 


Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BSBl I S. 85) 
   


   ANLAGEN  1 


   GZ  IV C 1 - S 2252/19/10003 :002 


DOK  2020/0455571 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


anbei übersende ich Ihnen eine überarbeitete Fassung des o. g. Entwurf eines BMF-Schreibens. 


Sie berücksichtigt Ihre Stellungnahmen sowie die Anmerkungen der obersten Finanzbehörden 


der Länder.  


 


Rz. 8 bis 9  


Neu geregelt wurde, dass Optionsscheine (Rz. 8) und Zertifikate (Rz 8a) generell zu den 


Schuldverschreibungen gehören. Diese Änderung geht auf eine Anpassung des Begriffs der 


Termingeschäfte zurück. Entsprechend der Bestimmung in § 2 Absatz 3 Nummer 1 WpHG 


wurde in Randziffer 9 klargestellt, dass unter Termingeschäfte Options- und Festgeschäfte zu 


verstehen sind, die zeitlich verzögert zu erfüllen sind. Diese Klarstellung war notwendig, um 


den Kreditinstituten die Zuordnung der Verluste zu § 20 Absatz 6 Satz 5 und Satz 6 EStG zu 


ermöglichen. Sowohl Zertifikate als auch Optionsscheine werden im Wege von Kassage-


schäften erworben und gehören daher zu den Kapitaleinkünften gemäß § 20 Absatz 1 


Nummer 7 EStG. Klargestellt wurde, dass für Verluste aus dem Verfall von Zertifikaten und 


Optionsscheinen die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu 


berücksichtigen ist. 







 


 


Seite 3 Infolge der Änderung in Randziffer 9 sind die Randziffern 17 bis 20 derzeit nicht besetzt. 


 


Rzn. 24 bis 27 


Es wurde klargestellt, dass für Verluste aus Optionsgeschäfte - einschließlich deren Verfall - 


die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG Anwendung findet.  


 


Rzn. 42-47 


Zu Vermeidung einer Übermaßbesteuerung wird bei Swaps und Zinsbegrenzungsverein-


barungen von der geltenden Cash-Flow-Besteuerung Abstand genommen. Nach dem Cash-


Flow-Prinzip werden die positiven Einnahmen besteuert und die Aufwendungen als negative 


Einnahmen im Verlustverrechnungstopf als Verlust berücksichtigt. Bei Beibehaltung des 


Cash-Flow-Prinzips würden die laufenden Zahlungen als Verlust beim Termingeschäft 


berücksichtigt - unter Anwendung der Verlustverrechnungsbeschränkung in § 20 Absatz 6 


Satz 5 EStG -, während die Einnahmen besteuert würden. Maßgebend für die Verlustverrech-


nungsbeschränkung ist aber das Ergebnis des Termingeschäfts, dass sich erst nach Verrech-


nung der Erträge mit den Aufwendungen ergibt. Randziffer 44 erfährt keine Änderung, ist 


aber zum besseren Verständnis der Änderungen mit aufgeführt.  


 


Rz. 59 


Klarstellend ergänzt wurde, dass für Verluste aus der Veräußerung ganz oder teilweise wert-


loser Wirtschaftsgüter die Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG 


zu berücksichtigen ist. 


 


Rz 60 und 63 


Zur besseren Strukturierung wird zwischen dem Ausfall nicht verbriefter Forderungen 


(Rz. 60) und der Ausbuchung wertloser Wertpapiere (Rz. 63) unterschieden. Rz. 60 wurde um 


Ausführungen zur teilweisen Uneinbringlichkeit und um ein Beispiel zu Scheingeschäften 


ergänzt. Rz. 63 wurde genereller gefasst. Gestrichen wurde, dem Petitum Nordrhein-


Westfalens folgend, die Annahme, dass ein Wertpapier wertlos ist, wenn der Handel an der 


Börse eingestellt wurde. Beide Randziffern wurden zudem um Ausführungen zur Verlust-


verrechnungsbeschränkung ergänzt. 


 


Rz 60a  


Die Ausführungen sind entbehrlich. Die Randziffer wird daher gestrichen.  


 


Rz. 61 


Hier wurden Ausführungen zur Verlustverrechnungsbeschränkung ergänzt.   


 


  







 


 


Seite 4 Rz. 118 


An einer zusätzlichen Verlustverrechnungsbeschränkung in den Fällen des § 20 Absatz 6 


Satz 6 EStG („mit Ausnahme von Aktienveräußerungsgewinnen, Termingeschäftsgewinnen 


und Einkünften aus Stillhaltergeschäften“) halte ich - auch wenn sich aus der Gesetzesbe-


gründung möglicherweise Gegenteiliges ergibt - nicht mehr fest und schließe mich insoweit 


dem gegenteiligen Petitum der Länder an. Die Verlustverrechnungsreihenfolge wurde ent-


sprechend angepasst. Außerdem wurde ein Beispiel zur Verlustverrechnungsbeschränkung 


aufgenommen. 


 


Rz. 256: 


Ich bin gefragt worden, wie im Zusammenhang mit der Digitalisierung/Scannen und der 


anschließenden Vernichtung von Kundenunterlagen, insbesondere der im Original vorliegen-


den NV-Bescheinigungen umzugehen ist, wenn das ausstellende Finanzamt die NV zurück-


fordert, weil die Voraussetzung entfallen ist. Da in diesen Fällen eine Rücksendung nicht 


möglich ist, kann stattdessen die Löschung der NV-Bescheinigung bestätigt werden. Rz. 256 


wurde dahingehend ergänzt. 


 


Rz. 295a: 


In der Vergangenheit ist es vermehrt dazu gekommen, dass Nichtveranlagungs-Bescheini-


gungen erteilt wurden, die zwar die Voraussetzungen nach § 44a Absatz 7 Satz 1 oder § 44a 


Absatz 8 Satz 1 EStG, aber nicht die Voraussetzungen nach § 44a Absatz 4 EStG gleichzeitig 


bescheinigen. Dadurch kommt es bei Zinserträgen zu einem Steuerabzug und entsprechend zu 


Kundenbeschwerden und Irritationen mit den Finanzämtern.  


Da Gläubiger der Kapitalerträge im Sinne des § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG und § 44a Absatz 8 


Satz 1 EStG immer auch die Voraussetzungen eines Gläubigers im Sinne des § 44a Absatz 4 


EStG erfüllen, wird eine neue Randziffer 295a in den Entwurf des Schreibens eingefügt. 


Damit können die zum Steuerabzug Verpflichteten in diesen Fällen auch nach § 44a Absatz 4 


EStG vom Steuerabzug Abstand nehmen, auch wenn die NV-Bescheinigung dies nicht aus-


drücklich vorsieht. 


 


Für eine Stellungnahme Ihrerseits bis zum 16. Juli 2020 per E-Mail an IVC1@bmf.bund.de 


zu den angesprochenen Themen wäre ich dankbar. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


Hensel 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Nur per E-Mail 


 


Oberste Finanzbehörden  


der Länder 


 


nachrichtlich: 


 


Bundeszentralamt für Steuern 


Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; 


Ergänzung BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) 


 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 


18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 


 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


 


„III. Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen   


(§ 32d EStG)         132 - 151 


 


1. Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG)       132 - 133 


 


2. Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz § 32d Absatz 2 EStG  134 - 143 


 a) Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende 


Personen oder von Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 134 - 137 


 b) Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe 


(§ 32d Absatz 2 Nummer 3 EStG)     138 - 143 


3. Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem 


inländischen Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 144 


4. Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG)    145 - 147 


5. Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG)   148 – 148a 


6. Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG)     149 – 151“ 
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Randziffer 8 und 8a werden wie folgt gefasst: 


 


„In Optionsscheinen verbriefte Kapitalforderungen 


 


8 Bei Optionsscheinen ist das Optionsrecht in einem Wertpapier verbrieft. Der Erwerber des 


Optionsscheins nimmt stets die Position des Berechtigten ein. Er erwirbt entweder eine 


Kaufoption oder eine Verkaufsoption, während der Emittent die Stillhalter-Position 


einnimmt. Optionsscheine sehen überwiegend einen Barausgleich vor. Das Optionsrecht 


kann nicht durch ein glattstellendes Gegengeschäft zum Erlöschen gebracht werden.  


 


Optionsscheine können mit Zusatzvereinbarungen ausgestattet sein, die neben dem 


Optionsrecht z. B. 


 eine Zusatzprämie beim Eintritt bestimmter Bedingungen gewähren, 


 hinsichtlich des Barausgleichs mit einer Obergrenze („cap“) ausgestattet sind, 


 besondere Berechnungsmodalitäten für den Barausgleich vorsehen oder 


 Zusatzvereinbarungen über Ausübung oder Verfall des Optionsrechts beinhalten. 


Optionsscheine können mit einer Schuldverschreibung (Anleihe) verbunden sein 


(Optionsanleihe), vgl. Rz. 6 letzter Satz. 


Die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein bezeichneten Wertpapiers können 


Regelungen enthalten, die dem Inhaber des Optionsscheins eine Rückzahlung des 


eingesetzten Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder gewähren 


(z. B. sog. airbag-warrants). Auch durch eine Kombination von Optionsscheinen kann sich 


der Käufer eine Kapitalrückzahlung oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung sichern 


(z. B. capped warrants). 


Laufende Erträge aus dem Optionsschein gehören gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 


zu den Kapitaleinkünften. Bei Verlusten aus dem Verfall von Optionsscheinen ist die 


Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen 


(siehe auch Rz 118). Enthalten die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein 


bezeichneten Wertpapiers Regelungen, die dem Käufer die volle oder teilweise Rückzahlung 


des hingegebenen Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder leisten, 


sind die laufenden Erträge aus dem Optionsschein Einkünfte nach 


§ 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, wenn die Wertpapiere vor dem 1. Januar 2009 erworben 


wurden. Dasselbe gilt, wenn die Rückzahlung des hingegebenen Kapitals oder ein Entgelt für 


die Kapitalüberlassung durch eine Kombination von Optionsscheinen, die vor dem 


1. Januar 2009 erworben wurden, gesichert ist.  
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Die Veräußerung solcher Optionsscheine führt zu Einkünften i. S. des 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Für Optionsscheine, die nach dem 31. Dezember 2008 


angeschafft wurden, finden die Rzn. 9 bis 35 Anwendung.“ 


 


 


8a Laufende Erträge aus einem Zertifikat gehören zu den Kapitaleinkünften gemäß § 20 


Absatz 1 Nummer 7 EStG. 


Liegen bei einem Vollrisikozertifikat mehrere Zahlungszeitpunkte bis zur Endfälligkeit vor, 


sind die Erträge zu diesen Zeitpunkten Einkünfte im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 


(BFH vom 29. Oktober 2019, VIII R 16/16, BStBl 2020 II S. XXX); dies gilt nicht, wenn die 


Emissionsbedingungen von vornherein eindeutige Angaben zur Tilgung oder zur Teiltilgung 


während der Laufzeit vorsehen und die Vertragspartner entsprechend verfahren. Erfolgt bei 


diesen Zertifikaten zum Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlung mehr, liegt zum Zeitpunkt 


der Endfälligkeit eine Rückzahlung zu Null und damit kein veräußerungsgleicher Vorgang 


im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG vor. Sind bei einem Zertifikat im Zeitpunkt der 


Endfälligkeit keine Zahlungen vorgesehen, weil der Basiswert eine nach den 


Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat, oder kommt es durch das 


Verlassen der Bandbreite zu einer (vorzeitigen) Beendigung des Zertifikats (z. B. bei einem 


Zertifikat mit „Knock-out-Struktur“) ohne weitere Kapitalrückzahlungen, liegt eine Einlösung 


zu Null und damit ebenfalls ein veräußerungsgleicher Tatbestand im Sinne des § 20 Absatz 2 


EStG vor (BFH-Urteil vom 20. November 2018, VIII 37/15, BStBl 2019 II S. 507). Die 


Anschaffungskosten des Zertifikates sind als Verlust zu berücksichtigen. Für die Verluste ist 


die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu 


berücksichtigen (siehe auch Rz 118). Entsprechendes gilt für das Erreichen der Knock-out-


Schwelle.“ 


 


 


Randziffer 9 wird wie folgt gefasst:  


 


„Begriff des Termingeschäfts 


 


9 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft 


ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, 


die zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 


 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 


 dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 


 Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 


 dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 
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Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das Termingeschäft in einem Wertpapier verbrieft ist, an 


einer amtlichen Börse oder außerbörslich abgeschlossen wird. Zu den Termingeschäften 


gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forwards oder 


Futures (vgl. Rzn. 36 und 37) sowie Contracts for Difference (CFDs). CFDs sind Verträge 


zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts 


spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, Währungspaare oder 


Zinssätze sein. Zertifikate und Optionsscheine gehören nicht zu den Termingeschäften (vgl. 


Rz. 8 ff).“ 


 


 


Die Randziffern 17 bis 20 werden wie folgt gefasst: 


 


„Die Randziffern 17 bis 20 sind derzeit nicht besetzt.“ 


 


 


Randziffer 24 und 27 werden wie folgt ergänzt:  


 


„Veräußerung und Glattstellung einer Kaufoption 


 


24 Veräußert der Inhaber die Kaufoption (z. B. Call-Optionsschein), erzielt er Kapitaleinkünfte 


im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG; Entsprechendes gilt bei 


einer Veräußerung mit closing-Vermerk (vgl. Rz. 13). Gewinn oder Verlust gemäß § 20 


Absatz 4 Satz 1 EStG ist in diesem Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungs- 


und Anschaffungsnebenkosten der Kaufoption und der aus dem glattstellenden Abschluss des 


Stillhaltergeschäfts erzielten Optionsprämie. Für Verluste aus der Veräußerung einer 


Option ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 


berücksichtigen (siehe auch Rz. 118). 


 


Beispiel: 


 


Privatkunde K erwirbt am 1. März über seine Bank an der EUREX zehn Kaufoptionen über je 


100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 320 €, weil er für die nächsten Monate mit einem 


Kursanstieg der Aktie rechnet (Kurs der S-Aktie am 1. März 309,60 €). Verfallmonat der 


Kaufoption ist Juli. K entrichtet eine Optionsprämie von 1.000 x 20,40 € = 20.400 € zuzüglich 


250 € Spesen. Am 1. April ist der Kurs der S-Aktie auf 350 € gestiegen. Das Recht, die Aktien 


zu einem Basispreis von 320 € zu kaufen, ist jetzt 50 € wert (innerer Wert 30 €, 


angenommener Zeitwert 20 €). 
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K beschließt daher, seine Position durch ein Gegengeschäft glattzustellen, d. h. er verkauft 


über seine Bank zehn EUREX-Kaufoptionen über je 100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 


320 €, Verfallmonat Juli, mit closing-Vermerk. K erhält dafür am 2. April eine Optionsprämie 


von 1.000 x 50 € = 50.000 € abzüglich 500 € Spesen. 


 


Lösung: 


 


K hat einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von (50.000 – 500 – 20.400 – 250 


=) 28.850 € erzielt.“ 


 


 


 „Verfall einer Kaufoption 


 


27 Lässt der Inhaber der Kaufoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 


Erwerb der Option entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 


Verlusts) im Sinne des von § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 


12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). Dies gilt 


auch, wenn die Option vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt (Option mit 


Knock-out-Charakter). Für Verluste aus dem wertlosen Verfall von Optionen ist die 


Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen 


(siehe auch Rz. 118).“ 


 


 


Randziffer 32 wird wie folgt gefasst: 


 


„Verfall einer Verkaufsoption 


 


32 Lässt der Inhaber der Verkaufsoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 


Erwerb der Option entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 


Verlusts) im Sinne von § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 


12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). Dies gilt 


auch, wenn die Option vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt (Option mit 


Knock-out-Charakter). Für Verluste aus dem wertlosen Verfall von Optionen ist die 


Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen 


(siehe auch Rz. 118).“ 
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Randziffer 34 wird wie folgt gefasst: 


 


„34 Hat der Stillhalter auf Grund des Optionsgeschäfts einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als 


Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu 


berücksichtigen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264). 


Für die Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften ist § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 


berücksichtigen (siehe auch Rz 118).“ 


 


 


Die Randziffern 42 bis 44 und 46 bis 47 werden wie folgt gefasst: 


 


„42 ImDie für den Erwerb der Zinsbegrenzungsvereinbarung getätigten Aufwendungen und 


die während der Laufzeit des Kontrakts geleisteten Ausgleichszahlungen sind 


ausschließlich mit den während der Laufzeit des Kontrakts erhaltenen 


Ausgleichszahlungen zu verrechnen. Der sich am Laufzeitende ergebende Überschuss oder 


Fehlbetrag ist als Gewinn oder Verlust aus dem Termingeschäft zu berücksichtigen. Sinne 


einer cash-flow-Besteuerung ist an die während der Laufzeit des Kontrakts zu leistenden 


Ausgleichszahlungen anzuknüpfen. Die für den Erwerb der Zinsbegrenzungs-vereinbarung 


getätigten Aufwendungen werden zum Zeitpunkt der ersten Ausgleichszahlung berücksichtigt 


(§ 20 Absatz 4 Satz 5 EStG). 


 


43 Kommt Werden über die gesamte Vertragslaufzeit keine Ausgleichszahlungen fällig, weil 


der Referenzzinssatz die Zinsobergrenze oder Zinsuntergrenze zu keinem Zeitpunkt 


überschreitet, sind die für den Erwerb der Zinsbegrenzungsvereinbarung getätigten 


Aufwendungen als Verlust aus einem Termingeschäft zu berücksichtigen. es zu keiner 


Ausgleichszahlung über die gesamte Vertragslaufzeit, weil der Referenzzinssatz die 


Zinsobergrenze zu keinem Zeitpunkt überschreitet bzw. die Zinsuntergrenze zu keinem 


Zeitpunkt unterschreitet, sind die für den Verfall von Optionen geltenden Rechtsgrundsätze 


anzuwenden. 


 


Verkauf einer Zinsbegrenzungsvereinbarung (Stillhalterposition) 


 


44 Die zu Vertragsbeginn vereinnahmte Prämie zählt zu den nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 


EStG abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen. Die vom Stillhalter einer derartigen 


Vereinbarung zu leistenden Ausgleichszahlungen entsprechen der Entrichtung eines 


Differenzausgleiches und sind als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 


1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu berücksichtigen (BFH vom 20. Oktober 2016, VIII R 


55/13, BStBl 2017 II S. 264)." 
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„46 Die Anwendung der sachlich gebotenen Nettobetrachtung hat folgende steuerliche 


Konsequenzen: 


 


1. Vereinnahmung der Dividende: 


Kapitalertrag im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. 


 


2. Leistung einer Dividendenausgleichszahlung an die Hausbank 


(Sicherungsgeber): 


Aufwendungen im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 


 


3. Vergütung etwaiger Wertsteigerungen an die Hausbank 


(Sicherungsgeber): 


Aufwendungen im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 


 


4. „Zinszahlungen“ der Hausbank (Sicherungsgeber) an den Anleger: 


Geldbetrag im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 


 


5. Ausgleich der Hausbank (Sicherungsgeber) für etwaige 


Kursverluste: 


Geldbetrag im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 


 


Die während der Laufzeit der Vereinbarung an den Sicherungsgeber geleisteten Zahlungen 


sind ausschließlich mit den vom Sicherungsgeber erhaltenen Zahlungen zu verrechnen. 


Erst der am Ende der Laufzeit verbleibende Saldo ist als Gewinn oder Verlust aus dem 


Termingeschäft einzelnen Leistungen sind beim Steuerabzug zum Zeitpunkt des Zuflusses 


oder Abflusses zu berücksichtigen. 


 


Zinsswaps 


 


47 Bei einem Zinsswap vereinbaren die Parteien für eine vertraglich bestimmte Laufzeit den 


Austausch von Geldbeträgen, welche sich in Bezug auf die Zinsberechnungsbasis 


unterscheiden. Kapitalbeträge werden nicht ausgetauscht, sondern dienen lediglich als 


Berechnungsbasis für die Ermittlung der auszutauschenden Geldbeträge. Im einfachsten Fall 


werden jährlich (halbjährlich, quartalsweise, monatlich) zu zahlende Festzinsbeträge gegen 


jährlich (halbjährlich, quartalsweise, monatlich) zu zahlende variable Zinsbeträge getauscht, 


die sich nach einem Referenzzins wie beispielsweise dem EURIBOR richten. 


 


Häufig werden laufende Zinszahlungen gegen einmalig am Anfang oder am Ende der 


Laufzeit zu zahlende Beträge getauscht („Up-Front-Zinsswap“ oder „Balloon-Zinsswap“). 
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Zu beachten ist, dass Swapgeschäfte, ähnlich wie Zinsbegrenzungsvereinbarungen, 


Dauerschuldverhältnisse sind und als Termingeschäfte i. S. des 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG einzustufen sind. 


 


Entsprechend den Regelungen zu Zinsbegrenzungsvereinbarungen ist an die während der 


Laufzeit jeweils erhaltenen und geleisteten Zinszahlungen anzuknüpfen. Up-Front oder 


Ballon-Payments sind mit den während der Laufzeit der Vereinbarung fälligen 


Zinszahlungen zu verrechnen. Der sich am Laufzeitende ergebende nach Verrechnung 


ergebende Überschuss oder Fehlbetrag ist als Gewinn oder Verlust aus dem 


Termingeschäft den Regelungen zu Zinsbegrenzungsvereinbarungen ist an die während der 


Laufzeit jeweils erhaltenen und geleisteten Zinsbeträge anzuknüpfen. Up-Front- oder 


Balloon-Payments sind zum jeweiligen Zahlungszeitpunkt zu berücksichtigen bzw. in den 


Verlusttopf gemäß § 43a Absatz 3 EStG einzustellen. Transaktionskosten sind als 


Aufwendungen i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zum Zeitpunkt ihrer Leistung zu 


berücksichtigen.“ 


 


 


Die Randziffern 59 bis 63 werden wie folgt gefasst: 


 


„c Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 


 


Allgemeines 


 


59 § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG stellt klar, dass als Veräußerung neben der entgeltlichen Über-


tragung des - zumindest wirtschaftlichen - Eigentums auch die Abtretung einer Forderung, die 


vorzeitige oder vertragsmäßige Rückzahlung einer Kapitalforderung oder die Endeinlösung 


einer Forderung oder eines Wertpapiers anzusehen ist. Entsprechendes gilt für die verdeckte 


Einlage von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG in eine Kapitalgesellschaft. 


Die Sicherungsabtretung ist keine Veräußerung im Sinne dieser Vorschrift. Eine Veräußerung 


im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG ist weder von der Höhe der Gegenleistung 


noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig (BFH-Urteil vom 12. Juni 


2018, VIII R 32/16, BStBl 2019 II S. 221). Bei der Veräußerung ganz oder teilweise 


wertloser Wirtschaftsgüter ist bezogen auf den wertlosen Teil die 


Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen.“ 


 


Ausfall nicht verbriefter Forderungen 


 


60 Der Forderungsausfall ist keine Veräußerung im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG. Die 


Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Forderung sind einkommensteuerrechtlich 


insoweit ohne Bedeutung. Die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer 







  - 9 - 


 


Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG führt zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, 


Satz 2 und Absatz 4 EStG (BFH-Urteil vom 24. Oktober 2017, VIII R 13/15, BStBl II 2020 


S. XXX). Dies gilt nur, wenn die Kapitalforderung nach dem 31. Dezember 2008 begründet 


und die Kapitalerträge nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen sind.  


Die Uneinbringlichkeit einer Forderung liegt vor, wenn dem Gläubiger keine gesetzlich 


gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offensteht. Davon ist insbesondere 


dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wurde. Nicht 


ausreichend ist die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 


Schuldners. Der Veräußerungsverlust errechnet sich aus dem Unterschied zwischen den 


Einnahmen aus der Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 


sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Forderung stehen und den 


Anschaffungskosten der Forderung. Wegen Für dieder Verlustverrechnung gilt § 20 


Absatz 6 Satz 6 EStG. wird aAuf Randziffer 118 wird verwiesen. 


 


Beispiel: 


 


K schließt mit der B einen Vertrag ab, auf Grund dessen K 10.000 Euro an B zahlt. Als 


Geschäftszweck der B wurde K die Anlage in Anleihen vorgetäuscht. K sollte hierfür eine 


jährlich nachschüssig zu zahlende Rendite zwischen 7 % bis 9 % des Anlagebetrages 


erhalten. Im Jahr 02 wurde K für das Jahr 01 eine Scheinrendite in Höhe von 800 Euro in 


den Büchern der B gutgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war B noch leistungsfähig und 


leistungsbereit. Im Jahr 03 kommt es zum Zusammenbruch des Schneeballsystems und es 


steht fest, dass mit einer Kapitalrückzahlung nicht zu rechnen ist, die Eröffnung des 


Insolvenzverfahrens war mangels Masse abgelehnt worden. 


 


Lösung: 


 


Im Jahr 01 erzielt K Kapitaleinkünfte in Höhe von 800 Euro (§ 20 Absatz 1 Nummer 7 


EStG), die zu besteuern sind. Die Wiederanlage der Scheinrendite führt zu 


Anschaffungskosten einer Kapitalforderung. Im Jahr 02 kann ein Veräußerungsverlust in 


Höhe von 10.800 Euro steuerlich berücksichtigt werden (Kapitalauszahlung 0 Euro 


abzüglich Anschaffungskosten 10.800 Euro). 


 


60a (Teil-) Kapitalauszahlungen im Rahmen eines Insolvenzplanes 


Zahlungen auf der Grundlage eines Insolvenzplanes führen, stellen, wenn sie niedriger als der 


Nennwert der Forderung sind, in Höhe des nicht zurückgezahlten Teils des Nennwertes zu 


einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust gemäß in ihrer Eigenschaft als 


Teilkapitalrückzahlungskomponente ein Veräußerungsgeschäft des § 20 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 7, Satz 2 und Absatz 4 EStG, mit dem Veräußerungsgewinn 0 € dar, wenn die 
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Forderung zum Nennwert erworben worden ist. Der nicht zurückgezahlte Teil des 


Nennwertes ist als schlichter Forderungsausfall zu würdigen und einkommensteuerrechtlich 


unbeachtlich. 


 


Beispiel: 


 


Der Nennwert einer Anleihe beträgt 1.000 €. Auf Grundlage des Insolvenzplanes wurde dem 


Steuerpflichtigen A 20 % des Nennwerts (200 €) zurückgezahlt. Der Steuerpflichtige hat die 


Anleihe zum Nennwert erworben. 


 


Lösung: 


 


Hinsichtlich der Teilrückzahlung von 20 % des Nennwerts liegt ein Veräußerungsgeschäft 


im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG vor. Der Veräußerungsgewinn 


beträgt 0 € (Rückzahlung in Höhe von 200 € abzgl. anteiliger Anschaffungskosten in Höhe 


von 200 €). Der nicht zurückgezahlte Teil des Nennwerts in Höhe von 800 € (80 %) ist als 


Veräußerungsverlust zu berücksichtigen schlichter Forderungsausfall zu werten und 


einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 


 


Forderungsverzicht 


 


61 Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung steht einem Forderungsausfall gleich 


und führt nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG zu einem 


steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust (BFH-Urteil vom 6. August 2019, VIII R 


18/16, BStBl II 2020 S. XX). Der Anerkennung des Verlusts steht die Freiwilligkeit des 


Verzichts nicht entgegen. In Höhe des werthaltigen Teils der Forderung ist der Verzicht 


ertragsteuerlich unbeachtlich (unentgeltliche Übertragung), soweit keine verdeckte Einlage 


vorliegt. Die Regelungen zum Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz sind zu beachten. 


Eine Meldeverpflichtung nach § 43 Absatz 1 Satz 6 EStG besteht mangels 


Rechtsträgerwechsel nicht. 


Der werthaltige Teil der Forderung bestimmt sich nach dem gemeinen Wert im Zeitpunkt 


des Verzichts. Bezogen auf den nicht werthaltigen Teil ist die 


Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen 


(siehe auch Rz. 118). 


Wegen der Verlustverrechnung wird auf Randziffer 118 verwiesen. 


 


Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 


Teilrückzahlung 
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61a Vereinbaren der Anleiheschuldner und die Gläubiger im Rahmen einer Restrukturierung eine 


Kombination von Einzelmaßnahmen dergestalt, dass auf einen Teilbetrag der Nominalforde-


rung eine Rückzahlung zu erfolgen hat, auf einen Teilbetrag der Forderung verzichtet und für 


den Restbetrag eine Reduzierung des Nennwertes der Forderung vorgenommen wird, liegt in 


Höhe des Teilverzichts ein steuerlich anzuerkennender Veräußerungsverlust gemäß § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG Forderungsausfall vor, der 


entsprechend Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) 


einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung ist. 


 


Die teilweise Rückzahlung der Kapitalforderung führt zu Einkünften im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG. Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust nach § 20 


Absatz 4 EStG ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den 


anteiligen Anschaffungskosten. 


 


Die Nennwertreduktion führt nicht zu einer Veräußerung der Anleihe. Das Anschaffungs-


datum und die anteiligen Anschaffungskosten der reduzierten Nominalforderung sind zu 


berücksichtigen.  


 


Beispiel: 


 


A erwirbt am 15. Januar für 100 Euro eine Forderung mit einem Nominalwert in Höhe von 


100 Euro. Gemäß einer Restrukturierungsvereinbarung wird am 15. Februar der Nominalwert 


der Forderung auf 30 Euro reduziert, auf den ursprünglichen Nominalwert von 100 Euro 


werden 20 Euro zurückgezahlt und in Höhe von 50 Euro Nominalwert wird ein 


Forderungsverzicht vereinbart. 


 


Lösung: 


 


Aufgrund Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 und Satz 2 EStG in Höhe von 0 Euro 


(Rückzahlungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 20 Euro). In 


Höhe des Teilverzichts von 50 Euro erzielt A einen Veräußerungsverlust. Die anteiligen, auf 


den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 50 Euro sind gemäß Randziffer 60 


des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den 


reduzierten Nominalwert von 30 Euro entfallenden Anschaffungskosten betragen 30 Euro.  


Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaf-


fungskosten der Anleihe (100 Euro abzüglich 20 Euro, abzüglich 50 Euro) werden mit 30 Euro 


fortgeführt. 
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Abwandlung: 


 


A erwirbt die gleiche Forderung am 15. Januar für 10 Euro mit einem Nominalwert in Höhe 


von 100 Euro. 


 


Lösung: 


 


Aufgrund der Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-


rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 Satz 2 EStG in Höhe von 18 Euro (Rückzah-


lungsbetrag von 20 Euro abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 2 Euro). Die anteili-


gen, auf den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 5 Euro sind als 


Veräußerungsverlust gemäß Randziffer 60 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 


nicht zu berücksichtigen. Die anteiligen, auf den reduzierten Nominalwert von 30 Euro 


entfallenden Anschaffungskosten betragen 3 Euro. Das Anschaffungsdatum ändert sich 


infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaffungskosten der Anleihe (10 Euro 


abzüglich 2 Euro, abzüglich 5 Euro) werden mit 3 Euro fortgeführt. 


 


Ausbuchung wertloser Wertpapiere Liquidation einer Kapitalgesellschaft (Verfall) 


 


63 Die Einziehung wertloser Wertpapiere führt gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 7, 


Satz 2 und Absatz 4 EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust. Ein 


Wertpapier ist wertlos, wenn es der Handel mit dem Wertpapier eingestellt wurde,  


 aufgrund der Insolvenz des Emittenten eingezogen, 


  infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht oder 


 infolge des Erreichens der Knock-out-Schwelle ausgebucht wurde. 


Dies gilt nur für Wertpapiere, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Für 


Zertifikate, die die Voraussetzungen von § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG in der am 18. 


August 2007 geltenden Fassung erfüllen, ist die Regelung auf alle nach dem 30. Juni 2009 


zugeflossenen Kapitalerträge anzuwenden.  


Die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG ist zu 


berücksichtigen (siehe auch Rz. 118). 


Die Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist keine Veräußerung der Anteile an dieser 


Kapitalgesellschaft (zur Steuerpflicht der Erträge, soweit es sich nicht um die Rückzahlung 


von Nennkapital handelt, vgl. § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG). § 17 Absatz 4 EStG bleibt 


unberührt.“ 
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Randziffer 118 wird wie folgt gefasst 


 


„6. Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG)  


 


Verlustverrechnung 


 


118 Der Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im Rahmen der 


Veranlagung statt.  


 


Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen und 


Glattstellungsgeschäften, können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit 


Einkünften aus Stillhalterprämien ausgeglichen werden, soweit sie nach dem 31. Dezember 


2020 entstanden sind. Die Verlustverrechnung ist beschränkt auf 10.000 Euro. Nicht 


verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 


10.000 Euro mit Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus 


Stillhalterprämien verrechnet werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung 


ein verrechenbarer Gewinn verbleibt.  


 


Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der 


Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der 


Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG auf einen 


Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 


EStG (im Folgenden: Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG) können nur mit 


Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen bis zur Höhe von 10.000 Euro ausgeglichen werden. Dies 


gilt auch für die wertlose Ausbuchung von Aktien. § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG findet 


insoweit keine Anwendung.  


Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in 


Höhe von 10.000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausschließlich der Gewinne 


aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden.  


 


Für die Verlustverrechnung in den Verlustverrechnungskreisen ist in der Veranlagung 


nachfolgende Reihenfolge zu berücksichtigen: 


1. Aktienveräußerungsgewinne/-verluste aus dem aktuellen Jahr; 


 Aktienveräußerungsverluste dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


2. Gewinne/Verluste aus Termingeschäften aus dem aktuellen Jahr (die nach dem 31. 


Dezember 2020 entstehen). 
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 Verluste aus Termingeschäften dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro und nur mit 


Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet 


werden.  


3. Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG (die nach dem 31. Dezember 2019 


entstanden sind) aus dem aktuellen Jahr dürfen nur bis zur Höhe von 10.000 Euro 


und nur mit EinkünftenGewinnen aus Kapitalvermögen mit Ausnahme von 


Gewinnen aus Termingeschäften und Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 


werden. 


4. sonstige Kapitalerträge/Verluste aus dem aktuellen Jahr; 


sonstige negative Einkünfte aus § 20 EStG dürfen mit positiven Einkünften aus 


§ 20 EStG verrechnet werden. 


5. Verlustvorträge aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. 3 und 4. ver-


bleibenden Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


6. Verlustvorträge aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus 


Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG; 


 die Verlustvorträge dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 bis 4 


verbleibenden Gewinnen aus Termingeschäften und nur bis zur Höhe von 


10.000 Euro verrechnet werden. 


7. Verlustvorträge aus Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG dürfen nur mit 


nach Verrechnung gemäß Ziffer 1 bis 6 verbleibenden EinkünftenGewinnen aus 


Kapitalvermögen und nur bis zur Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus 


Kapitalvermögen mit Ausnahme von Gewinnen aus Termingeschäften und 


Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


8. sonstige Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG; 


 die Verlustvorträge dürfen mit positiven Einkünften nach Verrechnung gemäß Ziffer 1. 


bis 7. aus § 20 EStG verrechnet werden. 


 


Die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 


 


Nach § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG hat die auszahlende Stelle unter Berücksichtigung des § 20 


Absatz 6 Satz 4 EStG im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter 


Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. Diese institutsbezogene 


unterjährige Verlustverrechnung (vgl. auch Rz. 212) ist nur zeitlich vorrangig. Auf Antrag des 


Steuerpflichtigen ist im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 4 EStG eine 


institutsübergreifende Verlustverrechnung (zwischen mehreren Depots bei unterschiedlich 


auszahlenden Stellen) durchzuführen (BFH-Urteil vom 29. August 2017, VIII R 23/15, BStBl 


II 2019 S. 54). 
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Beispiel für die Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG: 


 


Folgende Einkünfte liegen im Jahr 2021 vor: 


Bank A 


Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG      12.000 € 


 


Bank B 


Gewinne Termingeschäfte/ Einkünfte Stillhalterprämien  25.000 € 


Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. 


 


Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020: 


§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG i.V. m. § 10d Absatz 4 EStG  45.000 € 


 


Ausweis Steuerbescheinigung (Bank A) 


Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP            0 € 


Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG  12.000 € 


Zeile 15 Anlage KAP 


 


Ausweis Steuerbescheinigung (Bank B) 


Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP   25.000 € 


davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus 


Termingeschäften im Sinne des 


§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG     25.000 € 


Zeile 9 Anlage KAP 


 


nur nachrichtlich: 


Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 


Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften 


im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG  


vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten    30.000 € 


 


Verlustverrechnung im Veranlagungsverfahren gemäß § 32d Absatz 4 EStG 


Einkünfte § 20 Absatz 2 EStG: 


Kapitalerträge lt. Steuerbescheinigung Bank B     25.000 € 


./. Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG lt. Steuerbescheinigung Bank A  10.000 € 


./. Sparer-Pauschbetrag nach § 20 Absatz 9 EStG          801 € 


= lfd. Einkünfte nach § 20 Absatz 2 EStG      14.199 € 


./. Verlustvorträge § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG     10.000 € 


= Einkünfte (§ 20 Absatz 2 EStG)         4.199 € 
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Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zum 31.12.2020    45.000 € 


./. Verrechnung in 2021        10.000 € 


+  Verlustüberhang Bank A aus 2021        2.000 € 


Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zum 31.12.2021    37.000 € 


 


Verluste aus Termingeschäften, die nach dem XX.XX.XXXX aber vor dem 1.1.2021 


entstanden sind, sind uneingeschränkt mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechenbar.“ 


 


 


Nach Randziffer 148 wird eine neue Randziffer 148a eingefügt: 


 


„Anrechnung ausländischer Steuern bei ausländischen Investmenterträgen 


 


148a Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sind höchstens 25 % ausländische Steuer auf den 


einzelnen Kapitalertrag anzurechnen. Bei ausländischen Investmenterträgen ist für die 


Berechnung des anrechenbaren Höchstbetrages der nach Ansatz Berücksichtigung der 


Teilfreistellung nach § 20 InvStG verbleibende steuerpflichtige Investmentertrag 


maßgebend.  


 


Beispiel (Auslands-Immobilienfonds): 


 


Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Auslands-


Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 Satz 2 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach 


Anwendung der Auslands-Immobilienteilfreistellung nach § 20 Absatz 3 Satz 2 InvStG in 


Höhe von 80 % sind nur 2.000 € der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung 


unterliegt im Sitzstaat des Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 


3.000 €. Das entsprechende DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch von 15 % (hier 


1.500 €) vor. 


 


Lösung: 


 


Höchstbetrag in Höhe von 500 € (2.000 € x 25 %); 


Anrechnung in Höhe von 500 € 
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Beispiel (ausländischer Aktienfonds): 


 


Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Aktienfonds 


im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach Anwendung der 


Aktienteilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 InvStG in Höhe von 30 % sind nur 7.000 € 


der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung unterliegt im Sitzstaat des 


Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 3.000 €. Das entsprechende 


DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch von 15 % (hier 1.500 €) vor. 


 


Lösung: 


 


Höchstbetrag in Höhe von 1.750 € (7.000 € x 25 %); 


Anrechnung in Höhe von 1.500 € (aufgrund der Begrenzung auf die nach DBA-


Ermäßigungsanspruch verbleibende ausländische Steuer) 


 


Wenn die auszahlende Stelle bei vor dem 1. Januar 2020 zugeflossenen Kapitalerträgen 


eine niedrigere ausländische Steuer angesetzt hat, als sich nach dieser Randziffer ergibt, ist 


es nicht zu beanstanden, wenn die auszahlende Stelle keine Korrektur vornimmt. Der 


Steuerpflichtige kann in diesen Fällen eine Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG im 


Veranlagungsverfahren beantragen. Für diesen Zweck hat die auszahlende Stelle zu 


bestätigen, dass sie keine Korrektur vorgenommen hat und vornehmen wird.“ 


 


 


Rz. 256 wird wie folgt ergänzt: 


 


„256  Es bestehen keine Bedenken, neben dem Original der NV-Bescheinigung auch eine amtlich 


beglaubigte Kopie für steuerliche Zwecke anzuerkennen. Gleiches gilt, wenn durch einen 


Mitarbeiter des zum Steuerabzug Verpflichteten oder eines anderen Kreditinstituts auf einer 


Kopie vermerkt wird, dass das Original der NV-Bescheinigung vorgelegen hat. Wird die 


Nichtveranlagungs-Bescheinigung vom Finanzamt zurückgefordert und hatte der zum 


Steuerabzug Verpflichtete das Original der NV-Bescheinigung zuvor eingescannt und 


anschließend vernichtet, ist es ausreichend, wenn die Löschung der Abstandnahme vom 


zum Steuerabzug Verpflichteten bestätigt wird.“ 
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Rz. 295a wird neu eingefügt: 


 


„295a Gläubiger im Sinne des § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG und Gläubiger im Sinne des § 44a 


Absatz 8 Satz 1 EStG erfüllen stets die Voraussetzungen eines Gläubigers im Sinne des 


§ 44a Absatz 4 Satz 1 EStG. Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung nach § 44a Absatz 7 


Satz 2 EStG (NV-Art 35-37) oder nach § 44a Absatz 8 Satz 2 EStG (NV-Art 04) ist in diesen 


Fällen vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand zu nehmen.“ 


 


Randziffer 314 wird wie folgt gefasst: 


 


„314 Die Ausländereigenschaft eines Kunden kann anhand der Merkmale festgestellt werden, die 


vom Kreditinstitut im Zusammenhang mit der Legitimationsprüfung nach § 154 AO oder der 


Identifizierung nach §§ 3, 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) bei der Begründung der 


Geschäftsbeziehung oder der Kontoeröffnung erhoben werden. Ist im Einzelfall unklar, ob der 


Kunde Steuerausländer ist, kann das Institut auf die von einer ausländischen Finanzbehörde 


ausgestellte Wohnsitzbescheinigung vertrauen und für den Steuerabzug davon ausgehen, dass 


im Inland nur eine beschränkte Steuerpflicht besteht. 


 


Teilt ein Kunde seinem Kreditinstitut den Umzug vom Inland in das Ausland mit, kann das 


Kreditinstitut nur dann nicht mehr von einer unbeschränkten Steuerpflicht ausgehen, wenn 


dem Kreditinstitut der Statuswechsel durch schriftliche, beweiskräftige Unterlagen 


nachgewiesen wurde. Schriftliche beweiskräftige Unterlagen sind insbesondere die 


melderechtlichen Nachweise (Schreiben an Meldebehörde) des Wohnsitzwechsels oder die 


von einer ausländischen Finanzbehörde ausgestellte Wohnsitzbescheinigung. Kann der 


Statuswechsel nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, ist weiterhin davon auszugehen, dass 


im Inland eine unbeschränkte Steuerpflicht besteht. Die Voraussetzungen, dass keine 


unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt, sind in einem zeitlich angemessenen Abstand vom 


Kreditinstitut entsprechend den Grundsätzen zu § 3 Absatz 2 Nummer 4, § 4 Absatz 2§ 10 


Absatz 3 Nummer 4, § 11 Absatz 3 GwG zu überprüfen.“ 


 


Randziffer 324 wird wie folgt gefasst: 


 


„324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 


dieses Schreibens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 anzuwenden auf alle offenen Fälle 


anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 


2008 zufließen, sowie erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Für die 


Kapitalertragsteuererhebung wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rz. 227 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608) und der Rz. 57 erst 


zum 1. Januar 2016, die Änderung der Rz. 241 Beispiel 6 erst zum 1. Juli 2016 und die 


Änderung der Rz. 176 erst zum 1. Januar 2017 angewendet wird. Weiterhin wird nicht 
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beanstandet, wenn für die Kapitalertragsteuererhebung die Änderung der Rzn. 27 und 32 in der 


Fassung des BMF-Schreibens vom 16. Juni 2016 zum 1. Januar 2017 angewendet wird. 


Die Änderungen der Randziffern 174, 251a bis 251c und 308a in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 


Die Randziffern 26, 34 und 44 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 sind 


für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Es wird 


nicht beanstandet, wenn die Änderungen der Randziffern 100a, 108 und 110 in der Fassung 


des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 bei Kapitalerhöhungen nach dem 31. Dezember 


2018 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2019 angewendet wer-


den. Weiterhin wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffern 83, 84 und 129b 


in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung 


erstmals für Kapitalerträge angewendet wird, die nach dem 31. Dezember 2018 zufließen.  


Die Änderung der Randziffer 256a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 


ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.  


Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Randziffer 59 in der Fassung des BMF-


Schreibens vom 10. Mai 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-


erträge, die ab dem 1. Januar 2020 zufließen, angewendet wird. Die Änderung der Randziffer 


8a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 16. September 2019 ist für die 


Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 


2020 zufließen. Die Randziffer 118 in der Fassung des BMF-Schreibens vom (bitte Datum 


der RS eintragen) ist mit Ausnahme von Verlusten aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 


2 Nummer 3 EStG erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2019 zufließen. Für Verluste aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 EStG 


ist Randziffer 118 erstmals ab 1. Januar 2021 anzuwenden.“ 


 


„325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-


Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 


6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 (BStBl I 


S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 3. Januar 2014 


(BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 (BStBl I S. 253), 27. 


Mai 2015 (BStBl I S. 473), und vom 31. August 2015 (BStBl I S. 662) und vom 10. Mai 


2017 (BStBl I S. 774).“ 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 


Themen - Steuern - Steuerarten - Abgeltungsteuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) 


zum Download bereit. 


 


Im Auftrag 


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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BETREFF Kapitalertragsteuer; 


Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 und 3 
EStG; 


  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 15. Dezember 2017 
   ANLAGEN 1 


   GZ IV C 1 - S 2401/19/10003 :001 
DOK 2020/0452572 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


anbei übersende ich Ihnen eine überarbeitete Fassung des o. g. Entwurf eines BMF-


Schreibens. Sie berücksichtigt Ihre Stellungnahmen sowie die Anmerkungen der obersten 


Finanzbehörden der Länder 


 


Abgeltungsteuer 


 


Randziffer 26: 


In Randziffer 26 wurde im ersten Absatz der Klammerzusatz ergänzt um den Hinweis auf 


Randziffer 34, der sich mit der Berücksichtigung von antragsgebunden Verlusten befasst. 


Zusätzlich wurde ein klarstellender Hinweis auf die Verlustverrechnungsbeschränkung 


aufgenommen. 


 


Randziffer 32 und 34 und Muster I: 







 


 


Seite 3 Auf die „Davon-Ausweise“: 


Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des 


§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ……………. 


Zeile 8 Anlage KAP 


 


[Ab 1. Januar 2021: 


Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus 


Termingeschäften im Sinne des 


§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG      …………… 


Zeile 9 Anlage KAP] 


 


kann u.E. nicht verzichtet werden. Aufgrund des BFH-Urteils vom 29. August 2017, VIII R 


23/15, BStBl II 2019 S. 54 ist die Verlustverrechnung auf Bankebene nur noch zeitlich 


vorrangig möglich. Der Steuerpflichtige hat die Möglichkeit eine andere Verlustverrechnung 


im Rahmen der Veranlagung zu wählen. Im Zusammenspiel mit dem nachrichtlichen „100 % 


Ausweis“ und dem „davon-Ausweis“, der angibt wieviel Gewinne nach unterjähriger 


Verrechnung noch verbleiben, kann der Betrag errechnet werden, der in Rahmen der 


Veranlagung – auf Antrag des Steuerpflichtigen - anders verrechnet werden könnte. 


 


Randziffer 34 und 34a: 


Randziffer 34 enthält nunmehr allgemeine Ausführungen zur Verlustverrechnung und zu den 


antragsgebundenen Verlusten. 


Randziffer 34a beschäftigt sich dagegen ausschließlich mit den Verlusten nach § 20 Absatz 6 


Satz 5 und 6 EStG. Hier wurde zusätzlich der Hinweis aufgenommen, dass die Verluste 


„ohne Antrag des Steuerpflichtigen“ zu bescheinigen sind.  


Die Formulierung einer zusätzlichen Verlustverrechnungsbeschränkung („mit Ausnahme von 


Aktienveräußerungsgewinnen, Termingeschäftsgewinnen und Einkünften aus 


Stillhaltergeschäften“) wurde zudem entfernt. 


 


Die Antwort zur Frage, ob Verluste aus dem wertlosten Verfall von Aktien dem 


Verrechnungskreis in § 20 Absatz 6 Satz 4 oder Satz 6 EStG zugeordnet werden, bleibt dem 


BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ vorbehalten. 


 


In die beispielhafte Aufzählung der Sachverhalte zu den Verlusten aus Termingeschäften 


wurden auch Glattstellungsgeschäften aufgenommen. Klargestellt wurde zudem, dass 


Verluste aus Stillhaltergeschäften im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG (z.B. durch 


entsprechende Glattstellungsgeschäfte) nicht erfasst werden.  


 


Randziffer 35a: 







 


 


Seite 4 Im nachrichtlichen Teil des Steuerbescheinigungsmusters I wurde eine entsprechende 


Eintragungsmöglichkeit für „Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder 


entgehende Einnahmen gewährt worden sind, Zeile 35 oder der Anlage KAP“ geschafften. 


Dem Sachverhalt liegt die Kündigung eines zuteilungsreifen, nicht in Anspruch genommen 


Bausparvertrages zugrunde, für den eine Entschädigung für entgangene Zinsen gezahlt wurde. 


 


Randziffer 78: 


An der bisherigen Anwendungsregelung ändert sich nichts. Der Entwurf des BMF-Schreiben 


„Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ wird eine gleichlautende Anwendungsregelung vorsehen. 


Rz. 79 entspricht Ihrem Petitum für eine Nichtbeanstandungsregelung bis 1. Januar 2022. 


 


Muster I: 


Ihrem Hinweis auf eine Zusammenfassung der Gewinne aus Termingeschäften und der 


Einkünfte aus Stillhaltergeschäften im „davon-Ausweis“ zu Zeile 7 wurde entsprochen. 


Dieser ist durch den Wegfall der zusätzlichen Verlustverrechnungsbeschränkung in § 20 


Absatz 6 Satz 6 EStG nicht mehr erforderlich.  


 


Hinsichtlich des „davon-Ausweises“ verweise ich auf die Ausführungen zu den Randziffern 


32 und 34. 


 


Muster II: 


Dem Hinweis des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft, das Muster II der 


Steuerbescheinigung mit einem Ankreuzfeld und den dem Text „Verlustbescheinigung“ zu 


versehen, kann nicht entsprochen werden, da eine Verlustbescheinigung nach § 43a Absatz 3 


EStG nur von auszahlenden Stellen auszustellen ist.  


 


Dass es zu Falscheintragungen in der Anlage KAP oder anderen Anlagen kommt, wenn 


gleichzeitig Eintragungen zu Leistungen nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 und Satz 2 


EStG vorliegen, ist mir bisher weder von Bürgern noch von Verwaltungsseite vorgetragen 


worden. Die Leistungen nach Satz 2 EStG werden tariflich besteuert und die dazugehörigen 


Steuern werden in extra dafür vorgesehen Zeilen ausgewiesen. Lediglich hier ist eine 


eindeutige Zuordnung zur Anlage KAP möglich. In allen anderen Fällen ist nicht klar, ob die 


ausgewiesenen Kapitalerträge dem privaten oder betrieblichen Bereich zuzuordnen sind. Den 


Satz 1 EStG Lebensversicherungserträgen die entsprechenden Steuerbeträge zuzuordnen 


würde das System unnötig verkomplizieren. Danach müsste man sich die Frage stellen, 


warum nicht zu jedem Ertrag die Steuern gesondert ausgewiesen werden. Ein 


Zusammentreffen von Satz 1 und Satz 2 EStG Leistungen wird wohl auch nur in Einzelfällen 


auftreten. Eine Änderung halte ich für nicht erforderlich. 


 


Muster III: 


Muster III wurde in der Überschrift um die vorgeschlagenen Fälle ergänzt. 
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Muster Allgemein: 


Sie hatten die Frage gestellt, ob es im Hinblick auf etwaige Storno und Neuabrechnungen von 


Wertpapiererträgen der Jahre 2018 und 2019, nicht beanstandet wird, dass die Änderungen 


auch bereits auf den Steuerbescheinigungen für 2018 und 2019 verwendet werden dürfen.  


 


Die Steuerbescheinigungen für Alt-Jahre können nach den neuen Mustern erfolgen, wenn 


dadurch keine unbedingt erforderliche Informationen für diese Jahre verloren geht.  


 


Investmentsteuer 


 


Randziffer 30: 


Zu dem Davon-Ausweis „Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im 


Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP“ 


haben Sie die Fragen aufgeworfen, ob dieser auf die Höhe der ausgewiesenen Kapitalerträge 


begrenzt ist und ob auch ein negativer Wert ausgewiesen werden darf. Diese beantworte ich 


wie folgt: 


 Der Davon-Ausweis ist nicht auf die Höhe der Kapitalerträge begrenzt.  


 


 Wird eine Korrektur nach § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG vorgenommen, kann es zu 


einem negativen Betrag im Davon-Ausweis kommen. In diesen Fällen ist auf Ebene 


des depotführenden Kreditinstituts zunächst eine Verrechnung mit anderen Gewinnen 


aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile vorzunehmen. Nur ein 


verbleibender negativer Saldo ist in den Davon-Ausweis einzutragen. Im Rahmen der 


Veranlagung erfolgt für diesen Ausweis wenn vorhanden eine Verrechnung mit in 


anderen Steuerbescheinigungen ausgewiesenen Gewinnen aus der Veräußerung von 


bestandsgeschützten Alt-Anteilen. Soweit die negativ ausgewiesenen  


 


Beispiel: 


Im Jahr 2020 werden in einer Steuerbescheinigung Kapitalerträge in Höhe von 


10.000 € ausgewiesen. Diese stellen in voller Höhe Gewinne aus der Veräußerung von 


bestandsgeschützten Alt-Anteilen an einem Investmentfonds (ohne anwendbaren 


Teilfreistellungssatz) dar und sind im Davon-Ausweis „Gewinne aus der Veräußerung 


bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach 


Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP“ auszuweisen.  


Im Jahr 2021 erfolgt eine Korrektur nach § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG, da die Gewinne 


aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von 3.000 € zu hoch 


angenommen wurden. Der korrekte Gewinn aus der Veräußerung bestandsgeschützter 


Alt-Anteile beträgt lediglich 7.000 €. Darüber hinaus fallen in 2021 sonstige 


Kapitalerträge in Höhe von 20.000 € und Gewinne aus der Veräußerung 


bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von 1.000 € an.  
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Das Kreditinstitut hat Kapitalerträge in Höhe von 18.000 € auszuweisen (-3.000 € 


Korrekturbetrag aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile + 1.000 € 


Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile + 20.000 € sonstige 


Kapitalerträge). Die Korrekturbeträge nach § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG in Höhe von -


3.000 € sind mit den Gewinnen aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile 


in Höhe von 1.000 € zu verrechnen, so dass im Davon-Ausweis -2.000 € einzutragen 


sind.  


Im Rahmen der Veranlagung reicht der Steuerpflichtige zusätzlich zu dieser 


Steuerbescheinigung eine Steuerbescheinigung eines anderen Kreditinstituts ein, aus 


welcher sich 500 € Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile 


ergeben. Im Rahmen der Veranlagung sind diese Beträge zu saldieren, so dass ein 


Verlust aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen in Höhe von 1.500 € verbleibt. Dieser 


verbleibende Verlust aus bestandsgeschützten Alt-Anteile ist unbeachtlich; 


insbesondere ist der Verlust nicht bei der Feststellung des verbleibenden Freibetrags 


nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG zu berücksichtigen. Zum einen ist ein 


Wiederaufleben des Freibetrags gesetzlich nicht mehr vorgesehen. Zum anderen käme 


es bei einem Wiederaufleben des Freibetrags zu einer Doppelbegünstigung, denn die 


negativen Korrekturbeträge nach § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG haben bereits auf Ebene 


des Kreditinstituts zu einer Verrechnung mit positiven Kapitalerträgen des Jahres 


2021 geführt. 


 


Randziffer 30 und Muster I bis III: 


In Muster I-III wurde im Ankreuzfeld „Bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 


Absatz 6 InvStG 2018 wurden veräußert:“ ein Hinweis zum Ausweis von Verlusten aus der 


Veräußerung von (bestandsgeschützten) Alt-Anteilen im Sinne des § 56 Absatz 6 Satz 1 


Nummer 2 InvStG aufgenommen, wenn Indizien für Investmentfonds im Sinne des § 21 


Absatz 2a InvStG 2004 i. V. m. § 56 Absatz 6 Satz 4 InvStG vorliegen. In diesen Fällen ist 


der Ausweis von Verlusten notwendig, um einen Hinweis auf einen möglichen 


Anwendungsfall des § 56 Absatz 6 Satz 4 InvStG in der Veranlagung sicherzustellen. 


 


Für eine Stellungnahme Ihrerseits bis zum 6. Juli 2020 per E-Mail an IVC1@bmf.bund.de zu den 


angesprochenen Themen wäre ich dankbar. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Im Auftrag 


Hensel 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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BETREFF Kapitalertragsteuer; 


 Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 und 3 
EStG;Ergänzung des BMF-Schreibens vom 15. Dezember 2017 (BStBl 2018 I S. 13) 


   GZ IV C 1 - S 2401/19/10003 :001 
DOK 2020/0452572 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 


15. Dezember 2017 (BStBl 2018 I S. 13) wie folgt geändert: 


 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


 


„VI. Fundstellennachweis und Anwendungsregelung     71 – 79“ 


 


Randziffer 26 wird wie folgt gefasst: 


 


„7. Muster I im Einzelnen: 


 


Das Kreditinstitut hat die Höhe der Kapitalerträge nach Verlustverrechnung und vor 


Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags (nur positiver Saldo) anzugeben. Der Ausweis 


setzt voraus, dass die betreffenden Erträge vor Berücksichtigung eines evtl. Sparer-


Pauschbetrages / einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung und der Anrechnung der aus-


ländischen Quellensteuer grundsätzlich kapitalertragsteuerpflichtig waren. Bei unbaren 


Kapitalerträgen im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 7 EStG kommt ein Ausweis nicht in 


Betracht, wenn dem Kreditinstitut keine Beträge zur Abführung der Kapitalertragsteuer zur 


Verfügung gestellt werden. 


26 
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Bei negativer Saldogröße erfolgt der Ausweis in den entsprechenden Zeilen für allgemeine 


Verluste oder Aktienveräußerungsverluste, sofern ein Antrag auf für Verlustbescheinigung 


gestellt wird, vgl. Rz. 34. In den Fällen des § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG sind die 


Verluste zwingend – also ohne einen Antrag des Steuerpflichtigen - in den dafür 


vorgesehenen Zeilen der Steuerbescheinigung auszuweisen, vgl. Rz. 34a.  


Grundsätzlich sind alle Arten von Kapitalerträgen - außer z. B. Kapitalerträge aus einem 


anderen Staat, die auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens mit diesem Staat in 


Deutschland steuerfrei sind - in einer Gesamtsumme enthalten. Es wird nicht nach der Quelle 


der Kapitalerträge unterschieden. Die Kapitalerträge sind in Zeile 7 der Anlage KAP 


einzutragen. Bis zum 31. Dezember 2017 zuzurechnende ausschüttungsgleiche Erträge aus 


ausländischen thesaurierenden Investmentfonds sind hierin nicht enthalten, da sie nicht dem 


Kapitalertragsteuerabzug unterliegen. 


 


Ausschüttungen eines Investmentfonds, die nach § 17 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2018 als 


steuerfreie Kapitalrückzahlung gelten, sind nicht in der Höhe der Kapitalerträge auszuweisen. 


Erfolgt nach § 44b Absatz 1 EStG eine Erstattung der auf steuerfreie Kapitalrückzahlungen 


entfallenden Kapitalertragsteuer erst nach Ausstellung der Steuerbescheinigung, so ist die 


Steuerbescheinigung zu korrigieren. Für den Fall, dass die ausgewiesene anrechenbare 


Kapitalertragsteuer beim Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 


angerechnet oder erstattet wurde (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 EStG), hat der Steuerpflichtige 


dies dem zuständigen Finanzamt unter Beifügung der berichtigten Steuerbescheinigung 


anzuzeigen (§ 153 AO).“ 


 


Randziffer 29 wird wie folgt gefasst: 


 


29 Ab dem 1. Januar 2018 sind Investmenterträge im Sinne des § 16 InvStG 2018 (Ausschüt-


tungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen) aus in- 


und ausländischen Investmentfonds grundsätzlich in den zu bescheinigenden Kapitalerträgen 


(Zeile 7 Anlage KAP) enthalten. Vorabpauschalen sind auch dann auszuweisen, wenn 


aufgrund einer Verrechnung mit dem Sparer-Pauschbetrag, der Anwendung einer 


Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder der Anrechnung einer ausländischen Quellensteuer 


kein Steuerabzug vorzunehmen war (vgl. Rz. 26). Unterliegen die Investmenterträge einer 


Teilfreistellung nach § 20 InvStG 2018 für Aktienfonds (§ 20 Absatz 1 InvStG 2018), für 


Mischfonds (§ 20 Absatz 2 InvStG 2018) oder für Immobilienfonds (§ 20 Absatz 3 InvStG 


2018), so beschränkt sich der Steuerabzug nach § 43a Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG auf 


die steuerpflichtigen Teile der Kapitalerträge (vgl. Ausführungen zu Rz. 59). Nur diese Teile 


sind in der Steuerbescheinigung in der Zeile „Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP“ 


auszuweisen. 


 







 


 


Seite 3 Werden Alt-Anteile im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG 2018 tatsächlich veräußert, ist 


auf den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 nach § 56 Absatz 3 


Satz 3 und 4 InvStG 2018 und auf die Beträge nach § 56 Absatz 3 Satz 6 InvStG 2018 ein 


Steuerabzug vorzunehmen. Sofern der Steuerabzug auf die Ersatzbemessungsgrundlage 


nach § 56 Absatz 3 Satz 4 InvStG 2018 und der Steuerabzug auf die akkumulierten 


ausschüttungsgleichen Erträge nebeneinander anwendbar sind, wird nicht beanstandet, 


wenn nur ein Steuerabzug auf die höhere der beiden Bemessungsgrundlagen 


vorgenommen wird (vgl. auch Rz. 56.78 des BMF-Schreibens vom 21. Mai 2019, BStBl I 


S. 527 zu Anwendungsfragen zum InvStG 2018). 


 


Zu den Alt-Anteilen in diesem Sinne rechnen auch Anteile an Personengesellschaften, die als 


Investmentfonds im Sinne des § 1 Absatz 1b Satz 2 InvStG 2004 unter den Anwen-


dungsbereich des InvStG 2004 fielen, jedoch nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG 


2018 ab dem 1. Januar 2018 keine Investmentfonds mehr darstellen (Personen-Investment-


vermögen). Die Ausschüttungen und die Gewinne aus Veräußerung von Anteilen an 


Personen-Investmentvermögen unterliegen ab dem 1. Januar 2018 keinem Steuerabzug. Bei 


einer Veräußerung eines Anteils an einem Personen-Investmentvermögen ist jedoch ein 


Steuerabzug nach § 56 Absatz 3 Satz 3 InvStG 2018 auf den Gewinn aus der fiktiven 


Veräußerung zum 31. Dezember 2017 sowie ein Steuerabzug nach § 56 Absatz 3 Satz 6 


InvStG 2018 auf die Beträge nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 InvStG 2004 vorzunehmen. 


Die Stelle, die Anteile an einem Personen-Investmentvermögen verwahrt oder verwaltet, hat 


das Vorhandensein derartiger Anteile und die Höhe von Ausschüttungen sowie von 


Veräußerungserlösen (nicht die Veräußerungsgewinne) im nachrichtlichen Teil der 


Steuerbescheinigung auszuweisen. Anteile an Personen-Investmentvermögen sind nicht als 


bestandsgeschützte Alt-Anteile auszuweisen. Soweit die Stelle, die die Anteile verwahrt oder 


verwaltet, nicht erkennt, ob es sich um ein Personen-Investmentvermögen handelt, hat sie für 


Zwecke des Steuerabzugs und der Steuerbescheinigung die für Investmentfonds geltenden 


Regelungen anzuwenden. 


 


Zu Besonderheiten bei im Privatvermögen gehaltenen bestandsgeschützten Alt-Anteilen 


im Sinne des § 56 Absatz 6 Satz 1 InvStG 2018 vgl. Rz. 30.“ 


 


Randziffer 30 wird wie folgt gefasst: 


 


„30 Ab dem 1. Januar 2018 realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen, 


die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden und seit der Anschaffung nicht im Betriebs-


vermögen gehalten wurden (bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Absatz 6 


Satz 1 InvStG 2018 mit Ausnahme der Anteile im Sinne des § 56 Absatz 6 Satz 4 InvStG 


2018), unterliegen mit den ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung 







 


 


Seite 4 realisierten Wertveränderungen nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 EStG dem Kapital-


ertragsteuerabzug. Wenn es dem depotführenden Kreditinstitut nicht möglich ist, die Anteile 


im Sinne des § 56 Absatz 6 Satz 4 InvStG 2018 zu erkennen, wird es die Finanzverwaltung 


nicht beanstanden, dass auch diese Anteile als bestandsgeschützte Alt-Anteile ausgewiesen 


werden. Gesondert auszuweisen sind Zweifelsfälle, bei denen die Anteile zwischen dem 


10. November 2007 und dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden und die 


Anschaffungskosten einer Einzeltransaktion mindestens 100.000 Euro betragen. Gewinne und 


Verluste aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen sind nach § 43a Absatz 3 


Satz 2 EStG mit anderen negativen oder positiven Kapitalerträgen verrechenbar. Die hiernach 


dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegenden Gewinne sind in der Steuerbescheinigung in der 


Zeile „Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP“ auszuweisen.  


 


Die Gewinne aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen im Sinne des § 56 


Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 sind steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 


2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den 


persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Den persönlichen Freibetrag kann 


der Steuerpflichtige ausschließlich im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend 


machen. Hierfür sowie für Zwecke der gesonderten Feststellung nach § 56 Absatz 6 Satz 2 ff. 


InvStG 2018 ist die Summe der Gewinne im Davon-Ausweis „Gewinne aus der 


Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 


(nach Teilfreistellung) Zeile 8a Anlage KAP“ auszuweisen. ist im nachrichtlichen Teil der 


Steuerbescheinigung jeweils die Summe der Gewinne aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen 


und die Summe der Verluste aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen gesondert auszuweisen. 


Für den nachrichtlichendiesen Ausweis ist grundsätzlich keine Saldierung zwischen 


Gewinnen und Verlusten aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen vorzunehmen. Dies gilt auch 


in den Fällen einer ehegatten- oder lebenspartnerübergreifenden Verlustverrechnung. Eine 


Saldierung von Gewinnen und Verlusten aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen ist nur 


insoweit vorzunehmen, wie Korrekturbeträge nach § 43a Absatz 3 Satz 7 EStG vorliegen. 


Der Davon-Ausweis „Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im 


Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP“ ist 


der Höhe nach nicht auf die Höhe der Kapitalerträge (Zeile 7 Anlage KAP) beschränkt. 


Ein Negativausweis auf diese Position ist nur im Falle einer Korrektur nach § 43a Absatz 3 


Satz 7 EStG. 


Maßgebend für den Ausweis der Summe der Gewinne oder der Verluste aus bestandsge-


schützten Alt-Anteilen sind nur die ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen Wertveränderungen. 


Gewinne oder Verluste, die auf Wertveränderungen der bestandsgeschützten Alt-Anteile bis 


zum 31. Dezember 2017 beruhen, sind beim Steuerpflichtigen steuerfrei (§ 56 Absatz 6 Satz 1 


Nummer 1 InvStG 2018). 


 


Beispiel 1 (vereinfacht ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer): 







 


 


Seite 5 Gewinn aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen 


(realisierter Wertzuwachs ab 2018)     + 11.000 € 


Verlust aus sonstigen Kapitalerträgen 


(Ursprünglich aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen) 


(realisierter Wertverlust aus  


bestandsgeschützten Alt-Anteilen ab 2018)                                     -  9.000 € 


Sonstige Kapitalerträge                                                 +  6.000 € 


Summe der Kapitalerträge                                           +  8.000 € 


Kapitalertragsteuer (KapSt)                                               2.000 € 


 


In der Steuerbescheinigung ist im nachrichtlichen TeilDavon-Ausweis ein Gewinn 


aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von 11.000 € und ein  


Verlust aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von  


9.000 € auszuweisen.  


 


Beispiel 2 (vereinfacht ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer): 


Gewinn aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen 


(realisierter Wertzuwachs ab 2018)     + 11.000 € 


Verlust aus sonstigen Kapitalerträgen  


(Ursprünglich aus bestandsgeschützten Alt-Anteilen) 


(realisierter Wertverlust aus  


bestandsgeschützten Alt-Anteilen ab 2018)                                      - 15.000 € 


Sonstige Kapitalerträge                                                 +   3.000 € 


Summe der Kapitalerträge (Verlust)                     -    1.000 € 


 


In der Verlustbescheinigung ist im nachrichtlichen TeilDavon-Ausweis ein Gewinn 


aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von 11.000 € und ein 


Verlust aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile in Höhe von  


15.000 € auszuweisen.“  


 


Randziffer 32a wird neu eingefügt: 


 


„32a Ab dem 1. Januar 2021 sind der Gewinn aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 2 


Satz 1 Nummer 3 EStG und die Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Absatz 


1 Nummer 11 EStG gesondert auszuweisen. Die Beträge können nicht höher sein als die 


Höhe der Kapitalerträge. Eine unterjährige Verrechnung von Gewinnen aus 


Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG und Einkünften aus 


Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG mit sonstigen Verlusten ist 


zwar zulässig. Im nachrichtlichen Teil der Steuerbescheinigung sind jedoch zusätzlich der 


Gewinn aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG und die 







 


 


Seite 6 Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG vor 


Verrechnung mit sonstigen Verlusten auszuweisen. Zur Verrechnung von Verlusten aus 


Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG, vgl. Ausführungen 


zu Randziffer 34a.“ 


 


Randziffer 33 wird wie folgt gefasst: 


 


„33 Der in der Zeile Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Absatz 2 Satz 7, 10, 13 


und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Absatz 3 Satz 4 InvStG 2018 


anzusetzende Betrag ist als Bruttobetrag, das heißt vor Berücksichtigung von Verlusten und 


eines Freistellungsauftrags, anzugeben. Der Betrag wird unabhängig von einem 


Kapitalertragsteuerabzug ausgewiesen. 


 


Als Ersatzbemessungsgrundlage nach § 43a Absatz 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG sind 30 % 


der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wirtschaftsgüter zu Grunde zu legen. 


Werden Kapitalanlagen auf fremde Depots übertragen, ohne dass der Depotinhaber eine 


Erklärung über die Unentgeltlichkeit abgibt, hat das Kreditinstitut von einer steuerpflichtigen 


Veräußerung auszugehen. Als Einnahme aus der Veräußerung gilt der Börsenpreis zum 


Zeitpunkt der Übertragung zuzüglich Stückzinsen. Falls ein Börsenpreis nicht vorliegt, sind 


30 % der Anschaffungskosten als Ersatzbemessungsgrundlage heranzuziehen. Durch Erklä-


rung gegenüber dem Finanzamt kann der Steuerpflichtige im Rahmen der Veranlagung die 


Sachverhalte mit Ansatz der Ersatzbemessungsgrundlage aufklären und eine zutreffende 


Besteuerung herbeiführen, vgl. Rz. 182 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 


85) unter Berücksichtigung der Änderungen durch die BMF-Schreiben vom 20. April 2016 


(BStBl I S. 475), vom 16. Juni 2016 (BStBl I S. 527) und vom 3. Mai 2017 (BStBl I S. 739), 


zuletzt geändert durch das BMF-Schreiben vom 16. September 2019 (BStBl I S. 889). Ist 


die angesetzte Ersatzbemessungsgrundlage geringer als der tatsächlich erzielte Ertrag, hat der 


Steuerpflichtige die Ersatzbemessungsgrundlage gegenüber seinem Finanzamt zu korrigieren, 


vgl. Rz. 183 des vorgenannten BMF-Schreibens. 


 


Bei der tatsächlichen Veräußerung von vor dem 1. Januar 2018 angeschafften Investment-


anteilen (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG 2018) gilt der Gewinn aus der 


fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen, § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG 


2018 (enthalten, soweit steuerpflichtig, im Ausweis der Höhe der Kapitalerträge zu Zeile 7 


der Anlage KAP). Darüber hinaus ist der auf den Zeitraum ab dem 1. Januar 2018 bis zum 


Veräußerungszeitpunkt entfallende Veräußerungsgewinn zu ermitteln (enthalten im Ausweis 


der Höhe der Kapitalerträge zu Zeile 7 der Anlage KAP). Wenn für die Ermittlung des 


Gewinns aus der fiktiven Veräußerung keine Anschaffungskosten vorliegen, ist nach § 56 


Absatz 3 Satz 4 InvStG 2018 eine Ersatzbemessungsgrundlage in Höhe von 30 % des letzten 


im Kalenderjahr 2017 festgesetzten Rücknahmepreises dem Steuerabzug zu Grunde zu legen. 







 


 


Seite 7 Liegt kein Rücknahmepreis vor, ist der letzte im Kalenderjahr 2017 verfügbare Börsen- oder 


Marktpreis als Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug anzusetzen. Nach dem 


31. Dezember 2017 eintretende Kapitalmaßnahmen haben keine Auswirkungen auf die 


Bestimmung der Ersatzbemessungsgrundlage. 


 


Kann der Entrichtungspflichtige weder den Rücknahmepreis noch den Börsen- oder 


Marktpreis ermitteln, so ist keine Ersatzbemessungsgrundlage für den Gewinn aus der 


fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 anzusetzen. Dies gilt auch für die Fälle, in 


denen zwar Anschaffungskosten vorliegen, aber weder der Rücknahmepreis noch der Börsen- 


oder Marktpreis ermittelbar ist. Es ist keine Anzeige des Entrichtungspflichtigen gegenüber 


dem zuständigen Finanzamt hinsichtlich des fehlenden Ansatzes der 


Ersatzbemessungsgrundlage für den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 


2017 erforderlich. Im nachrichtlichen Teil der Steuerbescheinigung sind auch die Alt-Anteile 


gesondert auszuweisen, bei denen die Ersatzbemessungsgrundlage nicht ermittelt werden 


konnte. Es sind jedoch nach § 43a Absatz 2 Satz 7 EStG 30 % der Einnahmen aus der 


tatsächlichen Veräußerung als Ersatzbemessungsgrundlage für den ab dem 1. Januar 2018 


entstandenen Gewinn anzusetzen.  


 


Der Ansatz der Ersatzbemessungsgrundlage hinsichtlich des Gewinns aus der fiktiven 


Veräußerung ist im nachrichtlichen Teil der Steuerbescheinigung kenntlich zu machen, § 56 


Absatz 3 Satz 5 Halbsatz 2 InvStG 2018. Hierbei sind die aktuellen Gattungsdaten im 


Zeitpunkt der Erhebung des Kapitalertragsteuerabzugs anzugeben. 


 


Die Kapitalertragsteuer auf die Ersatzbemessungsgrundlage entfaltet keine Abgeltungs-


wirkung. Der Steuerpflichtige ist zur Erklärung des Veräußerungsgewinns in der Steuer-


erklärung verpflichtet, § 56 Absatz 3 Satz 5 Halbsatz 1 InvStG 2018.  


 


Für die Zwecke des Steuerabzugs ist auch bei einem Ansatz der Ersatzbemessungsgrundlage 


im Sinne des § 43a Absatz 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG die Teilfreistellung nach § 20 


InvStG 2018 zu berücksichtigen. In der Steuerbescheinigung ist bei der Höhe der 


Kapitalerträge der nach der Teilfreistellung verbleibende steuerpflichtige Betrag anzusetzen; 


im nachrichtlichen Teil ist hingegen der volle Betrag der Ersatzbemessungsgrundlage ohne 


Berücksichtigung der Teilfreistellung auszuweisen. 


 


Beispiel 3: 


Privatanleger A erwirbt am 1. Oktober 2010 einen Investmentanteil an einem 


Immobilienfonds zu einem Preis von 100 €, der die ab 2018 geltenden Voraus-


setzungen für eine Immobilienteilfreistellung in Höhe von 60 % nach § 20 Absatz 3 


Satz 1 Nummer 1 InvStG 2018 erfüllt. Es ist kein letzter im Kalenderjahr 2017 


festgesetzter Rücknahmepreis im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 2 InvStG 2018 und 







 


 


Seite 8 kein Börsen- oder Marktpreis im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 3 InvStG 2018 


ermittelbar. Am 15. Januar 2018 veräußert A den Investmentanteil zu einem Preis von 


200 €. 


 


Für den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 ist aufgrund 


des nicht ermittelbaren Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreises keine 


Ersatzbemessungsgrundlage anzusetzen. Als Ersatzbemessungsgrundlage für den ab 


dem 1. Januar 2018 entstandenen Gewinn sind 30 % des Veräußerungspreises von 


200 € = 60 € im nachrichtlichen Teil der Steuerbescheinigung anzugebensetzen. 


Dem Steuerabzug unterliegt aber nur die um die Teilfreistellung gekürzte 


Ersatzbemessungsgrundlage: 60 € - 60 % = 60 € - 36 € = 24 €.  


Bei der Höhe der Kapitalerträge sind in der Steuerbescheinigung damit 24 € 


anzusetzengeben. Außerdem sind die 24 € in der Zeile „Ersatzbemessungsgrundlage 


im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im 


Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018“ einzutragen und der Investmentanteil im 


nachrichtlichen Teil der Steuerbescheinigung als Alt-Anteil im Sinne des § 56 Abs. 


2 Satz 1 InvStG 2018, der kein bestandsgeschützter Alt-Anteil im Sinne des § 56 


Abs. 6 InvStG 2018 ist, unter Angabe der Ersatzbemessungsgrundlage als „nicht 


ermittelbar“ auszuweisen.“ 


 


Randziffer 34 wird wie folgt gefasst: 


 


„34 Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nach § 20 Absatz 6 Satz 1 EStG nicht mit Einkünften 


aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Für Zwecke der Verlustverrechnung ist 


zwischen Verlusten aus der Veräußerung von Aktien, Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 


Satz 5 EStG, Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG (vgl. Ausführungen in 


Rz. 34a) und sonstigen Verlusten zu unterscheiden. 


 


Die Höhe der nicht ausgeglichenen Verluste aus der Veräußerung von Aktien und die 


Höhe der nicht ausgeglichenen sonstigen Verluste hat das Kreditinstitut auf Antrag des 


Steuerpflichtigen zu bescheinigen, um diesem im Rahmen der Veranlagung bei dessen 


Finanzamt eine Verrechnung mit anderen Kapitalerträgen (beispielsweise solchen, die bei 


einem anderen Kreditinstitut erzielt wurden) zu ermöglichen. 


 


Die sonstigen Verluste können mit allen Arten von Kapitalerträgen, Verluste aus 


Aktienveräußerungen können nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen verrechnet 


werden. Beide Verlustverrechnungskreise sind im Gegensatz zu den 


Verlustverrechnungskreisen des § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG betragsmäßig nicht 


beschränkt.“ 


 







 


 


Seite 9 Nach Randziffer 34 werden folgende Randziffern 34a und 34 b neu eingefügt: 


 


„34a  Nach § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG können Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG, insbesondere aus dem Verfall von Optionen und 


Glattstellungsgeschäften, nur mit Gewinnen aus Termingeschäften im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG und mit Einkünften aus Stillhalterprämien im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist 


beschränkt auf 10.000 Euro. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre 


vorgetragen und je Folgejahr in Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen aus 


Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden, wenn 


nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn oder 


verrechenbare Einkünfte verbleiben. Ein Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG 


findet nur im Rahmen der Veranlagung statt. Die Verluste können nicht mit anderen 


Kapitalerträgen verrechnet werden. Das Kreditinstitut hat die angefallenen Verluste aus 


Termingeschäften auch ohne Antrag des Steuerpflichtigen zu bescheinigen, um dem 


Steuerpflichtigen im Rahmen der Veranlagung bei dessen Finanzamt diese Verrechnung 


(beispielsweise mit Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften aus 


Stillhalterprämien, die bei einem anderen Kreditinstitut erzielt wurden) zu ermöglichen.  


Verluste aus Stillhaltergeschäften im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG (z.B. durch 


entsprechende Glattstellungsgeschäfte) werden von § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG nicht erfasst. 


 


Nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG können Verluste aus der ganzen oder teilweisen 


Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wertloser 


Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der Übertragung wertloser 


Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem 


sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG nur mit 


Einkünften aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 10.000 Euro ausgeglichen werden. 


Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen und je Folgejahr in Höhe 


von 10.000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Ein 


Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG findet nur im Rahmen der Veranlagung 


statt. Das Kreditinstitut hat die angefallenen Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 


EStG auch ohne Antrag des Steuerpflichtigen zu bescheinigen, um dem Steuerpflichtigen 


im Rahmen der Veranlagung bei dessen Finanzamt diese Verrechnung (beispielsweise mit 


Einkünften aus Kapitalvermögen, die bei einem anderen Kreditinstitut erzielt wurden) – mit 


Ausnahme von Aktienveräußerungsgewinnen, Termingeschäftsgewinnen und Einkünften 


aus Stillhaltergeschäften - zu ermöglichen. 


 


34b   Ein negativer Unterschiedsbetrag bei Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Absatz 1 


Nummer 6 EStG ist - nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 EStG – in der Zeile „Höhe des nicht ausgeglichenen 







 


 


Seite 10 Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien Zeile 10 Anlage KAP“ in voller 


Höhe auszuweisen, vgl. auch Rzn. 31 und 35.  


Zu Muster II vgl. Rz. 50.“ 


 


„VI. Fundstellennachweis und Anwendungsregelung  


 


Für Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen, ersetzt dieses Schreiben die 


BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2014 (BStBl I S. 1586), vom 5. September 2016 (BStBl I 


S. 1001) und vom 11. November 2016 (BStBl I S. 1238). Rz. 69 gilt in allen offenen Fällen. 


Wurden bereits Steuerbescheinigungen für das ein Kalenderjahr 2017 nach den bisherigen 


Mustern ausgestellt und ändern sich danach durch dieses Schreiben Ausweispflichten in 


den Mustern, behalten die bereits ausgestellten Steuerbescheinigungen se ihre Gültigkeit.“  


 


Randziffer 73 wird wie folgt gefasst: 


 


Bei den Auswirkungen des Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung vom 19. Juli 


2016 (BGBl. I S. 1730, BStBl I S. 731) auf die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für 


Erträge aus (Spezial-)Investmentanteilen sind die im laufenden Text und in den Mustern I bis 


III dargestellten zeitlichen Anwendungshinweise zu beachten. 


Die Änderungen der Muster II und III aufgrund der Auswirkungen des InvStG in der 


Fassung des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) sind anzuwenden auf 


Erträge aus (Spezial-)Investmentanteilen, die nach dem 31. Dezember 2019 zugeflossen 


sind. Bereits nach bisherigem Muster ausgestellte Steuerbescheinigungen behalten ihre 


Gültigkeit.  


Die Finanzverwaltung wird es nicht beanstanden, wenn die Änderungen im Muster III im 


Hinblick auf die Angaben im Falle einer durch den Spezial-Investmentfonds ausgeübten 


Transparenzoption nach § 30 Absatz. 1 Satz 1 InvStG 2018 für die Erstellung von 


Einzelsteuerbescheinigungen erst ab dem 1. Januar 2021 angewendet werden.“ 


 


Randziffer 76 wird wie folgt gefasst: 


 


Bei dem nachrichtlichen Ausweis in Muster II – III 


 


– „Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine 


bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden 


veräußert und ein Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018 erzielt  


(ohne Fälle der Ersatzbemessungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018):“  


 


sowie bei dem nachrichtlichen Ausweis in Muster I – III 


 


71 


“73 


“76 







 


 


Seite 11 – „Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine 


bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden 


veräußert und für die Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach 


§ 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage anwendbar.“ 


 


wird nicht beanstandet, wenn der Ausweis erst für Veräußerungen berücksichtigt wird, die 


nach dem 31. Dezember 2018 vorgenommen werden. Der Ausweis ist auch dann 


vorzunehmen, wenn vom Steuerabzug Abstand genommen wurde (z. B. bei betrieblichen 


Anlegern nach § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EStG oder bei Vorlage einer 


Nichtveranlagungs-Bescheinigung). Der nachrichtliche Ausweis der Veräußerung von Alt-


Anteilen soll die Steuerpflichtigen und die Finanzämter darauf hinweisen, dass ein 


steuerpflichtiger Gewinn oder Verlust aus der fiktiven Veräußerung nach § 56 Absatz 3 Satz 1 


InvStG 2018 angefallen ist, und es ermöglichen, die Richtigkeit des Steuerabzugs zu 


überprüfen. Darüber hinaus soll in den Fällen des Ansatzes der Ersatzbemessungsgrundlage 


deutlich gemacht werden, dass im Rahmen der Einkommensteuererklärung der zutreffende 


Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG 2018 anzugeben und 


im Rahmen der Veranlagung zu überprüfen ist.“ 


 


Wenn ein Kreditinstitut die im Eigentum eines anderen Kreditinstituts stehenden Alt-


Anteile verwahrt (sog. Depot A-Fälle) und aufgrund der Interbankenbefreiung nach § 43 


Absatz 2 Satz 2 EStG kein Steuerabzug vorgenommen wird, wird es die Finanzverwaltung 


nicht beanstandet, dass kein nachrichtlicher Ausweis der Veräußerung von Alt-Anteilen 


vorgenommen wird.“ 


 


Randziffer 78 wird neu eingefügt: 


 


Die Änderungen der Randziffern 34a sowie der entsprechenden Änderung des Musters I 


sind im Falle von Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG, für Verluste 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 entstehen. Dies gilt auch für die 


Anwendung der Randziffer 32a und der entsprechenden Änderung des Musters I. Die 


Änderungen der Randziffer 34a sowie die entsprechende Änderung des Musters I sind im 


Falle von Verlusten im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG, für Verluste anzuwenden, die 


nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind, es sei denn, den Kreditinstituten ist aus 


automationstechnischen Gründen die Anwendung nicht möglich. In diesem Fall wird es 


nicht beanstandet, wenn die Änderungen erst auf Verluste angewendet werden, die nach 


dem 31. Dezember 2020 entstehen.“ 


 


Randziffer 79 wird neu eingefügt: 


 


„78 







 


 


Seite 12 Für den Abzug der Kapitalertragsteuer wird es nicht beanstandet, wenn die Vorgaben zur 


Umsetzung des § 20 Absatz 6 Satz 5 und Satz 6 EStG erst zum 1. Januar 2022 angewendet 


werden, sofern die Verluste aus dem wertlosen Verfall eines Knock-Out-Zertifikates, aus 


dem wertlosen Verfall von Optionsscheinen und aus dem wertlosen Verfall von 


Optionsgeschäften nicht im allgemeinen Verlusttopf berücksichtigt werden. Sofern möglich 


sollen die Verluste aus dem wertlosen Verfall von Knock-Out-Zertifikaten und 


Optionsscheinen als Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG sowie die Verluste 


aus dem Verfall aus Optionen als Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG in der 


Steuerbescheinigung ausgewiesen werden. Im Übrigen sind die Verluste im Rahmen der 


Einkommensteuerveranlagung durch Vorlage von Abrechnungen der Depotbank 


nachzuweisen.“ 


  


„79 







 


 


Seite 13 Muster I wird wie folgt gefasst: 
„Muster I 


………………………….. 


………………………….. 


………………………….. 


(Bezeichnung der auszahlenden Stelle / des Schuldners der Kapitalerträge) 


 


 


 


Adressfeld 


…………………… 


…………………… 


…………………… 


 


 


 


 


Steuerbescheinigung 


 


 


 Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots 


   Verlustbescheinigung im Sinne des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatkonten und / 


oder -depots 


 


Für 


………………………………………………………………………………………………… 


(Name und Anschrift der Gläubigerin / des Gläubigers / der Gläubiger der Kapitalerträge) 


 


werden für das Kalenderjahr ………… folgende Angaben bescheinigt: 


 


 Steuerbescheinigung für Treuhand- / Nießbrauch- / Anderkonto 


/Wohnungseigentümergemeinschaft / Tafelgeschäfte  


(Nichtzutreffendes streichen) 


 


 Die Steuerbescheinigung wird auf Antrag der / die ……………(Name des ausländischen 


Kreditinstitutes, das in Vertretung des Anteilseigners den Antrag auf Ausstellung einer 


Einzelsteuerbescheinigung gestellt hat und die Gutschrift der Kapitalerträge erhalten hat) 


erteilt. Die Gutschrift der Kapitalerträge wurde an das _____________(Name des 


ausländischen Kreditinstituts) erteilt. 


 







 


 


Seite 14 Dem Kontoinhaber / Der Kontoinhaberin / Den Kontoinhabern werden 


 für das Kalenderjahr ……………/  für den Zahlungstag ………… 


  


folgende Angaben bescheinigt: 


 


Höhe der Kapitalerträge …………… 


Zeile 7 Anlage KAP 


[Ab 1. Januar 2018: nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG] 


(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG) 


 


davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des 


§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ……………. 


Zeile 8 Anlage KAP 


 


[Ab 1. Januar 2021: 


davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus 


Termingeschäften im Sinne des 


§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG      …………… 


Zeile 9 Anlage KAP] 


 


davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG       …………… 


Zeile XX Anlage KAP] 


 


davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG1  


(nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP    …………… 


 


Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG  


[Ab 1. Januar 2018: 


nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018]       ………… 


Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen 


Zeile 11 Anlage KAP 


 


                                                 
1Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, soweit die insgesamt 


erzielten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit 


kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden. 


 







 


 


Seite 15 Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien …… 


Zeile 12 Anlage KAP 


 


Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne 


des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ……………. 


Zeile 13 Anlage KAP 


 


[Ab 1. Januar 2021: 


Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG    …………… 


Zeile 14 Anlage KAP] 


 


[Ab 1. Januar 2020: 


Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG    ..……..…… 


Zeile 15 Anlage KAP] 


 


Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages ……………. 


Zeile 16 oder 17 Anlage KAP 


 


Höhe der Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne 


des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG [Ab 1. Januar 2018: nach Berücksichtigung der 


teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG] 


Zeile 30 Anlage KAP …………… 


 


einbehaltene Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 43 Anlage KAP 


 


Solidaritätszuschlag ……………. 


Zeile 44 Anlage KAP 


 


Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 45 Anlage KAP 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft       …………………………………... 


 


Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 37 Anlage KAP 


 


Solidaritätszuschlag ……………. 


Zeile 38 Anlage KAP 


 


Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer ……………. 







 


 


Seite 16 Zeile 39 Anlage KAP 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft………………………………………………... 


 


Summe der angerechneten ausländischen Steuer 


Zeile 40 Anlage KAP ……………. 


 


Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 


Zeile 41 Anlage KAP ……………. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem Ausweis verpflichtet sind, die hieraus resultierenden Erträge 


in Ihrer Einkommensteuererklärung – Zeile 19 der Anlage KAP - gemäß § 32d Abs. 3 EStG 


anzugeben. 


 


  Leistungen aus dem Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 – 7 KStG) 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


   Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden 


nur nachrichtlich: 


Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden 


Investmentfonds und Mehr- / Mindestbeträge aus intransparenten  


Investmentfonds ……………. 


Zeile 19 Anlage KAP 


 


Hierauf entfallende anrechenbare ausländische Steuer    …………… 


Zeile 41 Anlage KAP 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


   Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Steuerbescheinigung waren nicht alle Erträge der für 


Sie verwahrten ausländischen thesaurierenden Investmentfonds bekannt. Wir weisen Sie 


darauf hin, dass Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung in Zeile 19 der Anlage KAP 


sämtliche Erträge anzugeben haben. 


 


Für folgende Investmentfonds waren Erträge nicht bekannt: 


Fondsbezeichnung ISIN Anzahl der Anteile 


   


   


   


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


Bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen an ausländischen thesaurierenden 


Investmentfonds: 


Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unter- 







 


 


Seite 17 worfenen ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen 


thesaurierenden Investmentfonds (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004) ……………. 


 


(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten 


und in der Anlage KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.) 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


Bei Veräußerung / Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an 


ausländischen Investmentfonds (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018): 


 


Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen 


ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des 


§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG 2018 


                                                                                                                                  …...……. 


(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten 


und in der Anlage KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.) 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


   Für Sie wurden Anteile an einem Investmentfonds verwahrt, der inzwischen nicht mehr 


die steuerrechtlichen Anforderungen an einen Investmentfonds erfüllt und nunmehr als 


Investitionsgesellschaft gilt. Dies hat für Sie die steuerliche Konsequenz, dass die Anteile 


nach § 8 Abs. 8 Satz 1 InvStG 2004 als veräußert gelten und Sie verpflichtet sind, einen 


Veräußerungsgewinn (§ 8 Abs. 5 InvStG 2004) in Ihrer Steuererklärung anzugeben.  


Die darauf festgesetzte Steuer wird allerdings von Ihrem Finanzamt so lange zinslos 


gestundet, bis Sie den Anteil tatsächlich veräußern. Die Stundung erfolgt generell; ein 


Antrag ist nicht erforderlich. 


 


 


Folgende Investmentanteile sind betroffen: 
(Der Stichtag bezeichnet das Ende des Geschäftsjahres des Investmentfonds, zu dem der Investmentanteil als veräußert gilt 


(§ 8 Abs. 8 Satz 1 InvStG 2004)). 


Fonds- 


bezeich-


nung 


ISI


N 


Anzahl der 


Anteile am 


Stichtag 


Veräußerungsgewinn / -verlust 


nach § 8 Abs. 5 InvStG 2004 


Zwischen-


gewinn 


 


Stichtag 


      


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


   Für Sie wurden Anteile an einer Investitionsgesellschaft verwahrt, die in einen 


Investmentfonds umgewandelt wurde. Dies hat für Sie die steuerliche Konsequenz, dass 


die Anteile an der Investitionsgesellschaft nach § 20 Satz 4 InvStG 2004 als veräußert 


gelten und Sie verpflichtet sind, einen Veräußerungsgewinn in Ihrer Steuererklärung 







 


 


Seite 18 anzugeben. Als Veräußerungserlös des Investitionsgesellschaftsanteils und als 


Anschaffungskosten des Investmentanteils ist der Rücknahmepreis (hilfsweise der 


Börsen- oder Marktpreis) am Ende des Geschäftsjahres anzusetzen, in dem die 


Umwandlung steuerlich wirksam erfolgt ist. Die darauf festgesetzte Steuer wird 


allerdings von Ihrem Finanzamt so lange zinslos gestundet, bis Sie den Anteil tatsächlich 


veräußern. Die Stundung erfolgt generell; ein Antrag ist nicht erforderlich. 


 
Folgende Anteile an Investitionsgesellschaften sind betroffen: 
(Der Stichtag bezeichnet das Ende des Geschäftsjahres, zu dem der Bescheid des Finanzamtes über die Feststellung der Umwandlung 


unanfechtbar geworden ist und der Investitionsgesellschaftsanteil als veräußert gilt (§ 20 InvStG 2004)). 


Bezeichnung der 


Investitionsgesellschaft 


ISIN Anzahl 


der 


Anteile 


Veräußerungsgewinn / -verlust Stichtag 


     


 


[Ab 1. Januar 2018] 


   Bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 wurden veräußert: 


nur nachrichtlich: 


Höhe der Gewinne im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 …………….. 


(nach Teilfreistellung) 


Höhe der Verluste im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 …………….. 


(nach Teilfreistellung) 


Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, 


soweit die insgesamt erzielten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 


100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommen-


steuerveranlagung geltend gemacht werden. 


 
In den Davon-Ausweis der Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-


Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 In der nachrichtlichen 


Angabe wurden auch Gewinne oder Verluste aufgenommen, bei denen Indizien 


vorliegen, dass es sich um Anteile an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 


2004 handeln könnte (Anschaffungsdatum zwischen dem 10. November 2007 und dem 


31. Dezember 2008, Anschaffungskosten betragen mindestens 100.000 Euro). Bei 


Anteilen an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind auch die vor 


2018 eingetretenen Wertveränderungen steuerpflichtig und der persönliche Freibetrag 


von 100.000 Euro ist nicht anwendbar (§ 56 Abs. 6 Satz 64 InvStG 2018). Verluste aus 


der Veräußerung von bestandgeschützten Alt-Anteilen sind im Davon-Ausweis der 


Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 


Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 mit Ausnahme der Fälle des § 43a Abs. 3 Satz 7 EStG 


nicht gesondert auszuweisen. Zur Prüfung des § 56 Abs. 6 Satz 4 InvStG 2018 i. V. m. 







 


 


Seite 19 § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind diese Verluste jedoch in der nachfolgenden Tabelle 


ebenfalls einzutragen.  


 


Bei folgenden Anteilen ist im Rahmen der Veranlagung zu klären, ob es sich um Anteile 


an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 handelt: 


 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Gewinn/Verlust2 im Sinne des 


§ 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 


2018 (nach Teilfreistellung) 


    


    


    


 
2 Bei Verlusten wurde ein negatives Zeichen (Minuszeichen) verwendet. 
 


[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und ein 


Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018 erzielt (ohne Fälle der Ersatzbe-


messungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018): 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 


Satz 1 InvStG 2018 


    


    


    


 
[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und für die 


Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 


InvStG 2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage3 anwendbar: 


Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Ersatzbemessungsgrundlage 


    


    


    


 
3 Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle 
relevante Informationen insbesondere zu der Höhe der Anschaffungskosten fehlen. Bei Ansatz einer 
Ersatzbemessungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen Veräußerungsgewinn gegenüber dem 







 


 


Seite 20 Finanzamt durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über die Anschaffung der Investmentanteile) 
nachzuweisen. Wenn die Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den 
Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der 
Spalte „Ersatzbemessungsgrundlage“ die Angabe „nicht ermittelbar“ auszuweisen. 


 
[Ab 1. Januar 2018] 


  Gegenüber dem Steuerpflichtigen wurden nach § 44b Abs. 1 EStG die auf Ausschüttungen 
eines Investmentfonds abgeführte Kapitalertragsteuer und der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag erstattet oder es wurde vom Steuerabzug Abstand genommen. Die 
Erstattung oder die Abstandnahme wurden für folgende Investmentanteile vorgenommen: 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Höhe der nicht steuerbaren 


Ausschüttungen im Sinne des § 17 


Abs. 3 InvStG 2018 pro Anteil 


    


    


    


Handelt es sich um eine berichtigte Steuerbescheinigung und wurde die ausgewiesene 
anrechenbare Kapitalertragsteuer beim Finanzamt im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung angerechnet oder erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG), 
haben Sie dies dem zuständigen Finanzamt unter Beifügung der berichtigten 
Steuerbescheinigung anzuzeigen (§ 153 AO). 


 
[Ab 1. Januar 2018] 


   Es wurden Anteile an Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesellschaft 


verwahrt, die nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 nicht unter den 


Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes fallen (Personen-Investmentver-


mögen). Auf die folgenden Ausschüttungen und Veräußerungserlöse wurde kein 


Steuerabzug vorgenommen. Die Einkünfte aus den Personen-Investmentvermögen sind in 


der Steuererklärung anzugeben. 


 


Folgende Anteile an Personen-Investmentvermögen wurden verwahrt:  


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Ausschüttung/Veräußerungserlös 


    


    


    


 
[Ab 1. Januar 2019] 
nur nachrichtlich: 


Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 


Nr. 1 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten 


im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG …………… 


 







 


 


Seite 21 [Ab 1. Januar 2021] 
nur nachrichtlich: 


Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 


Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften 


im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG  


vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten …………] 


 
Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 
Nr. 11 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten 
im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG       …………]“ 
 
Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt 
wurden 
Zeile 35 oder 36 der Anlage KAP       …………… 
  







 


 


Seite 22 Muster II wird wie folgt gefasst: 


 


„Muster II 
 


………………………….. 


………………………….. 


………………………….. 


(Bezeichnung des Schuldners der Kapitalerträge) 


 


 


 


Adressfeld 


…………………… 


…………………… 


…………………… 


 


 


 


Steuerbescheinigung 
einer leistenden Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder eines 


Personenunternehmens oder eines Spezial-Investmentfonds 


 


 


   Einzelsteuerbescheinigung 


 


   Zusammengefasste Steuerbescheinigung für den Zeitraum ……………. 
Wir versichern, dass Einzelsteuerbescheinigungen insoweit nicht ausgestellt worden sind. 


 


 


[Alternative 1] 


An 


………………………………………………………………………………………………… 


(Name und Anschrift der Gläubigerin / des Gläubigers / der Gläubiger der Kapitalerträge) 


wurden lt. Beschluss vom ……………. am ……………………….für …………… 


                                                                           (Zahlungstag)                 (Zeitraum) 


folgende Kapitalerträge gezahlt / als ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche Erträge 


zugerechnet:  
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[Alternative 2] 


Am ………[Angabe des Handelstags] wurden von 


………………………………………………………………………………………………… 


(Name und Anschrift der Gläubigerin / des Gläubigers / der Gläubiger der Kapitalerträge) 


…. [Angabe der Anzahl] Spezial-Investmentanteile veräußert und folgende Kapitalerträge 


erzielt: 


 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ……………. 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 EStG ……………. 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7a EStG ……………. 
 


Darin enthaltene Kapitalerträge, von denen der Steuerabzug in Höhe 


von drei Fünfteln vorgenommen wurde (§ 44a Abs. 8 EStG) ……………. 


Summe der darauf entfallenden Kapitalertragsteuer ……………. 
 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG 


[Ab 1. Januar 2018: nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG]       ……………. 


(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG) 


 


Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne 


des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG [Ab 1.  Januar 2018: nach Berücksichtigung der 


teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG] …………….. 


 


einbehaltene Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 43 Anlage KAP 


 


Solidaritätszuschlag ……………. 


Zeile 44 Anlage KAP 


 


Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 45 Anlage KAP 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft       …………………………………... 


 


Sonstige Kapitalerträge ……………. 


 


Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % …….……… 
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geminderter Kapitalertragsteuerbetrag ……………. 


  


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7b EStG ……………. 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c EStG ……………. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


Kapitalerträge im Sinne des § 50 Abs. 1 Satz 2 InvStG 2018 ……………. 


davon: Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 bis 12 EStG, bei denen 


nach § 50 Abs. 3 InvStG 2018 kein Steuerabzug vorgenommen wurde 


 …………… 


(Bei beschränkt Steuerpflichtigen) 


davon: Erträge im Sinne des § 33 Abs. 3 und 4 InvStG  2018 ……………. 


  


Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % ……………. 


 


Summe Solidaritätszuschlag ……………. 


 


Summe Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer ……………. 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft ……………………………………………….. 


 


Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages5 


Zeile 16 oder 17 Anlage KAP ……………. 


 


Summe der angerechneten ausländischen Steuer   ……………. 


 


Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer ……………. 


 


Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 – 7 KStG) ……………. 


 


nur nachrichtlich: 


[Ab 1. Januar 2018] 


 


Die Kapitalerträge im Sinne des § 50 Abs. 1 Satz 2 InvStG 2018 gliedern sich wie folgt auf 


(weitere Zeilen ergänzbar): 


Art der Erträge 


(ausgeschüttete Erträge; ausschüttungsgleiche Erträge; Gewinne aus 


der Veräußerung von Spezial-Investmentanteilen) 


Höhe der Erträge4 
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Die Spezial-Investmenterträge unterliegen der tariflichen Einkommensteuer und sind daher in der 


Einkommensteuererklärung anzugeben (§ 34 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018). 
5 Beachte Rz. 129 des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85). 


Summe der auf inländische Immobilienerträge 


im Sinne des § 33 Abs. 3 InvStG 2018 entfallenden 


Kapitalertragsteuer         …………. 
 


(nur bei beschränkt Steuerpflichtigen) 


Summe der auf sonstige inländische Einkünfte  


im Sinne des § 33 Abs. 4 InvStG 2018 entfallenden  


Kapitalertragsteuer         …………… 


 
[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und ein 


Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018 erzielt (ohne Fälle der Ersatz-


bemessungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018): 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Gewinn/Verlust2 nach § 56 Abs. 3 


Satz 1 InvStG 2018 


    


    


    


 
2 Bei Verlusten wurde ein negatives Vorzeichen (Minuszeichen) verwendet. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und für die 


Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 


InvStG 2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage3 anwendbar. 


Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Ersatzbemessungsgrundlage 


    


    


    


 
3 Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle relevante 
Informationen insbesondere zu der Höhe der Anschaffungskosten fehlen. Bei Ansatz einer Ersatzbe-
messungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen Veräußerungsgewinn gegenüber dem Finanzamt 
durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über die Anschaffung der Investmentanteile) nachzuweisen. Wenn die 







 


 


Seite 26 Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis 
zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der Spalte „Ersatzbemessungsgrundlage“ die 
Angabe „nicht ermittelbar“ auszuweisen. 
 


 


 


[Ab 1. Januar 201820] 


  Der Spezial-Investmentfonds (Name und Anschrift des Spezial-Investmentfonds) hat die 
Transparenzoption nach § 30 Abs. 1 Satz 1 InvStG 2018 ausgeübt. Am ……….. (Zeit-
punkt des ZuflussesZurechnungszeitpunkt; bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1, 1a EStG = Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses) wurde/n dem Spezial-
Investmentfonds eine inländische Beteiligungseinnahme/sonstige inländische Einkünfte 
mit Steuerabzug [Nichtzutreffendes streichen] in Höhe von (Brutto-Betrag der 
Beteiligungseinnahme/sonstigen inländischen Erträge in Euro) an den Spezial-
Investmentfonds ausgezahltzugerechnet, die von der (Bezeichnung und WKN der 
ausschüttenden Gesellschaft oder in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 
in Verbindung mit § 2 Nr. 2 Buchstabe a bis c KStG und bei sonstigen inländischen 
Einkünften der Name und Anschrift des Schuldners der Entgelte, Einnahmen oder 
Bezüge) stammt. Zum Zurechnungszeitpunkt hat der Spezial-Investmentfonds 
(Gesamtzahl) Spezial-Investmentanteile begeben.  
 
An dem Spezial-Investmentfonds waren die nachfolgend angegebenen Anleger in dem 
nachfolgend angegebenen Umfang beteiligt und gegenüber diesen Anlegern wurde in 
dem nachfolgend angegebenen Umfang Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
erhoben: 


Name und 


Anschrift des 


Anlegers 


Anzahl der Anteile 


zum 


Zurechnungszeitpunkt 


Höhe der 


gegenüber dem 


Anleger erhobenen 


Kapitalertragsteuer 


Höhe des gegenüber 


dem Anleger 


erhobenen 


Solidaritätszuschlags 


    


    


    
 


 


 


 


 


 


[Ab 1. Januar 201820] 


  Der Dach-Spezial-Investmentfonds (Name und Anschrift des Dach-Spezial-
Investmentfonds) hat die Immobilien-Transparenzoption nach § 33 Abs. 2 Satz 3 InvStG 
2018 ausgeübt. Am ……….(Zurechnungszeitpunkt) wurden inländische 
Immobilienerträge oder sonstige inländische Einkünfte ohne Steuerabzug in Höhe von 
(Betrag der ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge 
oder sonstigen inländischen Einkünfte) an den Dach-Spezial-Investmentfonds 
ausgeschüttet oder gelten diesem als ausschüttungsgleiche Erträge zugeflossen. Zum 
Zurechnungszeitpunkt hat der Dach-Spezial-Investmentfonds (Gesamtzahl) Spezial-
Investmentanteile begeben.  
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An dem Dach-Spezial-Investmentfonds waren die nachfolgend angegebenen Anleger in 
dem nachfolgend angegebenen Umfang beteiligt und gegenüber diesen Anlegern wurde 
in dem nachfolgend angegebenen Umfang Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
erhoben: 
 


Name und 


Anschrift des 


Anlegers 


Anzahl der Anteile 


zum 


Zurechnungszeitpunkt 


Höhe der 


gegenüber dem 


Anleger erhobenen 


Kapitalertragsteuer 


Höhe des gegenüber 


dem Anleger 


erhobenen 


Solidaritätszuschlags 


    


    


    
 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


  Es handelt sich um eine geänderte Steuerbescheinigung für einen Investmentfonds aufgrund 


von Erstattungen nach § 7 Abs. 5 Satz 1 und / oder Satz 2 InvStG 2018. 


Kumulierte Erstattungsbeträge nach § 7 Abs. 5 InvStG 2018 und der Beträge,  


in deren Höhe vom Steuerabzug Abstand genommen wurde:                ……………“ 
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„Muster III 
 


………………………….. 


………………………….. 


………………………….. 


(Bezeichnung der auszahlenden Stelle) 
 


 


 


Adressfeld 


…………………… 


…………………… 


…………………… 


 


 


 


 


Steuerbescheinigung 
der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle für Konten und / oder Depots bei Einkünften im 


Sinne der §§ 13, 15, 18 und 21 EStG, sowie bei Einkünften im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 


Nr. 1, 1a, 2 EStG von beschränkt Steuerpflichtigen, für Körperschaften, Vermögensmassen 


und Personenvereinigungen sowie bei Einkünften eines Investmentfonds oder eines Spezial-


Investmentfonds 


 


[Ab 1. Januar 2018: der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle für Konten und / oder Depots 


bei Einkünften im Sinne der §§ 13, 15, 18 und 21 EStG, bei Einkünften im Sinne des § 43 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1a, 2 EStG von beschränkt Steuerpflichtigen sowie bei Einkünften eines 


Investmentfonds oder eines Spezial-Investmentfonds] 
 


 


   Einzelsteuerbescheinigung 


 


   Zusammengefasste Steuerbescheinigung für den Zeitraum……………...  
        Wir versichern, dass Einzelsteuerbescheinigungen insoweit nicht ausgestellt worden sind.  


 


   Abstandnahme vom Steuerabzug nach § 43 Abs. 2 EStG 
 


 


An……………………………………………………………………………………………… 
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 wurden am ………………………. 


                          (Zahlungstag) 


 


 Die Steuerbescheinigung wird auf Antrag der / die ……………(Name des ausländischen 


Kreditinstitutes, das in Vertretung des Anteilseigners den Antrag auf Ausstellung einer 


Einzelsteuerbescheinigung gestellt hat und die Gutschrift der Kapitalerträge erhalten hat) 


erteilt. Die Gutschrift der Kapitalerträge wurde an das _____________(Name des 


ausländischen Kreditinstituts) erteilt. 


 


für …………………………………………………………………………………………….. 


(Name und Anschrift des Schuldners der Kapitalerträge, bei Wertpapieren WKN/ISIN) 
 


 wurden für den Zeitraum ………………….. 


 


 


folgende Kapitalerträge gezahlt / gutgeschrieben / gelten als zugeflossen: 
 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1a EStG .…………… 


> davon: Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen ………….. 


> davon: Erträge im Sinne des § 19 Abs. 1 REITG …….……. 


> davon: Erträge beschränkt Steuerpflichtiger6 …….……. 
6 Bei zusammengefasster Steuerbescheinigung entfallen die Erträge auf folgende Wertpapiere (weitere Zeilen 


ergänzbar): 


Name Wertpapier WKN/ISIN Stückzahl Zuflussdatum Brutto-


Kapitalertrag 


KapSt Solz 


       


       


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG …..………. 


> davon: Erträge beschränkt Steuerpflichtiger6           ………… 


 
6 Bei zusammengefasster Steuerbescheinigung entfallen die Erträge auf folgende Wertpapiere (weitere Zeilen 


ergänzbar): 


Name Wertpapier WKN/ISIN Stückzahl Zuflussdatum Brutto-


Kapitalertrag 


KapSt Solz 


       


       


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG ………….. 
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Darin enthaltene Kapitalerträge, von denen der Steuerabzug in Höhe 


von drei Fünfteln vorgenommen wurde (§ 44a Abs. 8 EStG)  …………… 


Summe der darauf entfallenden Kapitalertragsteuer  …………… 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG 


[Ab 1. Januar 2018: nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG]        ……………. 


(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des 


§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG) 


 


Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne 


des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG [Ab 1. Januar 2018: nach Berücksichtigung der 


teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG] …………… 


 


einbehaltene Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 43 Anlage KAP 


 


Solidaritätszuschlag ……………. 


Zeile 44 Anlage KAP 


 


Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer ……………. 


Zeile 45 Anlage KAP 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft        …………………………………... 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG   …………… 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG …….….… 


> davon: Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen   …….……. 


> davon: Erträge im Sinne des § 19 Abs. 1 REITG          …….……. 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG …..………. 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 10 bis 12 EStG …..……… 


 


Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 EStG …..……… 


[Bis 31. Dezember 2017: ohne Erträge aus der Veräußerung / Rückgabe von 


Investmentanteilen] 
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> davon: Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen    ………….. 
 


 


 


[Bis 31. Dezember 2017]  


Erträge aus der Veräußerung / Rückgabe von Investmentanteilen 


im Sinne des § 8 Abs. 6 InvStG 2004   ………….. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 3 InvStG 


2018 und des § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018      ………….. 


 


Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG 


[Ab 1. Januar 2018: 


nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018]      ..……… 


Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen 


 


Kapitalertragsteuer         ..………… 
 


Solidaritätszuschlag             ………….. 


 


Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer …………... 


kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft……………………………………………… 
 


Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 – 7 KStG)  ………….. 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


 Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden 


nur nachrichtlich: 


Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden 


Investmentfonds und Mehr-/Mindestbeträge aus intransparenten  


Investmentfonds …………. 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


 Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Steuerbescheinigung waren nicht alle Erträge der für Sie 


verwahrten ausländischen thesaurierenden Investmentfonds bekannt. Wir weisen Sie 


darauf hin, dass Sie in der Steuererklärung sämtliche Erträge anzugeben haben. 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 
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Investmentfonds: 


Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen 


ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen thesaurierenden 


Investmentfonds (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004) ……………. 


 


(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und bei der 


Einkünfteermittlung abzuziehen.) 


[Ab 1. Januar 2018] 


Bei Veräußerung / Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an 


ausländischen Investmentfonds (Alt-Anteile im Sinne der § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018): 


 


Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen 


ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des 


§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG 2018  


           ………… 


(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten  


und bei der Einkünfteermittlung abzuziehen.) 


 


[Bis 31. Dezember 2017] 
  Für Sie wurden Anteile an einem Investmentfonds verwahrt, der inzwischen nicht mehr 


die steuerrechtlichen Anforderungen an einen Investmentfonds erfüllt und nunmehr als 


Investitionsgesellschaft gilt. Dies hat für Sie die steuerliche Konsequenz, dass die Anteile 


nach § 8 Abs. 8 Satz 1 InvStG 2004 als veräußert gelten und Sie verpflichtet sind, einen 


Veräußerungsgewinn (§ 8 Abs. 5 InvStG 2004) in Ihrer Steuererklärung anzugeben.  


Die darauf festgesetzte Steuer wird allerdings von Ihrem Finanzamt so lange zinslos 


gestundet, bis Sie den Anteil tatsächlich veräußern. Die Stundung erfolgt generell; ein 


Antrag ist nicht erforderlich. 


 


Folgende Investmentanteile sind betroffen: 
(Der Stichtag bezeichnet das Ende des Geschäftsjahres des Investmentfonds, zu dem der Investmentanteil als veräußert gilt [§ 8 Abs. 8 Satz 1 


InvStG 2004]). 


Fonds- 


bezeich-


nung 


ISI


N 


Anzahl der 


Anteile am 


Stichtag 


Veräußerungsgewinn / -verlust 


ermittelt nach § 8 Abs. 5 


InvStG 2004 


 


Zwischen-


gewinn 


 


Stichtag 


      


 


[Bis 31. Dezember 2017] 


   Für Sie wurden Anteile an einer Investitionsgesellschaft verwahrt, die in einen Invest-


mentfonds umgewandelt wurde. Dies hat für Sie die steuerliche Konsequenz, dass die 
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und Sie verpflichtet sind, einen Veräußerungsgewinn in Ihrer Steuererklärung anzugeben. 


Als Veräußerungserlös des Investitionsgesellschaftsanteils und als Anschaffungskosten 


des Investmentanteils ist der Rücknahmepreis (hilfsweise der Börsen- oder Marktpreis) 


am Ende des Geschäftsjahres anzusetzen, in dem die Umwandlung steuerlich wirksam 


erfolgt ist. Die darauf festgesetzte Steuer wird allerdings von Ihrem Finanzamt so lange 


zinslos gestundet, bis Sie den Anteil tatsächlich veräußern. Die Stundung erfolgt generell; 


ein Antrag ist nicht erforderlich. 


Folgende Anteile an Investitionsgesellschaften sind betroffen: 
(Der Stichtag bezeichnet das Ende des Geschäftsjahres, zu dem der Bescheid des Finanzamtes über die Feststellung der Umwandlung 


unanfechtbar geworden ist und der Investitionsgesellschaftsanteil als veräußert gilt [§ 20 InvStG 2004]). 


Bezeichnung der 


Investitionsgesellschaft 


ISIN Anzahl 


der 


Anteile 


Veräußerungsgewinn / -verlust Stichtag 


   § 3 Nr. 40 EStG, 


§ 8b KStG 


anwendbar 


§ 3 Nr. 40 EStG, 


§ 8b KStG nicht 


anwendbar 


 


 


[Ab 1. Januar 201820] 


   Im Bescheinigungszeitraum waren Investmentanteile vorhanden oder wurden 


 veräußert 


nur nachrichtlich: 


Investmenterträge im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG 2018 (vor /  


nach7 [Nichtzutreffendes streichen] Berücksichtigung einer etwaigen Teilfreistellung 


nach § 20 InvStG 2018) ……………. 


davon: 


Investmenterträge aus Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG 2018) …………….. 


 darin enthaltene Vorabpauschale ……………. 


Investmenterträge aus Mischfonds (§ 2 Abs. 7 InvStG 2018) …………….. 


 darin enthaltene Vorabpauschale ……………. 


Investmenterträge aus Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG 2018) …………….. 


 darin enthaltene Vorabpauschale ……………. 


Investmenterträge aus Auslands-Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG 2018) mit 


Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien und 


Auslands-Immobiliengesellschaften …………….. 


 darin enthaltene Vorabpauschale ……………. 


Investmenterträge aus sonstigen Investmentfonds (keine Teilfreistellung) …………….. 


 darin enthaltene Vorabpauschale ……………. 
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nach6 [Nichtzutreffendes streichen] Berücksichtigung einer etwaigen 


Teilfreistellung nach § 20 InvStG 2018) ……………. 


davon: 


Investmenterträge aus Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG 2018) …………….. 


Investmenterträge aus Mischfonds (§ 2 Abs. 7 InvStG 2018) …………….. 


Investmenterträge aus Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG 2018) …………….. 


Investmenterträge aus Auslands-Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG 2018)mit 


Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien und  


Auslands-Immobiliengesellschaften …………….. 


Investmenterträge aus sonstigen Investmentfonds (keine Teilfreistellung) …………….. 
7 Nur bei Steuerbescheinigungen für den Veranlagungszeitraum 2018 dürfen die Investmenterträge nach 
Teilfreistellung ausgewiesen werden. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


   Im Bescheinigungszeitraum waren ausländische Spezial-Investmentanteile vorhanden 


oder wurden veräußert. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und ein 


Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz  1 InvStG 2018 erzielt (ohne Fälle der Ersatzbe-


messungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018): 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Gewinn/Verlust2 nach § 56 Abs. 3 


Satz 1 InvStG 2018 


    


    


    


 
2 Bei Verlusten wurde ein negatives Vorzeichen (Minuszeichen) verwendet. 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


nur nachrichtlich: 


   Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten 


Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 sind, wurden veräußert und für die 


Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 


InvStG 2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage3 anwendbar: 


Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Ersatzbemessungsgrundlage 
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3 Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle relevante 
Informationen insbesondere zu der Höhe der Anschaffungskosten fehlen. Bei Ansatz einer Ersatzbe-
messungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen Veräußerungsgewinn gegenüber dem Finanzamt 
durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über Anschaffung der Investmentanteile) nachzuweisen. Wenn die 
Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis 
zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der Spalte „Ersatzbemessungsgrundlage“ die 
Angabe „nicht ermittelbar“ auszuweisen. 
 


[Ab 1. Januar 2018] 


  Es handelt sich um eine geänderte Steuerbescheinigung für einen Investmentfonds aufgrund 


von Erstattungen nach § 7 Abs. 5 Satz 1 und / oder Satz 2 InvStG 2018. 


Kumulierte Erstattungsbeträge nach § 7 Abs. 5 InvStG 2018 und der Beträge,  


in deren Höhe vom Steuerabzug Abstand genommen wurde:                …………… 


 


[Ab 1. Januar 2018] 


  Gegenüber dem Steuerpflichtigen wurde nach § 44b Abs. 1 EStG die auf Ausschüttungen 
eines Investmentfonds abgeführte Kapitalertragsteuer und der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag erstattet. Die Erstattung wurde für folgende Investmentanteile 
vorgenommen: 


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Höhe der nicht steuerbaren 


Ausschüttungen im Sinne des § 17 


Abs. 3 InvStG 2018 pro Anteil 


    


    


    


Handelt es sich um eine berichtigte Steuerbescheinigung und wurde die ausgewiesene 
anrechenbare Kapitalertragsteuer beim Finanzamt im Rahmen der Veranlagung 
angerechnet oder erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG), haben Sie dies dem zuständigen 
Finanzamt unter Beifügung der berichtigen Steuerbescheinigung anzuzeigen. 


 
[Ab 1. Januar 201820] 


  Der Spezial-Investmentfonds (Name und Anschrift des Spezial-Investmentfonds) hat die 
Transparenzoption nach § 30 Abs. 1 Satz 1 InvStG 2018 ausgeübt. Am ………. (Zeit-
punkt des Zuflusses = EX-TagZurechnungszeitpunkt; bei Kapitalerträgen im Sinne des 
§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1a EStG = Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses) wurde/n 
dem Spezial-Investmentfonds eine inländische Beteiligungseinnahme/sonstige 
inländische Einkünfte mit Steuerabzug [Nichtzutreffendes streichen] in Höhe von 
(Brutto-Betrag der Beteiligungseinnahme(sonstigen inländischen Einkünfte in Euro) an 
den Spezial-Investmentfonds erfasstausgezahltzugerechnet, die von der (Bezeichnung 
und WKN der ausschüttenden Gesellschaft oder in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
InvStG 2018 in Verbindung mit § 2 Nr. 2 Buchstabe a bis c KStG und bei sonstigen 
inländischen Einkünften der Name und Anschrift des Schuldners der Entgelte, 
Einnahmen oder Bezüge) stammt. Zum Zurechnungszeitpunkt hat der Spezial-
Investmentfonds (Gesamtzahl) Spezial-Investmentanteile begeben.  
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An dem Spezial-Investmentfonds waren die nachfolgend angegebenen Anleger in dem 
nachfolgend angegebenen Umfang beteiligt und gegenüber diesen Anlegern wurde in 
dem nachfolgend angegebenen Umfang Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
erhoben: 


Name und 


Anschrift des 


Anlegers 


Anzahl der Anteile 


zum  


Zurechnungszeitpunkt 


Höhe der 


gegenüber dem 


Anleger erhobenen 


Kapitalertragsteuer 


Höhe des gegenüber 


dem Anleger 


erhobenen 


Solidaritätszuschlags 


    


    


    


 
[Ab 1. Januar 2018] 


   Es wurden Anteile an Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesellschaft 


verwahrt, die nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 nicht unter den 


Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes fallen (Personen-Investment-


vermögen). Auf die folgenden Ausschüttungen und Veräußerungserlöse wurde kein 


Steuerabzug vorgenommen. Die Einkünfte aus den Personen-Investmentvermögen sind in 


der Steuererklärung anzugeben. 


 


Folgende Anteile an Personen-Investmentvermögen wurden verwahrt:  


Bezeichnung ISIN Anzahl der 


Anteile 


Ausschüttung/Veräußerungserlös 


    


    


    


“ 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
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zum Download bereit. 
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